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TECH RISK

Elektronikversicherung

Maschinenversicherung

Maschinen- und Kaskoversicherung

‡  Vertrags- und Kundeninformationen

‡  Versicherungsbedingungen



Wichtige Hinweise 
zur Beantwortung 
der Antragsfragen

‡  Sämtliche im Antrag und in weiteren 
Schriftstücken gestellten Fragen müssen 
Sie vollständig und wahrheitsgemäß 
beantworten.

‡  Unrichtige oder unvollständige Angaben
 können uns berechtigen
– vom Vertrag zurückzutreten,
– zu kündigen,
– den Vertrag anzupassen
– oder ihn anzufechten.

‡  Dies kann dazu führen, dass Sie Ihren 
Anspruch auf die Versicherungsleistung 
ganz oder teilweise verlieren!

‡  Weitere Einzelheiten können Sie den in 
dieser Produktmappe enthaltenen 
Versicherungsbedingungen entnehmen.

Bitte überprüfen Sie daher alle Ihre Angaben 
auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
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[1] Laufzeit

Versicherungsverträge von mindestens einjähriger Dauer verlän-
gern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer stillschwei-
gend jeweils um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor Ablauf eine 
Kündigung in Schriftform zugegangen ist. Beträgt die vereinbarte 
Dauer mehr als drei Jahre, so können Sie den Vertrag zum Ende des 
dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer 
Frist von drei Monaten in Schriftform kündigen.

Bei einer Laufzeit von 5 Jahren wird ein Beitragsnachlass von 10 % 
eingeräumt.

[2] Zahlweise

Wird der Beitrag nicht jährlich gezahlt, so erheben wir auf jede Rate 
einen Zuschlag. Dieser beträgt bei halbjährlicher Zahlweise 3 %, bei 
vierteljährlicher Zahlweise 5 % und bei monatlicher Zahlweise 7 %.

Monatliche Zahlung setzt voraus, dass der Beitrag auf Grund einer 
uns erteilten Ermächtigung monatlich von Ihrem Konto abgebucht 
werden kann. Entfällt diese Voraussetzung nachträglich, gilt viertel-
jährliche Zahlweise vereinbart.

[3] Einzugsermächtigung

Ich bin (Wir sind) bis auf Widerruf damit einverstanden, dass die 
Beiträge zu dem beantragten Versicherungsvertrag/zu den bean-
tragten Versicherungsverträgen von dem im Antrag angegebenen 
Konto eingezogen werden. Dies gilt auch für Ersatzverträge.

Das Konto muss bei Fälligkeit in der erforderlichen Höhe gedeckt 
sein, sonst kann das kontoführende Kreditinstitut die Einlösung 
verweigern und der Beitrag ist nicht rechtzeitig gezahlt. Ihr Versi-
cherungsschutz kann dadurch gefährdet sein. Kann der Beitrag aus 
Gründen, die Sie zu vertreten haben, nicht fristgerecht eingezogen 
werden oder widersprechen Sie einer berechtigten Einziehung von 
Ihrem Konto, so können wir Ihnen die daraus entstehenden Kosten 
in Rechnung stellen.

[4] Beiträge

Die Beiträge sind Endpreise. Sie enthalten den Beitrag gemäß Zahl-
weise, einen evtl. Ratenzahlungszuschlag sowie die jeweils gelten-
de gesetzliche Versicherungsteuer. Die zurzeit geltende Versiche-
rungsteuer wird im Versicherungsschein ausgewiesen. Die Beiträge 
 können sich durch eine zukünftige Änderung der Versicherungsteuer 
verändern.

Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz

Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Da-
ten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurch-
führung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) 
ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und zur 
Abwicklung der Rückversicherung sowie zur Beurteilung des Risikos 

und der  Ansprüche an andere Versicherer und/oder an den Gesamt-
verband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. zur Weitergabe 
dieser Daten an andere Versicherer übermittelt. Diese Einwilligung 
gilt auch unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages sowie 
für entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten (Versi-
cherungs-)Verträgen und bei künftigen Anträgen.

Ich willige ferner ein, dass die Unternehmen der Generali Deutsch-
land Gruppe meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungs-
daten in gemeinsamen Datensammlungen führen und an den/die 
für mich zuständigen Vermittler weitergeben, soweit dies der ord-
nungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegen-
heiten dient.

Darüber hinaus willige ich ein, dass meine Vertrags- und Schaden-
daten – dies sind beispielsweise meine Angaben im Antrag, auch 
Gesundheitsdaten, versicherungstechnische Daten wie Vertragslauf-
zeit, Versicherungssumme oder Bankverbindung sowie erforderliche 
Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers oder Sachverständigen 
oder eines Arztes (u. a. Behandlungsberichte) – bei der Generali 
Deutschland Schadenmanagement GmbH zum Zwecke der Scha-
denbearbeitung verarbeitet, insbesondere an diese übermittelt und 
dort verwendet werden. Ferner willige ich ein, dass bei künftigen Ver-
sicherungsfällen meine Angaben zum Schaden und gegebenenfalls 
Angaben von Dritten auch bei der Generali Deutschland Schaden-
management GmbH geführt werden. Dies kann auch Gesundheits-
daten umfassen. Sofern Sie hiermit nicht einverstanden sind, 
vermerken Sie dies bitte im Antrag an der vorgesehenen 
Stelle. Dann werden Versicherungsfälle weiterhin von der Aachen-
Münchener Versicherung AG bearbeitet.

Gesundheitsdaten dürfen außerdem nur an Personen- und Rückver-
sicherer übermittelt werden; an Vermittler dürfen sie nur weiterge-
geben werden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist.

Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich 
weiter ein, dass der/die Vermittler meine allgemeinen Antrags-, Ver-
trags- und Leistungsdaten darüber hinaus für Beratung und Betreu-
ung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen darf/dürfen.

Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich in zumutbarer Weise von dem In-
halt des Merkblattes zur Datenverarbeitung Kenntnis nehmen konnte, 
das mir zusammen mit den Antragsunterlagen überlassen wird.

Nebenabreden

Vorläufiger Versicherungsschutz besteht nur bei besonderer schrift-
licher Zusage (Deckungszusage). 

Sonstige Nebenabreden sind nur verbindlich, wenn die Gesell-
schaft diese durch Aufnahme in den Versicherungsschein (Nach-
trag) genehmigt.

Eine Erweiterung des Versicherungsschutzes durch handschriftliche 
Abänderung des Antrags ist nur dann verbindlich, wenn sie die 
Gesellschaft in den Versicherungsschein des endgültigen Versiche-
rungsvertrages aufnimmt.
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Produktübersicht zur Elektronikversicherung

Wir möchten Sie mit dieser Produktübersicht auf einige grundsätzliche Regelungen dieser Versicherung hinweisen. Die folgenden Er-
läuterungen zeigen Ihnen die vertraglichen Grundlagen auszugsweise in Stichworten und sind nicht abschließend. Maßgeblich für den 
Versicherungsschutz sind die auf den folgenden Seiten abgebildeten Informationen (z. B. Versicherungsbedingungen – ABE 2008 – und 
Klauseln), die Vereinbarungen im Antrag sowie die Inhalte des Versicherungsscheins, in denen Sie Details nachlesen können.

Welchen Schutz bietet die Elektronikversicherung?

Die Elektronikversicherung ermöglicht es Ihnen, Ihre betriebsfertigen stationären und soweit vereinbart mobilen Anlagen/Geräte  z. B. der In-
formations-,  Kommunikations-, Büro-, Medizin-, Sicherungs-, Melde-, Mess-, Steuer- und Regeltechnik nach Bedarf in einer Pauschalsumme 
oder je Gerät einzeln abzusichern. Neben der technischen Hardware versichern wir auch Ihre Daten und Programme bei Schäden aufgrund 
einer Zerstörung des Datenträgers – auf Wunsch innerhalb der Softwareversicherung auch ohne Zerstörung des Datenträgers.

Ausfallende Gewinne und fortlaufende Kosten (Betriebsunterbrechung) infolge eines versicherten Sachschadens sind nur versichert, 
sofern dies besonders vereinbart ist.

Versicherungsschutz besteht

• bei unvorhergesehen eintretender Beschädigung oder Zerstörung durch
- Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit
-  Überspannung, Induktion, Kurzschluss
-  Brand, Blitzschlag, Explosion oder Implosion
-  Wasser, Feuchtigkeit, Überschwemmung
-  Vorsatz Dritter, Sabotage, Vandalismus, höhere Gewalt
-  Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler

• bei Abhandenkommen durch
-  Diebstahl, Einbruchdiebstahl
-  Raub
-  Plünderung

Versicherungssumme, Versicherungswert, Entschädigungsberechnung
Ersetzt wird der entstandene Sachschaden. Die vereinbarte Versicherungssumme soll dabei dem Wert der versicherten Sachen (Versi-
cherungswert) entsprechen. Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen. Versicherungswert ist der jeweils gültige 
Listenpreis der versicherten Sache im Neuzustand (Neuwert) zuzüglich Kosten für Verpackung, Fracht, Zölle und Montage. Dies gilt auch 
bei gebraucht gekauften Sachen. 
– Teilschaden:
 Entschädigt werden alle für die Wiederherstellung des früheren, betriebsfertigen Zustandes notwendigen Aufwendungen abzüglich des 

Wertes des Altmaterials zuzüglich die für die Wiederherstellung der beschädigten Sache notwendigen Kosten (z. B. Ersatzteile, Repara-
turstoffe, Lohnkosten, Transport- und Verpackungskosten). 

– Totalschaden:
 Entschädigt wird der Neuwert abzüglich des Wertes des Altmaterials. Erfolgt keine Wiederherstellung/Wiederbeschaffung oder sind keine 

serienmäßig hergestellten Ersatzteile mehr zu beziehen, so ist die Entschädigungsleistung auf den Zeitwert beschränkt.
– Die Jahreshöchstentschädigung für Schäden durch Innere Unruhen entspricht in der Höhe der für den Vertrag vereinbarten Versiche-

rungssumme, maximal jedoch 50.000 EUR.

Versicherte Kosten 
– Daten und Datenträger, sofern keine Softwareversicherung beantragt wurde 5.000 EUR
– Aufräumungs-, Dekontamination- und Entsorgungskosten   5.000 EUR
– Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich   5.000 EUR
– Bewegungs- und Schutzkosten   5.000 EUR
– Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten; Gerüstgestellung, Bergungsarbeiten, 

Bereitstellung eines Provisoriums; Luftfracht   5.000 EUR
Darüber hinaus können Daten und Programme im Rahmen einer Softwareversicherung als Deckungserweiterung zur Elektronikversi-
cherung mitversichert werden.

Selbstbehalt bei Schäden an Sachen und bei Kostenpositionen
Es gelten folgende Selbstbehalte je Schadenfall
– Schäden an versicherten Sachen 100 EUR
– Mobiler Einsatz 25 %, mind. 100 EUR, mind. jedoch der vereinbarte Selbstbehalt
– Schäden an versicherten Sachen durch Innere Unruhen 10 %, mind. 300 EUR
– Betriebsunterbrechungsschaden (sofern versichert) infolge eines 

versicherten Sachschadens 2 Arbeitstage
– Daten und Datenträger (außerhalb einer Softwareversicherung) 10 %, mind. 250 EUR
– Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten 10 %, mind. 250 EUR
– Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich 10 %, mind. 250 EUR
– Bewegungs- und Schutzkosten 10 %, mind. 250 EUR
– Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten; Gerüstgestellung, 

Bergungsarbeiten, Bereitstellung eines Provisoriums; Luftfracht 10 %, mind. 250 EUR
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Was kostet dieser Versicherungsschutz?

Der Beitrag ist abhängig von dem von Ihnen gewählten Versicherungsschutz. Die Höhe des Beitrages entnehmen Sie bitte dem Antrag. Über 
die jeweiligen Beitragsfälligkeiten und die Beitragszeiträume informieren wir Sie mit dem Versicherungsschein und den Beitragsrechnungen. 
Zahlen Sie bitte Ihre Beiträge pünktlich, ansonsten gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz.

Was ist nicht versichert?

Wir können nicht alle Risiken abdecken, da sonst der Beitrag unangemessen hoch würde. Deshalb sind vom Versicherungsschutz bestimmte 
Schäden ausgenommen (Näheres finden Sie u. a. in den Versicherungsbedingungen und Klauseln).

So sind zum Beispiel folgende Sachen nicht versichert (§ A1 Ziffer 2 ABE 2008):

 – Wechseldatenträger
 – Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmittel
 – Werkzeuge aller Art

Für folgende Schäden besteht beispielsweise kein Versicherungsschutz  (§ A2 Ziffer 4 ABE 2008):

 – durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung bereits vorhanden waren und dem Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten 
bekannt sein mussten

 – durch betriebsbedingte normale oder betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung oder Alterung; für Folgeschäden an weiteren Austauschein-
heiten wird jedoch Entschädigung geleistet. Nr. 2 bleibt unberührt

 – durch Vorsatz des Versicherungsnehmers

Softwareversicherung
Sofern im Rahmen einer Softwareversicherung Daten und Programme als Deckungserweiterung mitversichert werden, besteht ohne Rück-
sicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung für Veränderung oder Verlust versicherter Daten oder Programme durch Programme 
oder Dateien mit Schadenfunktionen, wie z. B. Computerviren, Würmer, Trojanische Pferde.

Was ist bei Antragstellung zu beachten?

Sämtliche im Antrag und in weiteren Schriftstücken gestellten Fragen müssen Sie vollständig und wahrheitsgemäß beantworten. Diese 
Angaben können maßgeblichen Einfluss auf die Risikobeurteilung, den Beitrag oder den Vertragsschluss selbst haben. Möchten Sie mehr zu 
diesem Thema wissen, so lesen Sie bitte in § B1 ABE 2008 nach.

Was ist während der Laufzeit des Vertrages zu berücksichtigen?

Ändert sich ein Umstand, nach dem wir Sie im Antrag oder in weiteren Schriftstücken gefragt haben, zeigen Sie uns das bitte umgehend 
an. Einzelheiten entnehmen Sie bitte § B9 ABE 2008.

Bitte beachten Sie auch alle gesetzlichen, behördlichen oder in dem Versicherungsvertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften und Verhal-
tensregeln, wie zum Beispiel die Obliegenheiten gemäß § B8 ABE 2008.

Was ist im Schadenfall zu tun?

Sorgen Sie nach Möglichkeit für die Abwendung oder Minderung des Schadens und zeigen Sie uns diesen bitte unverzüglich an. Es genügt 
zunächst die mündliche oder telefonische Meldung. Bitte beachten Sie die Verhaltensregeln im Schadenfall, z. B. Schäden durch strafbare 
Handlungen (Diebstahl, Raub, vorsätzliche Sachbeschädigung etc.) sowie Schäden durch Brand und Explosion unverzüglich der zuständi-
gen Polizeidienststelle unter Einreichung einer Liste der vom Schaden betroffenen Gegenstände anzuzeigen. Weitere Erläuterungen lesen 
Sie bitte in § B8 Ziffer 2 ABE 2008 nach.

Welche Folgen können sich ergeben, wenn Sie die vorgenannten Verpflichtungen nicht beachten?

Beachten Sie die vorgenannten Verpflichtungen bei Antragsstellung, während der Vertragslaufzeit und im Schadenfall mit Sorgfalt. Ihre 
Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz 
ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem 
§§ B8 und B9 ABE 2008.

Für welche Dauer wird der Versicherungsvertrag abgeschlossen? Wie können Sie ihn beenden?

Der Versicherungsvertrag wird für die im Versicherungsschein genannte Dauer abgeschlossen. Verträge von mindestens einjähriger Dauer 
verlängern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer stillschweigend jeweils um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor Ablauf dem 
Vertragspartner eine Kündigung in Schriftform zugegangen ist.

Beträgt die vereinbarte Dauer mehr als drei Jahre, so können Sie den Vertrag zum Ende des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten in Schriftform kündigen.

Darüber hinaus kann jede Vertragspartei den Vertrag nach Eintritt eines Versicherungsfalles kündigen, und zwar bis spätestens einen Monat 
nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung. Mehr zu diesen Themen lesen Sie bitte in § B14 ABE nach.

Bitte sprechen Sie unseren Außendienstpartner an, wenn Sie noch Fragen oder Wünsche haben. Er berät Sie  gerne!
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Abschnitt A – Besonderer Teil für die Elektronikversicherung

Verzeichnis der Paragraphen

§ A1  Versicherte und nicht versicherte Sachen

§ A2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden

§ A3  Versicherte Interessen

§ A4 Versicherungsort

§ A5  Versicherungswert, Versicherungssumme, Unterversicherung

§ A6  Versicherte und nicht versicherte Kosten

§ A7 Umfang der Entschädigung

§ A8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

§ A9 Sachverständigenverfahren

§ A10 Wiederherbeigeschaffte Sachen

§ A11 Wechsel der versicherten Sachen

§ A1 Versicherte und nicht versicherte Sachen

1 Versicherte Sachen

 Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten 
elektrotechnischen und elektronischen Anlagen und Ge-
räte, sobald sie betriebsfertig sind.

 Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Erpro-
bung und soweit vorgesehen nach beendetem Probebetrieb 
entweder zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in Betrieb 
befindet. Eine spätere Unterbrechung der Betriebsfertigkeit 
unterbricht den Versicherungsschutz nicht. Dies gilt auch 
während einer De- oder Remontage sowie während eines 
Transportes der Sache innerhalb des Versicherungsortes.

2 Nicht versicherte Sachen 

 Nicht versichert sind

 a) Wechseldatenträger;

 b) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und 
Arbeitsmittel;

 c) Werkzeuge aller Art;

 d) sonstige Teile, die während der Lebensdauer der ver-
sicherten Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausge-
wechselt werden müssen.

§ A2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und 
Schäden

1 Versicherte Gefahren und Schäden

 Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen 
eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen an versicher-
ten Sachen und bei Abhandenkommen versicherter Sachen 
durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünderung.

 Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsneh-
mer oder seine Repräsentanten weder rechtzeitig vorherge-
sehen haben noch mit dem für die im Betrieb ausgeübte 
Tätigkeit erforderlichen Fachwissen hätten vorhersehen 
müssen, wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet.

 Insbesondere wird Entschädigung geleistet für  Sachschäden 
durch

 a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz 
 Dritter;

 b) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler;

 c) Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung;

 d) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung sowie 
Schwelen, Glimmen, Sengen, Glühen oder Implosion;

 e) Wasser, Feuchtigkeit;

 f) Sturm, Frost, Eisgang, Überschwemmung.

2 Elektronische Bauelemente 

 Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bauteile) der 
versicherten Sache wird nur geleistet, wenn eine versicherte 
Gefahr nachweislich von außen auf eine Austauscheinheit 
(im Reparaturfall üblicherweise auszutauschende Einheit) 
oder auf die versicherte Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist 
dieser Beweis nicht zu erbringen, so genügt die überwiegen-
de Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf die Einwirkung 
einer versicherten Gefahr von außen zurückzuführen ist.

 Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird je-
doch Entschädigung geleistet.

3 Röhren und Zwischenbildträger 

 Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, leistet der Versi-
cherer Entschädigung für Röhren und Zwischenbildträger 
nur bei Schäden durch

 a) Brand, Blitzschlag, Explosion;

 b) Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus;

 c) Leitungswasser.

 Nr. 4 und Nr. 5 bleiben unberührt. Begriffsbestimmungen 
sind Nr. 6 zu entnehmen.

4 Leistung bei grober Fahrlässigkeit

  Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers oder 
dessen Repräsentanten ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen.

5 Nicht versicherte Gefahren und Schäden 

 Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen keine Entschädigung für Schäden

 a) durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen 
Repräsentanten;

 b) durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Re-
volution, Rebellion, Aufstand oder innere Unruhen;

 c) durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive 
Substanzen;

 d) durch Erdbeben;

 e) durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung be-
reits vorhanden waren und dem Versicherungsnehmer 
oder seinen Repräsentanten bekannt sein mussten;

 f) durch betriebsbedingte normale oder betriebsbedingte 
vorzeitige Abnutzung oder Alterung; für Folgeschäden 
an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Entschädi-
gung geleistet. Nr. 2 bleibt unberührt;

 g) durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit 
dem Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentan-
ten bekannt sein musste; der Versicherer leistet jedoch 
Entschädigung, wenn der Schaden nicht durch die 
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Reparaturbedürftigkeit verursacht wurde oder wenn 
die Sache zur Zeit des Schadens mit Zustimmung des 
Versicherers wenigstens behelfsmäßig repariert war;

 h) soweit für sie ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder 
Händler), Werkunternehmer oder aus Reparaturauftrag 
einzutreten hat.

  Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der 
Versicherer zunächst Entschädigung. Ergibt sich nach 
Zahlung der Entschädigung, dass ein Dritter für den 
Schaden eintreten muss und bestreitet der Dritte dies, 
so behält der Versicherungsnehmer zunächst die bereits 
gezahlte Entschädigung.

  § 86 VVG – Übergang von Ersatzansprüchen – gilt für 
diese Fälle nicht. Der Versicherungsnehmer hat seinen 
Anspruch auf Kosten und nach den Weisungen des 
Versicherers außergerichtlich und erforderlichenfalls 
gerichtlich geltend zu machen.

  Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, wenn der Versi-
cherungsnehmer einer Weisung des Versicherers nicht 
folgt oder soweit der Dritte dem Versicherungsnehmer 
Schadenersatz leistet.

6 Gefahrendefinitionen

 Im Sinne dieser Bedingungen gilt:

 a) Raub

  Raub liegt vor, wenn gegen den Versicherungsnehmer 
Gewalt angewendet wird, um dessen Widerstand gegen 
die Wegnahme versicherter Sachen  auszuschalten.

  Dem Versicherungsnehmer stehen geeignete Personen 
gleich, die vorübergehend die Obhut über die versi-
cherten Sachen ausüben.

 b) Einbruchdiebstahl

  Einbruchdiebstahl im Sinne dieses Vertrages liegt vor, 
wenn jemand fremde Sachen wegnimmt, nachdem er 
in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder 
mittels 

 aa) richtiger Schlüssel, die er durch Einbruchdiebstahl 
oder durch Raub an sich gebracht hatte;

 bb) falscher Schlüssel oder

 cc) anderer Werkzeuge eindringt.

 c) Brand, Blitzschlag, Explosion

 aa) Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsge-
mäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und 
das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag.

 bb) Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines 
Blitzes auf Sachen.

 cc) Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben 
von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich ver-
laufende Kraftäußerung.

 d) Leitungswasser

  Leitungswasser ist Wasser, das aus fest verlegten Zu- oder 
Ableitungsrohren der Wasserversorgung, aus sonstigen 
mit dem Rohrsystem fest verbundenen Einrichtungen 
der Wasserversorgung, aus Anlagen der Warmwasser- 
oder Dampfheizung, aus Sprinkler- oder Berieselungs-
anlagen bestimmungswidrig ausgetreten ist.

§ A3 Versicherte Interessen

1 Versichert ist das Interesse des Versicherungsnehmers.

 Ist der Versicherungsnehmer nicht Eigentümer, so ist auch 
das Interesse des Eigentümers versichert. Die Bestimmungen 
zu versicherten Schäden und Gefahren bleiben unberührt.

2 Bei Sicherungsübereignung gilt dies auch dann, wenn der 
Versicherungsnehmer das Eigentum nach Abschluss der 
Versicherung überträgt. 

 Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen gemäß 
§§ 95 ff VVG zur Veräußerung der versicherten Sache.

3. Hat der Versicherungsnehmer die Sache unter Eigentums-
vorbehalt verkauft, so ist auch das Interesse des Käufers ver-
sichert. Der Versicherer leistet jedoch keine Entschädigung 
für Schäden, für die der Versicherungsnehmer als Lieferant 
(Hersteller oder Händler) gegenüber dem Käufer einzutre-
ten hat oder ohne auf den Einzelfall bezogene Sonderabre-
den einzutreten hätte.

4 Hat der Versicherungsnehmer die Sache einem Dritten als 
Mieter, Pächter, Entleiher oder Verwahrer übergeben, so ist 
auch das Interesse dieses Dritten versichert.

5 Hat der Versicherungsnehmer die versicherte Sache, die 
er in seinem Betrieb verwendet oder Dritten überlässt (Nr. 
4), selbst hergestellt, so leistet der Versicherer keine Ent-
schädigung für Schäden, für die bei Fremdbezug üblicher-
weise der Lieferant (Hersteller oder Händler) einzutreten 
hätte.

 Im Übrigen gelten die Bestimmungen zur Versicherung für 
fremde Rechnung.

§ A4 Versicherungsort

Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes. 
Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Betriebsgrundstücke.

§ A5 Versicherungswert, Versicherungssumme,
Unterversicherung

1 Versicherungswert

 Versicherungswert ist der Neuwert. 

 a) Neuwert ist der jeweils gültige Listenpreis der versicher-
ten Sache im Neuzustand zuzüglich der Bezugskosten 
(z. B. Kosten für Verpackung, Fracht, Zölle, Montage).

 b) Wird die versicherte Sache nicht mehr in Preislisten ge-
führt, so ist der letzte Listenpreis der Sache im Neuzu-
stand zuzüglich der Bezugskosten maßgebend; dieser 
Betrag ist entsprechend der Preisentwicklung für ver-
gleichbare Sachen zu vermindern oder zu erhöhen. 

  Hatte die versicherte Sache keinen Listenpreis, so tritt 
an dessen Stelle der Kauf- oder Lieferpreis der Sache im 
Neuzustand zuzüglich der Bezugskosten; dieser Betrag 
ist entsprechend der Preisentwicklung für vergleichbare 
Sachen zu vermindern oder zu erhöhen. 

  Kann weder ein Listenpreis noch ein Kauf- oder Liefer-
preis ermittelt werden, so ist die Summe der Kosten 
maßgebend, die jeweils notwendig war, um die Sache 
in der vorliegenden gleichen Art und Güte (z. B. Kons-
truktion, Abmessung, Leistung) zuzüglich der Han-
delsspanne und der Bezugskosten wiederherzustellen. 
Dieser Betrag ist entsprechend der Preisentwicklung zu 
vermindern oder zu erhöhen. 

  Rabatte und Preiszugeständnisse bleiben für den Versi-
cherungswert unberücksichtigt.

 c) Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht 
berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.

2 Versicherungssumme 

 Die im Versicherungsvertrag für jede versicherte Sache ge-
nannte Versicherungssumme soll dem Versicherungswert 
entsprechen. Der Versicherungsnehmer soll die Versiche-
rungssumme für die versicherte Sache während der Dauer 
des Versicherungsverhältnisses dem jeweils gültigen Ver-
sicherungswert anpassen. Dies gilt auch, wenn werterhö-
hende Änderungen vorgenommen werden.

3 Unterversicherung

 Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles so 
besteht Unterversicherung.

§ A6 Versicherte und nicht versicherte Kosten

1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Scha-
dens 
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 a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der 
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungs-
falles den Umständen nach zur Abwendung und Min-
derung des Schadens für geboten halten durfte oder 
die er auf Weisung des Versicherers macht. 

 b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um 
einen unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall 
abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, 
geltend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz 
nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträg-
lichen objektiven Betrachtung der Umstände verhältnis-
mäßig und erfolgreich waren oder die Aufwendungen 
auf Weisung des Versicherers erfolgten.

 c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Kostenersatz nach a und b entspre-
chend kürzen.

 d) Der Ersatz dieser Kosten und die sonstige Entschädi-
gung betragen zusammen höchstens die Versiche-
rungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch 
nicht, soweit die Kosten auf Weisung des Versicherers 
entstanden sind.

 e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforder-
lichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers 
vorzuschießen.

 f) Nicht versichert sind Kosten für Leistungen der Feuer-
wehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen 
Interesse zu Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese 
Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden.

2 Kosten für die Wiederherstellung von Daten

 a) Versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von 
Daten des Betriebssystems, welche für die Grundfunk-
tion der versicherten Sache notwendig sind, sofern der 
Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit 
der Daten infolge eines dem Grunde nach versicherten 
Schadens an dem Datenträger eingetreten ist, auf dem 
diese Daten gespeichert waren.

 b) Andere Daten sind nur nach besonderer Vereinbarung 
versichert.

 c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung 
für versicherte Sachen betragen zusammen höchstens 
die Versicherungssumme je vereinbarter Position.

3 Zusätzliche Kosten

 Soweit vereinbart, sind über die Wiederherstellungskosten 
hinaus die nachfolgend genannten Kosten bis zur Höhe der 
jeweils hierfür vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes 
Risiko versichert. Die jeweils vereinbarte Versicherungssum-
me vermindert sich nicht dadurch, dass eine Entschädigung 
geleistet wird.

 a) Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungs-
kosten

 aa) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer in-
folge eines dem Grunde nach versicherten Scha-
dens aufwenden muss, um versicherte und nicht 
versicherte Sachen, deren Teile oder Reste, die sich 
an der Schadenstätte befinden

  •  aufzuräumen und nötigenfalls zu dekontaminieren;

  •  zu vernichten oder in die nächstgelegene geeig-
nete Abfallbeseitigungsanlage zu transportieren 
und dort zu beseitigen.

 bb) Nicht versichert sind jedoch Kosten für die Dekon-
tamination und Entsorgung von Erdreich oder Ge-
wässern, Kosten für die Beseitigung von Beeinträch-
tigungen des Grundwassers oder der Natur sowie 
von Emissionen in der Luft.

  Nicht versichert sind ferner Aufwendungen des 
Versicherungsnehmers aufgrund der Einliefererhaf-
tung.

 cc) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Ver-
sicherungsnehmer aus einem anderen Versiche-
rungsvertrag Ersatz beanspruchen kann.

 b) Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erd-
reich

 aa) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer in-
folge einer Kontamination durch einen dem Grunde 
nach versicherten Schaden aufgrund behördlicher 
Anordnungen aufwenden muss, um

  •  Erdreich der Schadenstätte zu untersuchen und 
nötigenfalls zu dekontaminieren oder auszutau-
schen;

  •  den Aushub zu vernichten oder in die nächstge-
legene geeignete Deponie zu transportieren und 
dort abzulagern;

  •  insoweit den Zustand der Schadenstätte vor Ein-
tritt des Schadens wiederherzustellen.

 bb) Die Aufwendungen gemäß aa) sind nur versichert, 
sofern die behördlichen Anordnungen

  •  aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen er-
gangen sind, die vor Eintritt des Schadens erlas-
sen wurden;

  •  Kontamination betreffen, die nachweislich infol-
ge dieses Schadens entstanden ist;

  •  innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Scha-
dens ergangen sind und dem Versicherer ohne 
Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei 
Monaten seit Kenntniserhalt gemeldet wurden.

 cc) Wird durch den Schaden eine bereits bestehende 
Kontamination des Erdreiches erhöht, so sind nur 
die Aufwendungen versichert, die den für eine 
Beseitigung der bestehenden Kontamination er-
forderlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne 
Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne 
den Schaden aufgewendet worden wäre.

  Die hiernach zu ersetzenden Kosten werden nöti-
genfalls durch Sachverständige festgestellt.

 dd) Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher 
Anordnungen oder aufgrund sonstiger Verpflich-
tungen des Versicherungsnehmers einschließlich 
der Einliefererhaftung sind nicht versichert.

 ee) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der 
Versicherungsnehmer aus einem anderen Versiche-
rungsvertrag Ersatz beanspruchen kann.

 c) Bewegungs- und Schutzkosten

  Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge 
eines dem Grund nach versicherten Schadens aufwen-
den muss, wenn zum Zwecke der Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung der versicherten Sache andere 
Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müs-
sen, insbesondere Aufwendungen für De- und Remon-
tage, für Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von 
Gebäudeteilen oder für das Erweitern von Öffnungen.

 d) Kosten für Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten, 
Gerüst gestellung, Bergungsarbeiten, Bereitstellung 
eines Provisoriums, Luftfracht.

  Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge 
eines dem Grunde nach versicherten Schadens aufwen-
den muss.

§ A7 Umfang der Entschädigung

1 Wiederherstellungskosten

 Im Schadenfall wird zwischen Teilschaden und Totalscha-
den unterschieden.

 Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wiederherstellungskos-
ten zuzüglich des Wertes des Altmaterials nicht höher sind 
als der Neuwert der versicherten Sache.

 Sind die Wiederherstellungskosten höher, so liegt ein Total-
schaden vor.

 Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert durch einen Abzug 
insbesondere für Alter, Abnutzung und technischen Zustand.
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 Versicherte Sachen, die in verschiedenen Positionen be-
zeichnet sind, gelten auch dann nicht als einheitliche Sa-
che, wenn sie wirtschaftlich zusammen gehören.

 Werden versicherte Sachen in einer Sammelposition aufge-
führt, so gelten sie nicht als einheitliche Sache, sofern diese 
eigenständig verwendet werden können.

2 Teilschaden 

 Entschädigt werden alle für die Wiederherstellung des 
früheren, betriebsfertigen Zustandes notwendigen Auf-
wendungen abzüglich des Wertes des Altmaterials. 

 a) Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbesondere

 aa) Kosten für Ersatzteile und Reparaturstoffe;

 bb) Lohnkosten und lohnabhängige Kosten, auch über-
tarifliche Lohnanteile und Zulagen, ferner Mehrkos-
ten durch tarifliche Zuschläge für Überstunden so-
wie für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeiten;

 cc) De- und Remontagekosten;

 dd) Transportkosten einschließlich Mehrkosten für Ex-
pressfrachten;

 ee) Kosten für die Wiederherstellung des Betriebssys-
tems, welches für die Grundfunktion der versicher-
ten Sache notwendig ist;

 ff) Kosten für das Aufräumen und das  Dekontaminieren 
der versicherten Sache oder deren Teile sowie Kosten 
für das Vernichten von Teilen der Sache, ferner Kos-
ten für den Abtransport von Teilen in die nächstge-
legene geeignete Abfallbeseitigungsanlage, jedoch 
nicht Kosten aufgrund der Einliefererhaftung.

 b) Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in Höhe 
der Wertverbesserung wird vorgenommen an Hilfs- und 
Betriebsstoffen, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmit-
teln, Werkzeugen aller Art sowie sonstigen Teilen, die 
während der Lebensdauer der versicherten Sache erfah-
rungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden müssen, 
soweit diese Teile zur Wiederherstellung der versicher-
ten Sache zerstört oder beschädigt werden.

 c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

 aa) Kosten einer Überholung oder sonstiger Maßnah-
men, die auch unabhängig von dem Versicherungs-
fall notwendig gewesen wären;

 bb) Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserun-
gen, die über die Wiederherstellung hinausgehen;

 cc) Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie, 
soweit die Kosten nicht auch durch Arbeiten in 
fremder Regie entstanden wären;

 dd) entgangener Gewinn infolge von Arbeiten in eige-
ner Regie;

 ee) Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige 
Wiederherstellung;

 ff) Kosten für Arbeiten, die zwar für die Wiederherstel-
lung erforderlich sind, aber nicht an der versicher-
ten Sache selbst ausgeführt werden;

 gg) Vermögensschäden.

3 Totalschaden

 Entschädigt wird der Neuwert abzüglich des Wertes des 
Altmaterials

4 Entschädigungsbegrenzung auf den Zeitwert

 Abweichend von Nr. 2 und Nr. 3 ist die Entschädigungsleis-
tung auf den Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles begrenzt, wenn

 a) die Wiederherstellung (Teilschaden) oder Wiederbe-
schaffung (Totalschaden) unterbleibt oder 

 b) für die versicherte Sache serienmäßig hergestellte Er-
satzteile nicht mehr zu beziehen sind.

  Der Versicherungsnehmer erwirbt einen Anspruch auf 
den Teil der Entschädigung, der den Zeitwert  übersteigt, 

nur, soweit und sobald er innerhalb von zwei Jahren nach 
Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt hat, dass er 
die Entschädigung zur Wiederherstellung der beschä-
digten oder Wiederbeschaffung der  zerstörten oder ab-
handen gekommenen Sachen verwenden wird.

5 Weitere Kosten

 Weitere Kosten, die infolge eines ersatzpflichtigen Scha-
dens über die Wiederherstellungskosten hinaus aufgewen-
det werden müssen, ersetzt der Versicherer im Rahmen der 
hierfür vereinbarten Versicherungssummen.

6 Grenze der Entschädigung

 Grenze der Entschädigung ist der auf die betroffene Sache 
entfallende Teil der Versicherungssumme.

7 Entschädigungsberechnung bei Unterversicherung

 Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des 
nach Nr. 1 bis 6 ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu 
dem ganzen Betrag verhält, wie die Versicherungssumme 
zu dem Versicherungswert.

8 Selbstbehalt

 Der nach Nr. 1 bis 7 ermittelte Betrag wird je Versicherungs-
fall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 

 Entstehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt je-
weils einzeln abgezogen. 

 Entstehen die mehreren Schäden jedoch an derselben Sa-
che und besteht außerdem ein Ursachenzusammenhang 
zwischen diesen Schäden, so wird der Selbstbehalt nur ein-
mal abgezogen.

§ A8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1 Fälligkeit der Entschädigung 

 a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen 
des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des An-
spruchs abgeschlossen sind.

  Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-
dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung 
beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu 
zahlen ist.

 b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungs-
nehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis ge-
führt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung sichergestellt hat.

2 Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils

 Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Ver-
sicherer nach 1 b) geleisteten Entschädigung verpflichtet, 
wenn die Sache infolge eines Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers nicht innerhalb einer angemessenen Frist 
wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist.

3 Verzinsung

 Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

 a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines 
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – ab 
Fälligkeit zu verzinsen.

 b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in 
dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung  versicherter 
Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat.

 c) Der Zinssatz beträgt 4 Prozent, soweit nicht aus einem 
anderen Rechtsgrund ein höherer Zins zu zahlen ist.

 d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 
fällig.

4 Hemmung

 Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a) und 3 b) 
ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge 
Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung 
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nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

5 Aufschiebung der Zahlung

 Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

 a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen;

 b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren 
gegen den Versicherungsnehmer oder seinen Reprä-
sentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch 
läuft.

6 Abtretung des Entschädigungsanspruches

 Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit 
Zustimmung des Versicherers abgetreten werden. Die Zu-
stimmung muss erteilt werden, wenn der Versicherungs-
nehmer sie aus wichtigem Grund verlangt.

§ A9 Sachverständigenverfahren

1 Feststellung der Schadenhöhe

 Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass der Schaden in einem Sachver-
ständigenverfahren festgestellt wird.

 Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer 
und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2 Weitere Feststellungen

 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung 
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden.

3 Verfahren vor Feststellung

 Für das Sachverständigenverfahren gilt:

 a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr 
genannten Sachverständigen in Textform auffordern, 
den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der 
zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wo-
chen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann 
ihn die auffordernde Partei durch das für den Schaden-
ort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Auf-
forderung durch den Versicherer ist der Versicherungs-
nehmer auf diese Folge hinzuweisen.

 b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsneh-
mers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbin-
dung steht, ferner keine Person, die bei Mitbewerbern 
oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in 
einem ähnlichen Verhältnis steht.

 c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn 
ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als 
Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für 
die Benennung eines Obmannes durch die Sachverstän-
digen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird 
der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den 
Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

4 Feststellung

 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

 a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den 
Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden für den Ver-
sicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln der 
Technik frühestens erkennbar war;

 b) den Umfang der Beschädigung und der Zerstörung, 
insbesondere

 aa) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zer-
störten und beschädigten versicherten Sachen mit 
deren Werten unmittelbar vor dem Schaden sowie 
deren Neuwerten zur Zeit des Schadens;

 bb) die für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstel-
lung in den Zustand vor Schadeneintritt erforder-
lichen Kosten; 

 cc) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;

 c) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

5 Verfahren nach Feststellung

 Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen bei-
den Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der 
Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versi-
cherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet 
über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch 
die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Gren-
zen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien 
gleichzeitig.

 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Ob-
mannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn 
nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirk-
lichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser 
verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die 
Entschädigung.

 Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese 
durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die 
Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können 
oder wollen oder sie verzögern.

6 Kosten

 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Par-
tei die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Ob-
mannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7 Obliegenheiten

 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Oblie-
genheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ A10 Wiederherbeigeschaffte Sachen

1 Anzeigepflicht

 Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen 
 ermittelt, so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kennt-
niserlangung dem Versicherer unverzüglich in Textform 
 anzuzeigen.

2 Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung

 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Ent-
schädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält 
er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache 
innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung 
stellt. Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung 
zurückzugeben.

3 Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung

 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sa-
che eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungs-
wertes gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer 
die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem Ver-
sicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsneh-
mer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach 
Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers 
auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das 
Wahlrecht auf den Versicherer über.

4 Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung bei Teilent-
schädigung

 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese 
Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedin-
gungsgemäß weniger als den Versicherungswert betragen 
hat, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten 
und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt 
er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang 
 einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht 
bereit, so hat der Versicherungsnehmer die Sache im Ein-
vernehmen mit dem Versicherer öffentlich meistbietend 
verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufs-
kosten erhält der Versicherer den Anteil, welcher der von 
ihm geleisteten bedingungsgemäßen Entschädigung ent-
spricht.
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5 Gleichstellung

 Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, 
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich 
den Besitz wieder zu verschaffen.

6 Übertragung der Rechte

 Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurück-
erlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem 
Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen 
Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen 
zustehen.

7 Beschädigte Sachen

 Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so 
kann der Versicherungsnehmer Entschädigung nach den 
Grundsätzen dieses Vertrages auch dann verlangen oder 
behalten, wenn die Sachen nach Nr. 2 bis Nr. 4 bei ihm 
verbleiben.

8 Besitzerlangung durch den Versicherer

 Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache, so gelten Nr. 1 bis Nr. 7 entsprechend.

§ A11 Wechsel der versicherten Sachen

Erhält der Versicherungsnehmer anstelle der im Versicherungsver-
trag bezeichneten Sache eine andere, jedoch technisch vergleich-
bare Sache, so besteht nach entsprechender Anzeige des Versiche-
rungsnehmers hierfür vorläufige Deckung.

Die vorläufige Deckung endet

a) mit dem Abschluss des neuen Versicherungsvertrages oder

b) mit Beginn eines weiteren Vertrages über vorläufige Deckung 
mit gleichartigem Versicherungsschutz oder

c) mit der Beendigung der Vertragsverhandlungen,

spätestens jedoch nach drei Monaten.



19

§ B1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder 
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

1 Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Ge-
fahrumständen

 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahr-
umstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Text-
form gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich 
sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.

 Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Ver-
tragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne 
des Satzes 1 stellt.

2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

 a) Vertragsänderung

  Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht 
vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag 
auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden 
die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versiche-
rers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Ver-
sicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung 
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden 
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

  Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um 
mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Gefahr-
absicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so 
kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung 
der Vertragsänderung hat der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

 b) Rücktritt und Leistungsfreiheit

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktre-
ten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzei-
gepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.

  Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist 
das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, 
wenn der  Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedin-
gungen abgeschlossen hätte.

  Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles 
zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei 
denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die 
Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand 
bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers 
ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzei-
gepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet.

 c) Kündigung

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der 
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer 
hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umständen zu gleichen oder anderen Bedingungen 
abgeschlossen.

 d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

  Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung 
(siehe a)), zum Rücktritt (siehe b)) und zur Kündigung 
(siehe c)) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder 
die unrichtige Anzeige kannte.

 e) Anfechtung

  Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglisti-
ger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3 Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers

 Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a)), zum Rück-
tritt (siehe Nr. 2 b)) oder zur Kündigung (siehe Nr. 2 c)) 
muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich 
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 Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ B3 Dauer und Ende des Vertrages

1 Dauer

 Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angege-
benen Zeitraum abgeschlossen.

2 Stillschweigende Verlängerung

 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
längert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht 
einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung 
zugegangen ist.

3 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

 Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei 
Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden 
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom 
Versicherungsnehmer gekündigt werden.

 Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate 
vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

4 Form der Kündigung

 Die Kündigung muss in Schriftform erfolgen.

5 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum 
vorgesehenen Zeitpunkt.

§ B4 Folgebeitrag

1 Fälligkeit 

 a) Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt 
der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.

 b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des 
im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung 
angegebenen Zeitraumes bewirkt ist.

2 Schadenersatz bei Verzug

 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folge-
beitrages in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz 
des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu ver-
langen.

3 Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung

 a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht 
rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrages auf dessen 
Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine 
Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang 
der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). Die 
Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag 
die rückständigen Beträge des Beitrages, der Zinsen und 
der Kosten im Einzelnen beziffert und außer dem auf die 
Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht – 
aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

 b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der 
Zahlung des Beitrages oder der Zinsen oder Kosten in 
Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei.

 c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung 
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, 
sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der 
geschuldeten Beträge in Verzug ist.

  Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zah-
lungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf 
wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu die-
sem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist 
der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrück-
lich hinzuweisen. 

geltend machen und dabei die Umstände angeben, auf die 
er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträg-
lich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren 
Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung 
der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die 
das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen.

4 Rechtsfolgenhinweis

 Die Rechte zur  Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a)), zum 
Rücktritt (siehe Nr. 2 b)) und zur Kündigung (siehe Nr. 2 c)) 
stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die 
Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen 
hat.

5 Vertreter des Versicherungsnehmers

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 
und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als 
auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsneh-
mers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann 
sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn we-
der dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6 Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (siehe Nr. 
2 a)), zum Rücktritt (siehe Nr. 2 b)) und zur Kündigung 
(siehe Nr. 2 c)) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach 
Vertragsschluss, dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die 
vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft 
sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder 
sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig 
verletzt hat.

§ B2 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit,
Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung 
des Einmal- oder Erstbeitrages 

1 Beginn des Versicherungsschutzes

 Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Rege-
lungen in Nr. 3 und 4 zu dem im Versicherungsschein an-
gegebenen Zeitpunkt. 

2 Fälligkeit des ersten oder des einmaligen Beitrages

 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach 
Abschluss des Versicherungsvertrags fällig, jedoch nicht vor 
dem Beginn des Versicherungsschutzes.

 Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach 
dem in Satz 1 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versi-
cherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

 Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der 
erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach 
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

 Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste 
Rate als erster Beitrag.

3 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

 Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach 
Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann 
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zah-
lung nicht bewirkt ist.

 Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

4 Leistungsfreiheit des Versicherers

 Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeits-
zeitpunkt zahlt, so ist der Versicher für einen vor Zahlung 
des Beitrages eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leis-
tung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffäl-
ligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge 
der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht hat.
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4 Zahlung des Beitrages nach Kündigung

 Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, 
wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, 
innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leis-
tet. Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers 
(siehe Nr. 3 b)) bleibt unberührt.

§ B5 Lastschrift

1 Pflichten des Versicherungsnehmers

 Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren 
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum 
Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrages für eine ausreichende 
Deckung des Kontos zu sorgen.

2 Änderung des Zahlungsweges

 Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder 
mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, 
nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer be-
rechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kün-
digen. Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzu-
weisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die 
ausstehenden Beiträge und zukünftige Beiträge selbst zu 
übermitteln. Durch die Banken erhobene Bearbeitungsge-
bühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem 
Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

§ B6 Ratenzahlung

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis 
zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode wer-
den sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate 
ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung 
fällig wird.

§ B7  Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1 Allgemeiner Grundsatz

 a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versi-
cherer für diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil 
des Beitrages zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem 
der Versicherungsschutz bestanden hat.

 b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag 
zu, den er hätte beanspruchen können, wenn die Ver-
sicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden 
 wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des  Interesses 
Kenntnis erlangt hat.

2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, An-
fechtung und fehlendem versicherten Interesse

 a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine 
Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu wi-
derrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des Beitrages zu 
erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der 
Belehrung über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfol-
gen des Widerrufes und den zu zahlenden Betrag hin-
gewiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt 
hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Wider-
rufsfrist beginnt .

  Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Ver-
sicherer zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr 
gezahlten Beiträge zu erstatten; dies gilt nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versi-
cherungsvertrag in Anspruch genommen hat. 

 b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer 
Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Ver-
tragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt 
hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirk-
samwerden der Rücktrittserklärung zu.

  Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil der einmalige oder der erste 
Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem 
Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

 c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des 
Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so 
steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwer-
den der Anfechtungserklärung zu.

 d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Bei-
trages verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei 
Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das 
Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges 
Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse 
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann je-
doch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

  Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Inte-
resse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechts-
widrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag 
nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag 
bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtig-
keit begründenden Umständen Kenntnis  erlangt.

§ B8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1 Obliegenheiten vor dem Versicherungsfall

 a) Der Versicherungsnehmer hat vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles alle vertraglich vereinbarten Obliegenheiten 
einzuhalten. 

 b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen 
hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, 
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, 
den Vertrag fristlos kündigen.

  Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er 
die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig 
verletzt hat.

2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles

 a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des 
Versicherungsfalles

 aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minde-
rung des Schadens zu sorgen;

 bb) dem  Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er 
von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. 
auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;

 cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung – ggf. auch mündlich oder te-
lefonisch – einzuholen, wenn die Umstände dies 
gestatten;

 dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu 
befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungs-
vertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Wei-
sungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflicht-
gemäßem Ermessen zu handeln;

 ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das 
Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

 ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein 
Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen 
einzureichen;

 gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, 
bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sa-
chen durch den Versicherer freigegeben worden 
sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das 
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren 
(z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen 
bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer auf-
zubewahren;

 hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede  
Auskunft – auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen, 
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pflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. 
Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

  Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann 
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen.

  Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fäl-
len nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c) bekannt, kann er den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen.

 b) Vertragsänderung

  Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlan-
gen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr aus-
schließen.

  Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung 
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer 
die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses 
Kündigungsrecht hinzuweisen.

4 Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertrags-
anpassung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht inner-
halb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der 
Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zu-
stand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung 
 bestanden hat.

5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

 a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall 
ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, 
wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach 
Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versiche-
rungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen.

 b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der 
Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als 
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die 
Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müs-
sen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine 
Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versi-
cherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, 
so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungs-
pflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die 
Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die 
Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.

 c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

 aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Ein-
tritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der 
Leistungspflicht war oder

 bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles 
die Frist für die Kündigung des Versicherers abge-
laufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

 cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Bei-
trag verlangt.

§ B10 Überversicherung

1 Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versi-
cherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versiche-
rer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur 
Beseitigung der Überversicherung die Versicherungssumme 

die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des 
Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers er-
forderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache 
und Höhe des Schadens und über den Umfang der 
Entschädigungspflicht zu gestatten;

 ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, 
deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet 
werden kann.

 b) Steht das Recht auf die vertragliches Leistung des Ver-
sicherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegen-
heiten gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm 
dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umstän-
den möglich ist.

3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

 a) Wird eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder Nr. 2 vom Versi-
cherungsnehmer arglistig oder vorsätzlich verletzt, so ist 
der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 
zu kürzen, das der Wchwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen.

 b) Außer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur 
Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

 c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt 
des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder 
Aufklärungsobliegenheit so ist der Versicherer nur dann 
vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ B9 Gefahrerhöhung

1 Begriff der Gefahrerhöhung

 a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der 
Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tat-
sächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, 
dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Ver-
größerung des Schadens oder die ungerechtfertigte 
Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher 
wird.

 b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht 
nur - vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Um-
stand ändert nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat.

 c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich 
die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den 
Umständen als mitversichert gelten soll.

2 Pflichten des Versicherungsnehmers

 a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versi-
cherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Ver-
sicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren 
Vornahme durch einen Dritten gestatten.

 b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass 
er ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine 
Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so 
muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

 c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertrags-
erklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss 
der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich 
anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3 Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer

 a) Kündigungsrecht des Versicherers

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung 
nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos 
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
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mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des 
Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe des Beitrages der 
Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet haben 
würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen 
Inhalt geschlossen worden wäre.

2 Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der 
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, 
zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umstän-
den Kenntnis erlangt.

§ B11 Mehrere Versicherer

1 Anzeigepflicht

 Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen diesel-
be Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die 
 andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mit-
teilung sind der andere Versicherer und die Versicherungs-
summe anzugeben.

2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

 Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe 
Nr. 1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, so ist der Versicherer 
unter den in § B 1 Nr. 2 beschriebenen Voraussetzungen 
zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise 
leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Ver-
sicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von 
der anderen Versicherung erlangt hat.

3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

 a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-
selbe Gefahr versichert und übersteigen die Versiche-
rungssummen zusammen den Versicherungswert oder 
übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Ent-
schädigungen, die von jedem Versicherer ohne Beste-
hen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den 
Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

 b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner 
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen 
hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt: 
Der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht 
mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens 
verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge 
bei demselben Versicherer bestehen.

  Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte 
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung 
für denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch 
aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die 
Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht hö-
her ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungs-
summen, aus denen die Beiträge errechnet wurden, 
nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden 
wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen 
ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus al-
len Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung 
zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versiche-
rungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben 
worden wäre.

 c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist 
jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

  Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt 
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt.

4 Beseitigung der Mehrfachversicherung

 a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den 
die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kennt-
nis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung ge-
schlossen, kann er verlangen, dass der später geschlos-
sene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme 
unter verhältnismäßiger Minderung des Beitrages auf 
den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere 
Versicherung nicht gedeckt ist.

  Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung 
der Versicherungssumme und Anpassung des Beitrages 
werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklä-
rung dem Versicherer zugeht.

 b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn 
die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass 
nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge 
der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall 
die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder 
im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, 
kann der Versicherungsnehmer nur die  verhältnismäßige 
Herabsetzung der Versicherungssummen und der Bei-
träge verlangen.

§ B12 Versicherung für fremde Rechnung

1 Rechte aus dem Vertrag

 Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag 
im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versi-
cherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem 
Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch 
dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte 
den Versicherungsschein besitzt.

2 Zahlung der Entschädigung

 Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an 
den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass 
der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der 
Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit 
Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

3 Kenntnis und Verhalten

 a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versiche-
rungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind 
bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die 
 Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berück-
sichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versiche-
rungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich 
der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhal-
ten und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen 
lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versiche-
rungsnehmers ist.

 b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, 
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen wor-
den ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des 
Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumut-
bar war.

 c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen 
an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne 
Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versiche-
rer nicht darüber informiert hat.

§ B13 Übergang von Ersatzansprüchen

1 Übergang von Ersatzansprüchen

 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer 
über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Über-
gang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers 
geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch 
des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er 
bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, 
kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es 
sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verur-
sacht.

2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

 Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder 
ein zur Sicherung dieses Anspruches dienendes Recht unter 
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu 
wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruches auf den 
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer 
soweit erforderlich mitzuwirken.

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit 
vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht 
verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem 
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§ B17 Vollmacht des Versicherungsvertreters

1 Erklärungen des Versicherungsnehmers

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegen-
zunehmen betreffend

 a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-
vertrages,

 b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich 
dessen Beendigung,

 c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss 
des Vertrages und während des Versicherungsverhält-
nisses.

2 Erklärungen des Versicherers

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren 
Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zah-
lungen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang 
mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versiche-
rungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschrän-
kung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur 
gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei 
der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober 
Fahrlässigkeit nicht kannte.

§ B18  Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
 Jahren.

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der 
Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch be-
gründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis 
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum 
zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten 
Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

§ B19 Zuständiges Gericht

1 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermitt-
ler

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der 
Zivilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht örtlich zu-
ständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit 
der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines 
solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

 Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Ver-
sicherung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine 
Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlass-
sung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend 
machen.

2 Klagen gegen Versicherungsnehmer

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist 
ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Be-
zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat.

§ B20 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Ver-
letzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ B14 Kündigung nach dem Versicherungsfall

1 Kündigungsrecht

 Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der 
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Sie 
muss der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat 
nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zu-
gegangen sein.

2 Kündigung durch Versicherungsnehmer 

 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung so-
fort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Ver-
sicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündi-
gung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum 
Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

3 Kündigung durch Versicherer 

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

4 Form der Kündigung

 Die Kündigung nach Nr. 2 und Nr. 3 ist in Schriftform zu 
erklären.

§ B15 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der 
Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die 
für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung 
sind, täuscht oder zu täuschen versucht. 

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräf-
tiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges 
oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen 
des Satzes 1 als bewiesen.

§ B16 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriften-
änderungen

1 Form

 Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in 
diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für 
den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die 
das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar ge-
genüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

 Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung 
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder 
in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Verwaltung 
gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den 
Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung

 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegen-
über abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen 
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. 
Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht an-
gezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage 
nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung

 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der 
Anschrift  seines Gewerbebetriebes abgeschlossen, finden 
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die 
Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.
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Klauseln zu den ABE 2008

Die für Ihren Vertrag relevanten Klauseln entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht:

Klausel-Nummer Klausel Voraussetzung
TV-TK 1111 Röhren generell
TV-TK 1150 Sonnenbänke generell bei Sonnenbänke
TV-TK 1151 Tankdatenerfassungsanlagen generell bei Tankstellen
TV-TK 1153 Kernspin-/Computertomo-

graphen
generell bei radiologischen Praxen

TV-TK 1210 Ausschluss von Schäden durch 
Feuer, Blitzschlag, Explosion

sofern Feuer ausgeschlossen ist

TV-TK 1213 Zwischenbildträger generell
TV-TK 1233 Ausschluss von Schäden durch 

Leitungswasser
sofern Leitungswasser ausgeschlossen ist

TV-TK 1235 Ausschluss von Schäden durch 
Abhandenkommen

sofern Diebstahl ausgeschlossen ist

TV-TK 1236 Innere Unruhen sofern Innere Unruhen vereinbart
TV-TK 1250 Blitzschutz für Kopfstationen der 

Antennenanlagen
generell bei Antennenanlagen

TV-TK 1251 Erdkabel generell bei Mitversicherung Erdkabel
TV-TK 1256 Kanalkameras generell bei Kanalkameras 
TV-TK 1257 Missbräuchlich geführte Tele-

fonate
sofern speziell vereinbart

TV-TK 1261 Biologische und chemische Kon-
tamination

sofern speziell vereinbart

TV-TK 1266 Betriebseinfl üsse generell
TV-TK 1408 Erweiterter Geltungsbereich für 

bewegliche Sachen
generell bei beweglich eingesetzten Sachen

TV-TK 1507 Angleichung der Beiträge und 
Versicherungssummen

generell wenn nicht ausdrücklich ausgeschlossen

TV-TK 1650 Eichkosten generell bei Versicherung von Waagen aller Art
TV-TK 1651 Maschinen ausländischen Fab-

rikates
generell bei ausländischen Maschinen

TV-TK 1750 Hersteller und Lieferanten generell
TV-TK 1752 Kamerakabel generell bei Kameras
TV-TK 1753 Endoskope generell bei Versicherung von Medizintechnik
TV-TK 1754 Ultraschallköpfe generell bei Versicherung von Medizintechnik
TV-TK 1809 Sachen mit Geldinhalt oder geld-

wertem Inhalt
generell bei Automaten mit Geldeinwurf

TV-TK 1850 Mitversicherungs- und Prozess-
führungsklausel für die Technis-
chen Versicherungszweige

generell im Führungsgeschäft

TV-TK 1852 Datensicherung sofern speziell vereinbart
TV-TK 1853 Datensicherungsschrank sofern speziell vereinbart
TV-TK 1854 Repräsentanten sofern speziell vereinbart
TV-TK 1855 Vollwartungsvertrag sofern speziell vereinbart
TV-TK 1911 Datenversicherung sofern Datenversicherung vereinbart
TV-TK 1928 Software-Versicherung sofern Software-Versicherung vereinbart
TV-TK 1953 Vorsorgeversicherung/Investi-

tionen
sofern Vorsorgeversicherung vereinbart

TV-TK 1954 Nicht versicherte Programme sofern Software-Versicherung vereinbart
TV-TK 1955 Archivdaten sofern Software-Versicherung vereinbart
TV-TK 1956 Betriebsunterbrechung (Groß-BU) sofern Betriebsunterbrechungsversicherung vereinbart
TV-TK 1990 Dauernachlass sofern 5-Jahresvertrag 
TV-TK 1991 Schadenverlaufsabhängiger 

 Beitragsnachlass
sofern vereinbart und schadenfrei

FK 9-KS-ABE  0409
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Klauseln zu den ABE 2008

TV-TK 1111 Röhren

1 Versicherte und nicht versicherte Schäden und Gefahren

 In Erweiterung des Versicherungsschutzes gilt § A2 Nr. 3 ABE 
2008 für Röhren gestrichen.

2 Umfang der Entschädigung

 Soweit der Schaden nicht durch die Gefahren Brand, Blitz-
schlag, Explosion, Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalis-
mus und Leitungswasser verursacht wurde, wird von den 
Wiederbeschaf fungskosten nach § A7 ABE 2008 ein Abzug 
vorgenommen. Der Abzug beträgt

 a) bei Röntgen-Drehanoden-, Regel- und Glättungsröh-
ren in Computertomographen: Prozentsatz = (100 x P)/
(PG x X x Y). Der Prozentsatz beträgt maximal 100 Prozent.

  Es bedeuten: 

  P =  Anzahl (einschl. Benutzung durch Vorbesitzer) der 
bis zum Eintritt des Schadens mit der betreffenden 
Röhre bereits vorgenommenen Abtastvorgänge 
(Scan’s) bzw. Betriebsstunden bzw. -monate, je 
nachdem worauf die Gewährleistung des Herstel-
lers abgestellt ist.

  PG =  Die vom jeweiligen Hersteller für die betreffende 
Röhre üblicherweise vereinbarte Gewährleistungs-
dauer (Standard Gewährleistung) in Scan’s bzw. 
Betriebsstunden bzw. -monaten.

  X =  Faktor für die Höhe der Ersatzleistung bzw. der Gut-
schrift, die vom jeweiligen Hersteller  üblicherweise 
(Standard-Gewährleistung) für die betreffende 
Röhre vereinbart wird:

   a)  volle Ersatzleistung/Gutschrift während der 
ge samten Gewährleistungsdauer: Faktor 1

   b)  volle Ersatzleistung/Gutschrift für einen be-
grenzten Teil der Gewährleistungsdauer und 
an teilige Ersatzleistung/Gutschrift für die üb-
rige Gewährleistungsdauer: Faktor 0,75

   c)  anteilige Ersatzleistung/Gutschrift entsprechend 
erreichter bzw. nicht erreichter Betriebsdauer/
-leistung während der gesamten Gewährlei-
stungsdauer: Faktor 0,5

  Y = Erstattungsfaktor

   a) Röntgen-Drehanodenröhren: Faktor 2,0

   b) Regel- und Glättungsröhren: Faktor 3,0

  Falls es keine Standard-Gewährleistung gibt, wird die in-
dividuell vereinbarte Regelung sinngemäß angewendet.

 b) bei allen anderen Röhren

Bezeichnung der Röhren Verringerung der
Entschädigung

nach
Benutzungs-
dauer von:

monat-
lich um:

Röntgen-/Ventilröhren
(nicht Medizintechnik)

6 Monaten 5,5 %

Laserröhren (nicht Medizintechnik) 6 Monaten 5,5 %

Röntgen-Drehanodenröhren (Medizin-
technik) bei Krankenhäusern, Röntgen-
ologen oder Radiologen

12 Monaten 3,0 %

Laserröhren (Medizintechnik) 12 Monaten 3,0 %

Kathodenstrahlröhren (CRT) in Aufzeich-
nungseinheiten von Foto-/Lichtsatzan-
lagen

12 Monaten 3,0 %

Thyratronröhren (Medizintechnik) 12 Monaten 3,0 %

Bildaufnahmeröhren (nicht Medizin-
technik)

12 Monaten 3,0 %

Bildwiedergaberöhren
(nicht Medizintechnik)

18 Monaten 2,5 %

Hochfrequenzleistungsröhren 18 Monaten 2,5 %

Röntgen-Drehanodenröhren (Medizin-
technik) bei Teilröntgenologen

24 Monaten 2,0 %

Stehanodenröhren (Medizintechnik) 24 Monaten 2,0 %

Speicherröhren 24 Monaten 2,0 %

Fotomultiplierröhren 24 Monaten 2,0 %

Ventilröhren (Medizintechnik) 24 Monaten 2,0 %

Regel-/Glättungsröhren 24 Monaten 2,0 %

Röntgenbildverstärkerröhren 24 Monaten 2,0 %

Bildaufnahme-/Bildwiedergaberöhren 
(Medizintechnik)

24 Monaten 2,0 %

Linearbeschleunigerröhren 24 Monaten 2,0 %

  Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an ge-
rechnet, zu dem der erste Besitzer die Nutzungsmöglich-
keit hatte.

  Sonstige Materialkosten, Fahrt- und Montagekosten wer-
den nach § A7 ABE 2008 ersetzt.

TV-TK 1150 Sonnenbänke

1 Versicherte und nicht versicherte Schäden und Gefahren

 In Erweiterung des Versicherungsschutzes gilt § A2 Nr. 3 ABE 
2008 für Röhren gestrichen.

2 Umfang der Entschädigung

 Soweit der Schaden nicht durch die Gefahren Brand, Blitz-
schlag, Explosion, Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus und 
Leitungswasser verursacht wurde, wird von den Wiederbe-
schaffungskosten nach § A7 ABE 2008 ein Abzug vorgenom-
men. Der Abzug beträgt bei Röhren, Plexiglas, Ober- und 
Unterteilscheiben nach dem 12. Monat für jeden weiteren 
angefangenen Monat drei Prozent.

TV-TK 1151 Tankdatenerfassungsanlagen

In Ergänzung zu § A1 Nr. 2 ABE 2008 sind 

a) Verbindungskabel zwischen dem Automaten und den Tank-
säulen, 

b) der Motor und das Rechenwerk in den Tanksäulen und 

c) die Tanksäule selbst

nicht versichert.

TV-TK 1153 Kernspin-/Computertomographen

Die Mitversicherung von Helium- und Stickstofffüllungen erfolgt 
nur im Zusammenhang oder als Folge eines sonstigen versicher-
ten Sachschadens. Das alleinige und ausschließliche Ansprechen 
der Sicherheitseinrichtungen der Helium- oder Stickstofffüllung 
des Kühlsystems ist kein entschädigungspflichtiger Schaden. Die 
üblichen systembedingten Verdampfungsraten sind nicht Gegen-
stand der Versicherung. Abfüllfehler beim Befüllen des Gastanks 
sind nicht mitversichert.

TV-TK 1210  Ausschluss von Schäden durch Feuer, 
Blitzschlag, Explosion

Abweichend von § A2 Nr. 1 d ABE 2008 leistet  der Versicherer 
ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung 
für Schäden durch

a) Brand (siehe § A2 Nr. 6 c) aa) ABE 2008);

b) Blitzschlag (siehe § A2 Nr. 6 c) bb) ABE 2008);

c) Explosion (siehe § A2 Nr. 6 c) cc) ABE 2008).
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TV-TK 1213  Zwischenbildträger 

1 Versicherte und nicht versicherte Schäden und Gefahren

 In Erweiterung des Versicherungsschutzes gilt § A2, Nr. 3 ABE 
2008 für Zwischenbildträger gestrichen.

2 Umfang der Entschädigung

 Soweit der Schaden nicht durch die Gefahren Brand, Blitzschlag, 
Explosion, Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus und Leitungs-
wasser verursacht wurde, wird von den Wiederherstellungsko-
sten gemäß § A7 ABE 2008 ein Abzug vorgenommen. Der Ab-
zug entspricht dem Verhältnis der bei Schadeneintritt erreichten 
Lebensdauer zu der vom Hersteller erwarteten Lebensdauer.

TV-TK 1233  Ausschluss von Schäden durch Leitungs-
wasser

Abweichend von § A2 Nr. 1 ABE 2008 leistet der Versicherer oh-
ne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung für 
Schäden durch Leitungswasser (§ A2 Nr. 6 d ABE 2008).

TV-TK 1235 Ausschluss von Schäden durch Abhan-
denkommen

Abweichend von § A2 Nr. 1 ABE 2008 leistet der Versicherer ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung bei Ab-
handenkommen durch

a) Diebstahl (siehe § A2 Nr. 1 Abs. 1 ABE 2008),

b) Einbruchdiebstahl (siehe § A2 Nr. 6 b) ABE 2008),

c) Raub (§ A2 Nr. 6 a) ABE) oder Plünderung,

d)  den Versuch einer Tat nach b) oder c),

und für Schäden infolge eines der Ereignisse a) bis d).

TV-TK 1236 Innere Unruhen

1 Der Versicherer leistet abweichend von § A2 Nr. 5 b) ABE 
2008 Entschädigung für Schäden durch Innere Unruhen.

 a) Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht 
unerhebliche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche 
Ruhe und Ordnung störenden Weise in Bewegung gera-
ten und Gewalt gegen Personen oder Sachen  verüben.

 b) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen Schäden durch Verfügung von hoher Hand. 

 c) Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, 
als Schadenersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Ent-
schädigungsrechtes beansprucht werden kann.

 d) Die Grenze der Entschädigung ist abweichend von § A7 
Nr. 6 ABE 2008 der im Versicherungsvertrag genannte 
Betrag.

 e) Die Versicherung dieser Gefahr kann jederzeit gekündigt 
werden. Die Kündigung wird eine Woche nach Zugang 
wirksam.

  Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündi-
gung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

2 Auf die Obliegenheit, Schäden durch strafbare Handlungen 
gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen (si-
ehe § B8 Nr. 2 a) ee) ABE 2008) sowie auf die Rechtsfolgen 
nach § B8 ABE 2008 wird besonders hingewiesen. 

TV-TK 1250 Blitzschutz für Kopfstationen der
Antennenanlagen

Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen besteht kein Leistungs-
anspruch für Schäden infolge Blitzeinwirkung, wenn

a) eine äußere Blitzschutzanlage nach den Richtlinien der Tech-
nik und

b) eine Einrichtung für den inneren Blitzschutz gemäß VDE 0185 
für die versicherten Antennenanlagen 

fehlen.

TV-TK 1251 Erdkabel

Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen besteht kein Leistungs-
anspruch (inkl. Erd- und Pflasterarbeiten) für Schäden infolge Feuch -
tigkeit/Wasser, wenn das zu Schaden gekommene Kabel keine 
Längswasserdichtigkeit aufweist.

TV-TK 1256 Kanalkameras

Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
keine Entschädigung für

– Verlust der versicherten Sache, wenn diese am Einsatzort ver-
schüttet oder aus anderen Gründen nicht geborgen werden 
kann und deshalb aufgegeben wird. Entsprechende Erstrisiko-
summen für Bergungs-, Bewegungs- und Schutzkosten 
 können in diesem Zusammenhang nicht geltend gemacht 
werden.

–  Schäden durch zwangsläufige, von außen einwirkende Ein-
flüsse des bestimmungsgemäßen Einsatzes wie z. B. Kontami-
nationen, korrosive Angriffe.

TV-TK 1257 Missbräuchlich geführte Telefonate

Versicherungsschutz besteht auch für Gesprächsgebühren bis zu 
einem Betrag von 500 Euro, die für missbräuchlich geführte Te-
lefonate nach Diebstahl des Gerätes anfallen und dem Versiche-
rungsnehmer belastet werden. 

Voraussetzung für eine Ersatzleistung ist, dass der Versicherungs-
nehmer nachweislich innerhalb von 24 Stunden nach Kenntnis 
des Diebstahles des Gerätes die Sperrung des Anschlusses bean-
tragt hat.

TV-TK 1261 Biologische und chemische Kontamina-
tion

Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen sind Kontaminationen 
durch biologische oder chemische Substanzen nicht mitver-
sichert.

TV-TK 1266 Betriebseinflüsse

Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
keine Entschädigung für Schäden durch korrosive Angriffe, Ab-
zehrungen oder Ablagerungen jeder Art an den von Flüssigkeiten, 
Dämpfen oder Gasen berührten Teilen.

TV-TK 1408 Erweiterter Geltungsbereich für
bewegliche Sachen

1 Für die im Versicherungsvertrag als beweglich bezeichneten 
Sachen besteht Versicherungsschutz auch außerhalb des 
Versicherungsortes, und zwar in dem im Versicherungsver-
trag genannten Gebiet. Dies gilt auch, wenn diese Sachen in 
Kraft- und Wasserfahrzeugen fest eingebaut sind. Kein Versi-
cherungsschutz besteht für in Luftfahrzeugen fest eingebaute 
Sachen.

2 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a ABE 2008 hat der Ver sicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles Dächer und Fen-
ster von Kraftfahrzeugen zu schließen sowie deren Türen 
 abzuschließen. 

3 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach 
Nr. 2 ergeben sich aus §§ B8, B9 ABE 2008.

4 Bei Schäden durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder 
Plünderung wird die Entschädigung um 25 Prozent, minde-
stens aber den hierfür vereinbarten Selbstbehalt, gekürzt. Bei 
Zusammentreffen mit anderen im Versicherungsvertrag ver-
einbarten Selbstbehalten gilt der jeweils höhere Selbstbehalt.

TV-TK 1507 Angleichung der Beiträge und
Versicherungssummen

1 Beiträge und Versicherungssummen werden im Versiche-
rungsvertrag nach dem Stand der Löhne und Preise in der 
Investitionsgüter-Industrie vom Januar/März 1971 angege-
ben.

 Eine Änderung dieser Löhne und Preise hat eine entsprechen-
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de Angleichung der Beiträge und Versicherungssummen zur 
Folge, wenn sich eine Veränderung der Beiträge um mehr als 
2 Prozent ergibt. Unterbleibt hiernach eine Angleichung der 
Beiträge und Versicherungssummen, ist für die nächste Verän-
derung der Prozentsatz maßgebend, um den sich die Löhne 
und Preise gegenüber dem Zeitpunkt geändert haben, der für 
die letzte Angleichung maßgebend war.

2 Für die Angleichung der Beiträge wird zu 30 Prozent die Preis-
entwicklung und zu 70 Prozent die Lohnentwicklung berück-
sichtigt. Die Angleichung der Versicherungssummen erfolgt 
unter Berücksichtigung der Preisentwicklung. Eine Anglei-
chung der Beiträge erfolgt nur, wenn die Versicherungssum-
men gleichzeitig angepasst werden.

 Wäre die Versicherungssumme höher, wenn sie entsprechend 
dem Anstieg des Versicherungswertes angeglichen würde, 
dann ist die Grenze der Entschädigung dieser höhere Betrag.

 Maßgebend für die Angleichung sind die vom Statistischen 
Bundesamt veröffentlichten Indizes, und zwar

 a) für die Preisentwicklung der Index der Erzeugerpreise ge-
werblicher Produkte (Inlandabsatz), Gruppe Investitions-
güter;

 b) für die Lohnentwicklung der Index der Bruttostunden-
verdienste der Arbeiter in der Investitionsgüter-Industrie 
(alle Arbeiter).

3 Die Angleichung wird mit den letzten vor Ende eines Kalen-
derjahres veröffentlichten Indizes ermittelt und für den im fol-
genden Kalenderjahr fällige Jahresbeitrag wirksam.

4 Unterversicherung besteht nur, soweit zum Zeitpunkt der Ver-
einbarung der Versicherungssumme nach dem Stand März 
1971 Unterversicherung vorgelegen hätte.

5 Der Versicherungsnehmer kann diese Klausel kündigen, wenn 
sich durch diese Klausel die Beiträge für das folgende Versi-
cherungsjahr um mehr als 10 Prozent erhöht oder die Bei-
tragssteigerung in drei aufeinander folgenden Versicherungs-
jahren mehr als 20 Prozent beträgt.

 Die Kündigung ist spätestens einen Monat nach der Mittei-
lung über die Beitragserhöhung zu erklären. Sie wird zu Be-
ginn des Versicherungsjahres wirksam, für das die Beiträge 
erhöht werden sollten.

6 Die Kündigung nach Nr. 5 hat in Schriftform zu erfolgen.

 Erläuterung zur Berechnung der Beiträge und der 
Versicherungssumme

 Beiträge

 Die Beiträge B des jeweiligen Versicherungsjahres berechnet 
sich zu

 B = B0 x Beitragsfaktor

 Beitragsfaktor = 0,3 x E/E0 + 0,7 x L/L0

 Versicherungssumme

 Die Versicherungssumme S des jeweiligen  Versicherungsjahres 
berechnet sich zu

 S = S0 x Summenfaktor

 Summenfaktor = E/E0

 Es bedeuten:

 B0 =  Im Versicherungsvertrag genannter Beitrag, Stand Januar/
März 1971

 S0 =  Im Versicherungsvertrag genannte  Versicherungssumme, 
Stand März 1971

 E =  Letzter im Ermittlungsjahr veröffentlichter Index der Er-
zeugerpreise gewerblicher Produkte, Gruppe Investitions-
güter

 E0 =  Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Grup-
pe Investitionsgüter, Stand März 1971

 L =  Letzter im Ermittlungsjahr veröffentlichter Index der 
durchschnittlichen Bruttostundenverdienste der Arbei-
ter, Gruppe Investitionsgüter-Industrie (alle Arbeiter)

 L0 =  durchschnittlichen Bruttostundenverdienste der Arbeiter, 
Gruppe Investitionsgüter-Industrie (alle Arbeiter), Stand 
Januar 1971

TV-TK 1650 Eichkosten

Der Versicherer leistet im Teilschadenfall auch Entschädigung für 
notwendige Eichkosten, sofern diese bei der Bildung der Versiche-
rungssumme berücksichtigt wurden.

Die Entschädigungsleistung für Eichkosten wird um die gehabte 
Nutzung (= im Verhältnis der tatsächlichen Nutzung seit letzter 
Eichung zum vorgeschriebenen Eichintervall) gekürzt.

TV-TK 1651 Maschinen ausländischen Fabrikates

Muss das Objekt zur Behebung eines Schadens ins europäische 
oder außereuropäische Ausland gesandt werden, so vergütet der 
Versicherer die Transportkosten (jedoch nicht Kosten für Eil- und 
Luftfracht) nur zwischen dem Ort, an dem sich das versicherte 
Objekt befindet, und der Grenze der Bundesrepublik Deutschland. 
Für Transportkosten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
kommt der Versicherer nicht auf.

Ist es für die Reparatur des Objektes notwendig, einen Fachmann 
oder Ersatzteile aus dem Ausland anzufordern, so gelten wiede-
rum nur die Transport- bzw. Fahrtkosten und Tagegelder (jedoch 
nicht Kosten für Eil- und Luftfracht, Überstunden- und Feiertags-
schichten) gedeckt, die in der Bundesrepublik Deutschland ange-
fallen sind. Absatz 1 gilt sinngemäß.

TV-TK 1750 Hersteller und Lieferanten 

Für versicherte Sachen, die der Versicherungsnehmer selbst herge-
stellt oder geliefert hat, gilt:

Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden, für die 
der Versicherungsnehmer als Hersteller oder Lieferant einzutreten 
hat oder ohne auf den Einzelfall bezogene Sonderabreden einzu-
treten hätte.

TV-TK 1752 Kamerakabel 

Von den Wiederherstellungskosten siehe § A7 ABE 2008 wird ein 
Abzug von

– 15 Prozent im 1. Jahr,
– 35 Prozent im 2. Jahr,
– 55 Prozent im 3. Jahr,
– 80 Prozent im 4. Jahr

vorgenommen.

Beträgt das Alter des Kamerakabels zum Schadenzeitpunkt mehr 
als 4 Jahre, entfällt ein Entschädigungsanspruch.

TV-TK 1753 Endoskope

1 Bei versicherten Schäden an Bild- und Lichtleiterbündeln, ein-
schließlich fest eingebauter Teile und Zubehör (wie z. B. Op-
tik, Mechanik, Seilzüge, Schaft, Kanäle etc.) von Endoskopen 
wird die Entschädigung nach § A7 ABE 2008 gemäß nachste-
hender Entschädigungsstaffel gekürzt:

Benutzungsdauer, berechnet jeweils 
ab Lieferdatum des Herstellers bzw. 
ab letztmaliger Erneuerung:

Verringerung der Entschädigung 
(mindestens vertraglich verein-
barte Grund-Selbstbeteiligung

– bis zu 12 Monaten 0 %
– ab 12 Monaten 3 % je angefangener Monat
– ab 39 Monaten 80 %

2 Der nach § A7 ABE 2008 ermittelte Betrag wird je Versiche-
rungsfall um 25 Prozent, mindestens den Grundselbstbehalt 
gekürzt. 

3 Werden durch ein Schadenereignis mehrere Objekte gleich-
zeitig beschädigt oder zerstört, so wird der Selbstbehalt nur 
einmal abgezogen.

TV-TK 1754 Ultraschallköpfe

1 Bei versicherten Schäden an Ultraschallköpfen wird die Ent-
schädigung nach § A7 ABE 2008 gemäß nachstehender Ent-
schädigungsstaffel gekürzt:
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Benutzungsdauer, berechnet jeweils 
ab Lieferdatum des Herstellers bzw. 
ab letztmaliger Erneuerung:

Verringerung der Entschädigung 
(mindestens vertraglich verein-
barte Grund-Selbstbeteiligung

– bis zu 12 Monaten 0 %
– ab 12 Monaten 3 % je angefangener Monat
– ab 39 Monaten 80 %

2 Der nach § A7 ABE 2008 ermittelte Betrag wird je Versicherungs-
fall um 25 Prozent, mindestens den Grundselbstbehalt gekürzt. 

3 Werden durch ein Schadenereignis mehrere Objekte gleich-
zeitig beschädigt oder zerstört, so wird der Selbstbehalt nur 
einmal abgezogen.

TV-TK 1809 Sachen mit Geldinhalt oder geldwertem 
Inhalt

1 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) ABE 2008 hat der Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles 

 a) Kassen nach Geschäftsschluss zu entleeren und geöffnet 
zu lassen;

 b) Kassetten von Rückgeldgebern nach Geschäftsschluss zu 
entnehmen.

2 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach 
Nr. 1 ergeben sich aus §§ B8, B9 ABE 2008.

TV-TK 1850 Mitversicherungs- und Prozessführungs-
klausel für die Technischen Versiche-
rungszweige

1 Bei Versicherungen, die von mehreren Versicherern gezeich-
net worden sind, haften diese stets nur für ihren Anteil und 
nicht als Gesamtschuldner.

2 Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, Anzeigen und 
Willenserklärungen des Versicherungsnehmers für alle beteili-
gten Versicherer entgegenzunehmen und in deren Namen im 
Rahmen von § B8 Nr. 1 ABE 2008 die Versicherungsverträge 
zu kündigen.

3 Die vom führenden Versicherer abgegebenen Erklärungen 
oder mit dem Versicherungsnehmer getroffenen Vereinba-
rungen sind für die beteiligten Versicherer verbindlich. Der 
führende Versicherer ist jedoch ohne Zustimmung (Einwilli-
gung oder Genehmigung) der beteiligten Versicherer, von 
denen jeder einzeln zu entscheiden hat, nicht berechtigt

 a) zur Erhöhung von Versicherungssummen und/oder Ent-
schädigungsgrenzen über die im Versicherungsschein 
genannten prozentualen Werte bzw. Maximalbeträge 
hinaus. Dies gilt nicht für Summenanpassungen im Rah-
men der Bestimmungen für die vertraglich vorgesehenen 
Abrechnungsverfahren (Summe/Beitrag);

 b) zur Änderung der Kündigungsbestimmungen oder der 
Versicherungsdauer. Dies gilt nicht für Verlängerungen 
der Versicherungsdauer, die aufgrund einer im Versiche-
rungsvertrag getroffenen Regelung gewährt werden; fer-
ner bleibt die Berechtigung des führenden Versicherers 
zur Kündigung gemäß § B8 Nr. 1ABE 2008 unberührt;

 c) zur Erweiterung des Deckungsumfanges, zur Verminde-
rung des Selbstbehaltes und/oder des Beitrages. 

4 Bei Schäden, die voraussichtlich den im Versicherungsvertrag 
vereinbarten Betrag übersteigen oder für die Mitversicherer 
von grundsätzlicher Bedeutung sind, ist auf Verlangen der be-
teiligten Versicherer eine Abstimmung herbeizuführen.

5 Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versi-
cherer die Gleichen sind, ist folgendes vereinbart:

 a) Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus  diesem 
Vertrag seine Ansprüche nur gegen den führenden Versi-
cherer und nur wegen dessen Anteil gerichtlich geltend 
machen.

 b) Der führende Versicherer ist von den beteiligten Versi-
cherern ermächtigt, alle Rechtsstreitigkeiten aus oder 
im Zusammenhang mit diesem Vertrag (einschließlich 
der Verfolgung von Regressansprüchen) auch bezüg-
lich ihrer Anteile als Kläger oder Beklagte zu führen. 
Ein gegen oder vom führenden Versicherer erstrittenes, 

rechtskräftig gewordenes Urteil wird deshalb von den 
beteiligten Versicherern als auch für sie verbindlich 
anerkannt. Das gilt ebenfalls für die mit dem Versiche-
rungsnehmer nach Rechtshängigkeit geschlossenen 
Vergleiche.

 c) Falls der Anteil des führenden Versicherers die Beru-
fungssumme oder Revisionsbeschwer nicht erreicht, ist 
der Versicherungsnehmer berechtigt und auf Verlangen 
des führenden Versicherers verpflichtet, die Klage auf ei-
nen zweiten, erforderlichenfalls auf weitere Versicherer 
auszudehnen, bis diese Summe erreicht ist. Wird diesem 
Verlangen nicht entsprochen, so gilt Nr. 5 b (Satz 2) 
nicht.

TV-TK 1852 Datensicherung

Abweichend von Klausel TV-TK 1928  Nr. 7 ist eine tägliche Siche-
rung des gesamten Datenbestandes mit Erfolgskontrolle der 
Daten sicherung (Verify) durchzuführen.

 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus §§ B8, B9 ABE 2008.

TV-TK 1853 Datensicherungsschrank

In Erweiterung zur Klausel TV-TK 1928 Nr. 7 sind die Sicherungs-
datenträger (Duplikate) in einem geprüften Datensicherungs-
schrank aufzubewahren.

Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten ergeben 
sich aus §§ B8, B9 ABE 2008.

TV-TK 1854 Repräsentanten

Der Versicherungsnehmer oder die Mitversicherten müssen sich 
die Kenntnis und das Verhalten ihrer Repräsentanten zurechnen 
lassen. 

Als Repräsentanten gelten bei

a) Aktiengesellschaften:
 die Mitglieder des Vorstandes und die Generalbevollmächtigten,

b) Gesellschaften mit beschränkter Haftung:
 die Geschäftsführer,

c) Kommanditgesellschaften:
 die Komplementäre,

d) offenen Handelsgesellschaften:
 die Gesellschafter,

e) Gesellschaften bürgerlichen Rechts:
 die Gesellschafter,

f) Einzelfirmen:
 die Inhaber,

g) anderen Unternehmensformen:
 die nach gesetzlichen Vorschriften berufenen obersten Körper-

schaften des öffentlichen Rechts (z. B. Genossenschaften, Ver-
bände, Vertretungsorgane Kommunen),

h) ausländischen Firmen:
 der entsprechende Personenkreis.

TV-TK 1855 Vollwartungsvertrag

1 Anlagen/Geräte müssen in den vom Hersteller vorgesehenen 
Intervallen gewartet werden. 

2 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a ABE 2008 hat der Versicherungsneh-
mer einen Vollwartungsvertrag für die versicherten Anlagen/
Geräte abzuschließen. 

3 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach 
Nr. 2 ergeben sich aus §§ B8, B9 ABE 2008.

TV-TK 1911 Datenversicherung

1 Versicherte und nicht versicherte Kosten

 a) Versichert sind zusätzlich Kosten für die Wiederherstel-
lung von 

  aa) Daten;
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  bb) betriebsfertigen und funktionsfähigen Stan-
dardprogrammen und individuell hergestellten 
 Program men, zu deren Nutzung der Versicherungs-
nehmer berechtigt ist,

  soweit sich diese auf einem Datenträger befinden. 

 b) Nicht versichert sind Kosten für die Wiederherstellung 
von Daten und Programmen, die sich nur im Arbeitsspei-
cher der Zentraleinheit befinden.

2 Versicherte Sachen

 Abweichend von § A1 Nr. 2 a) ABE 2008 sind Wechseldaten-
träger versichert. Wechseldatenträger gelten nicht als elektro-
nisches Bauelement.

3 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden

 Der Versicherer leistet Entschädigung, sofern der Verlust, die 
Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten oder Pro-
gramme infolge

 a) von Blitzeinwirkung oder

 b) eines dem Grunde nach versicherten Schadens gemäß 
§ A2 ABE 2008 an dem Datenträger oder der Datenver-
arbeitungsanlage, auf dem diese gespeichert waren

 eingetreten ist.

4 Versicherungsort

 In Ergänzung zu § A4 ABE 2008 besteht Versicherungsschutz 
für Sicherungsdatenträger und Sicherungsdaten in deren Aus-
lagerungsstätten sowie auf den Verbindungswegen zwischen 
Versicherungsort und Auslagerungsstätte.

5 Versicherungswert, Versicherungssumme

 a) Versicherungswert sind abweichend von § A5 Nr. 1 ABE 
2008 bei

  aa) Daten und Programmen die Wiederbeschaffungs- 
bzw. Wiedereingabekosten (siehe Nr. 6 a), 

  bb) Wechseldatenträgern die  Wiederbeschaffungskosten.

 b) Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert 
entsprechen.

6 Umfang der Entschädigung für Daten und Programme

 a) Entschädigt werden abweichend von § A7 ABE 2008 die 
für die Wiederherstellung des früheren, betriebsfertigen 
Zustandes der Daten und Programme notwendigen Auf-
wendungen. Aufwendungen zur Wiederherstellung sind 
insbesondere erforderliche

  aa) maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungsdaten-
trägern;

  bb) Wiederbeschaffung und Wiedereingabe oder Wie-
derherstellung von Stamm- und Bewegungsdaten 
(einschl. dafür erforderlicher Belegaufbereitung/In-
formationsbeschaffung);

  cc) Wiederbeschaffung und Neuinstallation von Stan-
dardprogrammen;

  dd) Wiedereingabe von Programmdaten individuell 
herge stellter Programme und Programmerweite-
rungen (z. B. Kon figurationen, Funktionsblöcke) aus 
beim Versicherungsnehmer vorhandenen Belegen 
(z. B. Quellcodes).

 b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung 

  aa) für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die versicher-
ten Daten oder Programme durch Kopierschutz-, Zu-
griffsschutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z. B. 
Kopierschutzstecker, Verschlüsselungsmaßnahmen) 
gesi chert sind (z. B. Kosten für neuerlichen Lizenzer-
werb);

  bb) für die Korrektur von manuell fehlerhaft eingege-
benen Daten;

  cc) für Fehlerbeseitigungskosten in Programmen;

  dd) für Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesse-
rungen, die über die Wiederherstellung hinausgehen;

  ee) für sonstige Vermögensschäden;

  ff) soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe 
der Daten oder Programme nicht notwendig ist;

  gg) soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe der 
Daten oder Programme nicht innerhalb von 12 Mona-
ten nach Eintritt des Schadens durchgeführt wurde.

 c) Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten Ver-
sicherungssummen.

 d) Bei Unterversicherung wird kein Abzug von der Entschä-
digung vorgenommen.

 e) Der nach a) bis c) ermittelte Betrag wird je Versiche-
rungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. Ent-
stehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils 
 einzeln abgezogen.

7 Sonstige vertraglich vereinbarte Obliegenheiten vor Eintritt 
des Versicherungsfalles

 a) Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) ABE 2008 hat der Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles

  aa) eine übliche, jedoch mindestens einmal wöchentliche 
Datensicherung vorzunehmen, d. h. Duplikate der 
versicherten Daten und Programme anzufertigen und 
so aufzubewahren, dass bei einem Versicherungsfall 
Originale und Duplikate nicht gleichzeitig beschädigt 
werden oder abhanden kommen können. Die tech-
nischen Einrichtungen zur Datensicherung müssen 
jeweils dem Stand der Technik entsprechen;

  bb) sicherzustellen, dass Form und Struktur der Daten 
auf dem Sicherungsdatenträger so beschaffen sind, 
dass deren Rücksicherung technisch möglich ist, 
z. B. durch Sicherung mit Prüfoption (Verify) und 
Durchführung von Rücksicherungstests.

 b) Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten 
nach a) ergeben sich aus §§ B8, B9 ABE 2008.

TV-TK 1928 Software-Versicherung

1 Versicherte und nicht versicherte Kosten

 a) Versichert sind zusätzlich Kosten für die Wiederherstel-
lung von 

  aa) Daten;

  bb) betriebsfertigen und funktionsfähigen Standardpro-
grammen und individuell hergestellten Program-
men, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer 
berechtigt ist,

  soweit sich diese auf einem Datenträger befinden. 

 b) Nicht versichert sind Kosten für die Wiederherstellung 
von Daten und Programmen, die sich nur im Arbeitsspei-
cher der Zentraleinheit befinden.

2 Versicherte Sachen

 Abweichend von § A1 Nr. 2 a ABE 2008 sind Wechseldaten-
träger versichert. Wechseldatenträger gelten nicht als elektro-
nisches Bauelement.

3 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden

 Der Versicherer leistet Entschädigung, sofern der Verlust, die 
Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten oder Pro-
gramme

 a) infolge eines dem Grunde nach versicherten Schadens 
gemäß § A2 ABE 2008 an dem Datenträger oder der 
Daten verarbeitungsanlage, auf dem diese gespeichert 
waren, eingetreten ist;

 b) durch:

  aa) Ausfall oder Störung der Hardware der Datenverar-
beitungsanlage, der Hardware der Datenfernüber tra-
gungseinrichtungen und -leitungen, der Stromversor -
gung/Stromversorgungsanlage oder der Klimaanlage;

  bb) Bedienungsfehler (z. B. falscher Einsatz von Daten-
trägern, falsche Befehlseingabe);
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  cc) vorsätzliche Programm- oder Datenänderungen 
durch Dritte in schädigender Absicht (mit Ausnahme 
von 3 c);

  dd) Über- oder Unterspannung;

  ee) elektrostatische Aufladung oder elektromagnetische 
Störung;

  ff) Höhere Gewalt.

 c) Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen keine Entschädigung für den Verlust, die Verän derung 
oder die Nichtverfügbarkeit der Daten oder Program-
me durch Programme oder Dateien mit Schadenfunktion 
wie z. B. Computerviren, Würmer, Trojanische Pferde.

4.  Versicherungsort

 In Ergänzung zu § A4 ABE 2008 besteht Versicherungsschutz

 a) innerhalb der im Versicherungsvertrag bezeichneten Be-
triebsgrundstücke und für die Datenfernübertragungs-
einrichtungen und -leitungen, die diese Betriebsgrund-
stücke verbinden;

 b) für Sicherungs-Wechseldatenträger in deren Auslage-
rungsstätten (Nr. 6 a) sowie auf den Verbindungswegen 
zwischen den bezeichneten Betriebsgrundstücken und 
den Auslagerungsstätten.

5 Versicherungswert, Versicherungssumme

 a) Versicherungswert sind abweichend von § A5 Nr. 1 ABE 
2008 bei

  aa) Daten und Programmen die Wiederbeschaffungs- 
bzw. Wiedereingabekosten (siehe Nr. 6 a), 

  bb) Wechseldatenträgern die Wiederbeschaffungsko-
sten.

 b) Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert 
entsprechen.

6 Umfang der Entschädigung für Daten und Programme

 a) Entschädigt werden abweichend von § A7 ABE 2008 die 
für die Wiederherstellung des früheren, betriebsfertigen 
Zustandes der Daten und Programme notwendigen Auf-
wendungen. Aufwendungen zur Wiederherstellung sind 
insbesondere erforderliche

  aa) maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungsdaten-
trägern;

  bb) Wiederbeschaffung und Wiedereingabe oder Wie-
derherstellung von Stamm- und Bewegungsdaten 
(einschl. dafür erforderlicher Belegaufbereitung/In-
formationsbeschaffung);

  cc) Wiederbeschaffung und Neuinstallation von Stan-
dardprogrammen;

  dd) Wiedereingabe von Programmdaten individuell her-
gestellter Programme und Programmerweiterungen 
(z. B. Konfigurationen, Funktionsblöcke) aus beim 
Versicherungsnehmer vorhandenen Belegen (z. B. 
Quellcodes).

 b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung 

  aa) für Kosten, die dadurch entstehen, dass der Versiche-
rungsnehmer die Verwendung von Daten oder Pro-
grammen zulässt oder solche selbst verwendet, die 
nicht versichert sind;

  bb) für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die versicher-
ten Daten oder Programme durch Kopierschutz-, Zu-
griffsschutz- oder vergleich bare Vorkehrungen (z. B. 
Kopierschutzstecker, Verschlüsselungsmaßnah men) 
ge sichert sind (z. B. Kosten für neuerlichen Lizenzer-
werb);

  cc) für die Korrektur von manuell fehlerhaft eingege-
benen Daten;

  dd) für Fehlerbeseitigungskosten in Programmen;

  ee) für Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserun-
gen, die über die Wiederherstellung hinausgehen;

  ff) für sonstige Vermögensschäden.

 c) Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten Ver-
sicherungssummen.

 d) Bei Unterversicherung wird kein Abzug von der Entschä-
digung vorgenommen.

 e) Der nach a) bis c) ermittelte Betrag wird je Versiche-
rungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. Ent-
stehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils 
 einzeln abgezogen. 

7 Sonstige vertraglich vereinbarte Obliegenheiten vor Eintritt 
des Versicherungsfalles 

 a) Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a ABE 2008 hat der Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles

  aa) eine übliche, jedoch mindestens einmal wöchent-
liche Datensicherung vorzunehmen, d. h. Duplikate 
der versicherten Daten und Programme anzufer-
tigen und so aufzubewahren, dass bei einem Ver-
sicherungsfall Originale und Duplikate nicht gleich-
zeitig beschädigt werden oder abhanden kommen 
können. Die technischen Einrichtungen zur Daten-
sicherung müssen jeweils dem Stand der Technik 
entsprechen;

  bb) sicherzustellen, dass Form und Struktur der Daten 
auf dem Sicherungsdatenträger so beschaffen sind, 
dass deren Rücksicherung technisch möglich ist, 
z. B. durch Sicherung mit Prüfoption (Verify) und 
Durchführung von Rücksicherungstests;

  cc) die Vorschriften und Hinweise des Herstellers zur 
Installation, Wartung und Pflege der Datenverarbei-
tungsanlage/Datenträger zu beachten und übliche, 
ständig aktualisierte Schutzmaßnahmen gegen die 
bestimmungswidrige Veränderung und Löschung 
gespeicherter Daten vorzunehmen (z. B. durch Fire-
walls, Zugriffsschutzprogramme);

  dd) seine Mitarbeiter schriftlich zu verpflichten, die Da-
tenverarbeitungsanlage ausschließlich zu betrieb-
lichen Zwecken zu nutzen und nur Daten und 
Programme zu verwenden, zu deren Nutzung der 
Versicherungsnehmer berechtigt ist.

 b) Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten 
nach a) ergeben sich aus §§ B8, B9 ABE 2008.

TV-TK 1953 Vorsorgeversicherung/Investitionen

1 Mitversichert gelten die während eines Versicherungsjahres 
neu angeschafften Maschinen und Geräte bis zu einer Höhe 
von 30 Prozent der zuletzt dokumentierten Gesamtversiche-
rungssumme. Voraussetzung hierfür ist, dass die neu hinzu-
kommenden Maschinen und Geräte den bereits vorhandenen 
in Art und/oder Verwendungszweck entsprechen, also zu der 
Kategorie gehören, für die auch bereits Versicherungsschutz 
genommen wurde.

2 Neu angeschaffte Maschinen und Geräte, deren Einzelwerte 
den nach Absatz 1 ermittelten Betrag übersteigen, sind ge-
sondert zur Versicherung anzumelden. Hierfür beginnt der 
Versicherungsschutz zum beantragten Zeitpunkt, frühestens 
nach Kenntnis durch den Versicherer.

3 Der Versicherungsnehmer verpflichtet sich, innerhalb von 
drei Monaten nach Beginn eines jeden Versicherungsjahres 
die aufgrund der im vorhergehenden Versicherungsjahr ein-
getretenen Veränderungen (Aus- und Einschlüsse) an den 
Versicherer schriftlich zu melden. Falls keine Veränderungen 
eingetreten sind, ist die Meldung entbehrlich.

4 Die Beitragsberechnung infolge der Veränderungen erfolgt zu 
Beginn des laufenden Versicherungsjahres.

5 Erfolgt die Jahresmeldung nicht innerhalb von drei Monaten, 
obwohl sie aufgrund der im vorhergehenden Versicherungs-
jahr eingetretenen Veränderungen abzugeben gewesen wäre, 
so entfällt die Vorsorgeversicherung für das laufende Versiche-
rungsjahr.

 Im Schadenfall gilt der im Anlage-/Geräteverzeichnis für gleich -
artige Objekte dokumentierte Selbstbehalt.
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TV-TK 1954 Nicht versicherte Programme 

Ergänzend zur Klausel TV-TK 1928 Nr. 1 sind vom Versicherungs-
nehmer und/oder seinen Mitarbeitern selbst entwickelte, ange-
passte oder modifizierte Programme vom Versicherungsschutz 
ausgeschlossen.

TV-TK 1955 Archivdaten

In Erweiterung zur Klausel TV-TK 1928 Nr. 7 hat der Versicherungs-
nehmer ausgelagerte Archivdaten mindestens alle zwei Jahre in die 
Datenverarbeitungsanlage maschinell einzulesen, deren Verarbeit-
barkeit zu prüfen und erneut abzuspeichern.

Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten ergeben 
sich aus §§ B8, B9 ABE 2008.

TV-TK 1956 Betriebsunterbrechung (Groß-BU)

§ 1 Gegenstand der Versicherung; Unterbrechungsschaden; Haftzeit

1 Gegenstand der Versicherung

 Wird die technische Einsatzmöglichkeit einer im Versiche-
rungsvertrag bezeichneten betriebsfertigen Sache (Anlage/
Gerät) infolge eines auf dem Betriebsgrundstück eingetre-
tenen Sachschadens unterbrochen oder beeinträchtigt, leistet 
der Versicherer Entschädigung für den dadurch entstehenden 
Unterbrechungsschaden.

 Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Erpro-
bung und, soweit vorgesehen, nach beendetem Probebetrieb 
entweder zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in Betrieb 
befindet. Eine spätere Unterbrechung der Betriebsfertigkeit 
unterbricht den Versicherungsschutz nicht. Dies gilt auch 
während einer De- oder Remontage sowie während eines 
Transportes der Sache innerhalb des Versicherungsortes.

2 Unterbrechungsschaden

 Der Unterbrechungsschaden besteht aus den fortlaufenden Ko-
sten und dem Betriebsgewinn in dem versicherten Betrieb, die 
der Versicherungsnehmer innerhalb des Unterbrechungszeit-
raumes, längstens jedoch der Haftzeit nicht erwirtschaften kann, 
weil der frühere betriebsfertige Zustand einer beschädigten 
Sache wiederhergestellt oder eine zerstörte oder abhanden ge-
kommene Sache durch eine gleichartige ersetzt werden muss.

3 Haftzeit

 Die Haftzeit ist der Zeitraum, für welchen Versicherungsschutz 
für den Unterbrechungsschaden besteht.

 Die Haftzeit beginnt mit dem Zeitpunkt, von dem an der 
Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach den aner-
kannten Regeln der Technik frühestens erkennbar war, spä-
testens jedoch mit Beginn des Unterbrechungsschadens. Bei 
mehreren Sachschäden an derselben Sache, zwischen denen 
ein Ursachenzusammenhang besteht, beginnt die Haftzeit 
mit dem Erstschaden. 

 Ist die Haftzeit nach Monaten bemessen, so gelten jeweils 
30 Kalendertage als ein Monat. Ist jedoch ein Zeitraum von 
12 Monaten vereinbart, so beträgt die Haftzeit ein volles Ka-
lenderjahr.

§ 2 Versicherungswert; Bewertungszeitraum; Versicherungssum-
me; Ausfallziffer; Unterversicherung

1 Versicherungswert

 Der Versicherungswert wird gebildet aus den fortlaufenden 
Kosten und dem Betriebsgewinn, die der Versicherungsneh-
mer in dem Bewertungszeitraum ohne Unterbrechung des 
Betriebes erwirtschaftet hätte.

2 Bewertungszeitraum

 a) Der Bewertungszeitraum beträgt 12 Monate; dies gilt 
auch, wenn eine kürzere Haftzeit als 12 Monate verein-
bart ist. Soweit eine Haftzeit von mehr als 12 Monaten, 
längstens jedoch 24 Monaten vereinbart ist, beträgt der 
Bewertungszeitraum 24 Monate.

  Er endet mit dem Zeitpunkt, von dem an ein Unterbre-
chungsschaden nicht mehr entsteht, spätestens jedoch 
mit dem Ablauf der Haftzeit.

 b) Davon abweichend beginnt der Bewertungszeitraum bei 
Abschluss des Vertrages frühestens mit dem Beginn der 
Haftung des Versicherers und bei Vertragsänderung mit 
dem Wirksamwerden dieser Änderung.

3 Versicherungssumme

 Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und 
Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der 
mindestens dem Versicherungswert entsprechen soll.

4 Ausfallziffer

 Die im Versicherungsvertrag für eine Sache genannte Aus-
fallziffer bezeichnet den prozentualen Anteil des Betriebsge-
winnes und der fortlaufenden Kosten, der nicht erwirtschaftet 
wird, wenn diese Sache während des gesamten Bewertungs-
zeitraumes nicht betrieben werden kann.

5 Unterversicherung

 Unterversicherung besteht, wenn mit Beginn der Haftzeit

 a) die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungs-
wert ist;

 b) die im Versicherungsvertrag genannte Ausfallziffer einer 
Sache niedriger als die Ausfallziffer derselben Sache ge-
mäß Nr. 4 ist.

6 Versicherungsperiode

 Die Versicherungsperiode soll dem Geschäftsjahr entsprechen.

§ 3 Sachschaden, versicherte und nicht versicherte Gefahren und 
Schäden

1 Sachschaden, versicherte Gefahren und Schäden

 Versichert sind Unterbrechungsschäden infolge Sachschäden 
an Sachen nach § A1 ABE 2008, die nach § A2 ABE 2008 dem 
Grund nach versichert sind. 

 Kein Sachschaden liegt vor, wenn Daten abhanden kommen, 
zerstört oder beschädigt werden.

2 Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von Ver-
lusten oder Veränderungen von Daten des Betriebssystemes

 Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von Ver-
lusten oder Veränderungen von Daten des Betriebssystems 
wird nur geleistet als Folge eines Sachschadens an Datenträ-
gern, soweit es sich nicht um Wechseldatenträger handelt.

§ 4 Versicherungsort

Es gilt § A4 ABE 2008.

Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz innerhalb Europas im 
geographischen Sinne (ausgenommen auf See) auch außerhalb 
des Versicherungsortes, wenn sich die Sache aus Anlass der Be-
hebung des Sachschadens, einer Revision oder Überholung dort 
befindet.

§ 5 Umfang der Entschädigung

1 Entschädigungsberechnung

 a) Der Versicherer leistet Entschädigung für den Unterbre-
chungsschaden, wenn der Zeitpunkt, von dem an der 
Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach den an-
erkannten Regeln der Technik frühestens erkennbar war, 
innerhalb der vereinbarten Versicherungsdauer liegt.

  Bei der Feststellung des Unterbrechungsschadens sind 
alle Umstände zu berücksichtigen, die den Gang und das 
Ergebnis des Betriebes während des Unterbrechungszeit-
raumes günstig oder ungünstig beeinflusst haben wür-
den, wenn die Unterbrechung nicht eingetreten wäre.

  Betriebsgewinn und Kosten sind insbesondere nicht zu 
ersetzen, soweit sie wegen geplanter oder notwendiger 
Revisionen, Überholungsarbeiten oder Änderungen 
ohne hin nicht erwirtschaftet worden wären.

 b) Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung füh-
ren. Wirtschaftliche Vorteile, die sich innerhalb von sechs 
Monaten nach  Ablauf des Bewertungszeitraumes als 
Folge der Unterbrechung ergeben, sind angemessen zu 
berücksichtigen.

  Werden geplante oder notwendige Revisionen, Über-
holungs  arbeiten oder Änderungen während der 
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Unterbrechung vorzeitig durchgeführt, so gilt diese 
Zeit grenze nicht.

 c) Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr Weiteraufwand recht-
lich notwendig oder wirtschaftlich begründet ist und soweit 
sie ohne die Unterbrechung erwirtschaftet worden wären.

 d) Technische Abschreibungen auf Anlagen und Geräte sind 
nicht zu entschädigen, soweit sie infolge des Sachscha-
dens nicht eingesetzt werden können.

 e) Entsteht ein Unterbrechungsschaden auch durch einen 
Schaden an einer nicht im Versicherungsvertrag bezeich-
neten Sache oder durch eine nicht versicherte Gefahr, so 
besteht keine Ersatzpflicht für den Unterbrechungsscha-
den, der durch den Schaden an der nicht bezeichneten 
Sache oder durch die nicht versicherte Gefahr auch allein 
verursacht worden wäre.

  Entsteht jedoch durch einen Sachschaden an einer im 
Versicherungsvertrag bezeichneten Sache oder durch 
dessen Reparatur ein Folgeschaden an einer nicht be-
zeichneten Sache, so besteht Ersatzpflicht für den Unter-
brechungsschaden in dem Umfang, als wenn der Folge-
schaden nicht eingetreten wäre.

 f) Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit der 
Unterbrechungsschaden vergrößert wird durch

  aa) außergewöhnliche, während der Unterbrechung 
hin zutretende Ereignisse, mit deren Eintritt als Folge 
des Sachschadens nicht gerechnet werden muss;

  bb) Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revo-
lution, Rebellion, Aufstand oder innere Unruhen;

  cc) Kernenergie, nukleare Strahlung, radioaktive Sub-
stanzen;

  dd) Erdbeben, Überschwemmung;

  ee) behördlich angeordnete Wiederherstellungs- oder 
Betriebsbeschränkungen;

  ff) den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer zur 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung zer-
störter, beschädigter oder abhanden gekommener 
Sachen bzw. Daten des Betriebssystemes nicht 
rechtzeitig genügend Kapital zur Verfügung steht;

  gg) den Umstand, dass beschädigte oder zerstörte Sa-
chen bzw. Daten des Betriebssystemes anlässlich der 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung geän-
dert, verbessert oder überholt werden;

  hh) Verderb, Beschädigung oder Zerstörung von Roh-
stoffen, Halb- oder Fertigfabrikaten oder Hilfs- oder 
Betriebsstoffen.

 g) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

  aa) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
sowie für bezogene Waren und Leistungen, soweit 
es sich nicht um Aufwendungen zur Betriebserhal-
tung oder um Mindest- und Vorhaltegebühren für 
Energie fremdbezug handelt;

  bb) Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhrzölle;

  cc) umsatzabhängige Aufwendungen für Ausgangs-
frachten;

  dd) umsatzabhängige Versicherungsbeiträge;

  ee) umsatzabhängige Lizenzgebühren und Erfinderver-
gütungen;

  ff) Gewinne und Kosten, die mit dem eigentlichen Fa-
brikations-, Handels- oder Gewerbebetrieb nicht zu-
sammenhängen;

  gg) Vertrags- und Konventionalstrafen.

2 Unterversicherung; Kürzung der Entschädigung

 a) Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des 
nach Nr. 1 ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem 
ganzen Betrag verhält, wie die Versicherungssumme zu 
dem Versicherungswert.

 b) Wenn eine unrichtige Meldung des Versicherungswertes 
vorliegt, wird nur der Teil des nach Nr. 1 ermittelten Be-
trages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhält 

wie der gemeldete Versicherungswert zum tatsächlichen 
Versicherungswert, höchstens jedoch zu der vereinbarten 
Versicherungssumme der Versicherungsperiode, für das 
die Meldung abgegeben wurde.

3 Grenze der Entschädigung

 Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall 
höchstens

 a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;

 b) bis zu einer zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenze;

 c) bis zu einer vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; Schä-
den, die in der laufenden Versicherungsperiode beginnen, 
fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung. 

 Maßgebend ist die nach a) bis c) niedrigste Grenze der Ent-
schädigung.

4 Selbstbehalt

 Der nach Nr. 1 bis 3 ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall 
um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

 Bei einem zeitlichen Selbstbehalt hat der Versicherungsnehmer 
denjenigen Teil selbst zu tragen, der sich zu dem Gesamtbetrag 
verhält wie der zeitliche Selbstbehalt zu dem Gesamtzeitraum 
der Unterbrechung oder Beeinträchtigung der technischen Ein -
satzmöglichkeit. In der Berechnung werden nur Zeiten 
berück sichtigt, in denen im versicherten Betrieb ohne Ein-
tritt des Ver sicherungsfalles gearbeitet worden wäre. Tage 
mit Beeinträchtigungen der technischen Einsatzmöglichkeit 
(Minderleistungen) werden zu vollen Unterbrechungs tagen 
zusammengefasst. Der Gesamtzeitraum endet spätestens mit 
Ablauf der Haftzeit.

 Bei mehreren Sachschäden an derselben Sache, zwischen 
 denen ein Ursachenzusammenhang besteht, wird der Selbst-
behalt nur einmal abgezogen.

§ 6 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

Es gilt § A8 ABE 2008.

§ 7 Sachverständigenverfahren

Es gilt § A9 ABE 2008. Abweichend zu § A9 Nr. 4 ABE 2008 gilt:

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt, 
von dem an der Sachschaden für den Versicherungsnehmer 
nach den anerkannten Regeln der Technik frühestens erkenn-
bar war;

b) Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufende Geschäfts-
jahr bis zum Beginn der Betriebsunterbrechung und für das 
vorausgegangene Geschäftsjahr;

c) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen 
ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten während des Bewer-
tungszeitraumes ohne die versicherte Unterbrechung des Be-
triebes entwickelt hätten;

d) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen 
ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten während des Bewer-
tungszeitraumes infolge der versicherten Unterbrechung ge-
staltet haben;

e) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche den 
versicherten Unterbrechungsschaden beeinflussen.

 Die Sachverständigen haben alle Arten von Kosten gesondert 
auszuweisen; die fortlaufenden Kosten sind zu kennzeichnen.

§ 8 Beitragsrückgewähr

1 Meldung der Versicherungssumme

 War der Versicherungswert für die abgelaufene Versicherungs-
periode niedriger als die Versicherungssumme und meldet 
der Versicherungsnehmer dies dem Versicherer innerhalb von 
sechs Monaten nach Ablauf der Versicherungsperiode, so 
wird, wenn nicht etwas anderes vereinbart ist, der auf den 
Mehrbetrag der Versicherungssumme gezahlte Beitrag bis zu 
einem Drittel des Jahresbeitrages rückvergütet.

 Ist die Versicherungssumme während der Versicherungs-
periode geändert worden, so gilt als Versicherungssumme 
die Jahres durchschnittssumme, die sich aus den jeweiligen 
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Versicherungssummen unter Berücksichtigung der Zeiträume 
ergibt, in denen sie gegolten haben.

 Der Versicherungswert ist für jede Position gesondert zu 
 melden.

2 Zu niedrig gemeldeter Betrag

 Ist der letzte vor Eintritt eines Versicherungsfalles gemeldete 
Betrag niedriger als der Versicherungswert der Versicherungs-
periode, für die die Meldung abgegeben wurde, so wird der 
Schaden nur anteilig ersetzt.

§ 9 Allgemeiner Teil

Es gelten die §§ B1 bis B20 ABE 2008. 

In Ergänzung zu § B8 Nr. 1 a) ABE 2008 hat der Versicherungsneh-
mer vor Eintritt des Versicherungsfalles die Verpflichtung, Bücher 
zu führen. Ferner hat er Inventuren, Bilanzen sowie Gewinn- und 
Verlustrechnungen für die drei Vorjahre vor Verlust, Beschädigung 
oder Zerstörung zu schützen. Die Rechtsfolgen von Verletzungen 
der Obliegenheiten ergeben sich aus §§ B8, ABE 2008.

TV-TK 1990 Dauernachlass

Steht dem Versicherer wegen eines vorzeitigen Vertragsendes 
nicht mindestens der Beitrag für die vereinbarte Vertragsdauer zu, 
so entfällt rückwirkend der vereinbarte Dauernachlass. Der Unter-
schiedsbetrag ist nachzuzahlen. Dies gilt nicht, wenn der Versiche-
rer den Vertrag kündigt.

TV-TK 1991 Schadenverlaufsabhängiger Beitrags-
nachlass

Der Jahresbeitrag enthält den in der Abrechnung genannten 
schadenverlaufsabhängigen Beitragsnachlass. Dieser entfällt beim 
Überschreiten einer Schadenquote (*) von 60 Prozent ab der näch-
sten Hauptfälligkeit des Vertrages.

Sobald die Schadenquote 60 Prozent wieder unterschreitet, wird 
dieser Beitragsnachlass – ab Beginn der nächsten Versicherungs-
periode – erneut gewährt.

*)  Verhältnis der gezahlten und reservierten Schäden zum erhobenen Beitrag 
(ohne Versicherungssteuer), seit Gültigkeit dieser Vereinbarung, jedoch maxi-
mal innerhalb der letzten 5 Jahre.
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Produktübersicht zur Maschinenversicherung

Wir möchten Sie mit dieser Produktübersicht auf einige grundsätzliche Regelungen dieser Versicherung hinweisen. Die folgenden Er-
läuterungen zeigen Ihnen die vertraglichen Grundlagen auszugsweise in Stichworten und sind nicht abschließend. Maßgeblich für den 
Versicherungsschutz sind die auf den folgenden Seiten abgebildeten Informationen (z. B. Versicherungsbedingungen – AMB 2008 – und 
Klauseln), die Vereinbarungen im Antrag sowie die Inhalte des Versicherungsscheins, in denen Sie Details nachlesen können.

Welchen Schutz bietet die Maschinenversicherung?

Die Maschinenversicherung ermöglicht es Ihnen Ihre stationären, betriebsfertigen Maschinen, Anlagen, Geräte nach Bedarf in einer 
 Pauschalsumme oder je Maschine einzeln abzusichern.

Versicherungsschutz besteht bei unvorhergesehen eintretender Beschädigung oder Zerstörung durch 

– Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit, Böswilligkeit
– Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung (nicht als Folgeschaden der Gefahr Feuer)
– Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen 
– Wassermangel in Dampferzeugern
– Überdruck (nicht als Folgeschaden der Gefahr Feuer) oder Unterdruck
– Sturm, Frost, Eisgang
– Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler
– Zerreißen infolge Fliehkraft

Versicherungssumme, Entschädigungsberechnung, Jahreshöchstentschädigung 
Der Versicherer ersetzt den entstandenen Sachschaden. Die vereinbarte Versicherungssumme soll dabei dem Wert der versicherten Sachen 
(Versicherungswert) entsprechen. Versicherungswert ist der jeweils gültige Listenpreis der versicherten Sache im Neuzustand (Neuwert) 
zuzüglich Kosten für Verpackung, Fracht, Zölle und  Montage. Dies gilt auch bei gebraucht gekauften Sachen. 

– Teilschaden:
 Ersetzt werden die Kosten für die Wiederherstellung der beschädigten Sache (z. B. Ersatzteile, Reparaturstoffe, Lohnkosten, De- und 

Remontagekosten, Transportkosten) abzüglich des Wertes des Altmaterials. Ein Abzug „neu für alt“ erfolgt bei Geräteteilen, die während 
der Lebensdauer der versicherten Sachen mehrfach ausgewechselt werden müssen (z. B.  Motoren, Getriebe, Akkumulatorenbatterien, 
Röhren).

– Totalschaden:
 Ersetzt wird der Zeitwert abzüglich des Rest- bzw. Schrottwertes.
– Die Jahreshöchstentschädigung für Schäden durch Innere Unruhen entspricht in der Höhe der für den Vertrag vereinbarten Versicherungs-

summe, maximal jedoch 50.000 EUR.

Versicherte Kosten
– Daten und Datenträger 5.000 EUR
– Aufräumungs- und Entsorgungskosten 5.000 EUR
– Dekontaminations- und Entsorgungskosten
 für Erdreich 5.000 EUR
– Bewegungs- und Schutzkosten 5.000 EUR
– Luftfrachtkosten 5.000 EUR

Ausfallende Gewinne und fortlaufende Kosten (Betriebsunterbrechung) infolge eines versicherten Sachschadens sind nur versichert, 
sofern dies besonders vereinbart ist.

Selbstbehalt bei Schäden an Sachen und bei Kostenpositionen
Es gelten folgende Selbstbehalte je Schadenfall
– Schäden an versicherten Sachen 100 EUR
– Schäden an versicherten Sachen
 durch Innere Unruhen 10 %, mind. 300 EUR
– Betriebsunterbrechungsschaden (sofern versichert) 
 infolge eines versicherten Sachschadens 2 Arbeitstage
– Daten und Datenträger 10%, mind. 250 EUR
– Aufräumungs- und Entsorgungskosten 10%, mind. 250 EUR
– Dekontaminations- und Entsorgungskosten
 für Erdreich 10%, mind. 250 EUR
– Bewegungs- und Schutzkosten 10%, mind. 250 EUR
– Luftfrachtkosten 10%, mind. 250 EUR

Was kostet dieser Versicherungsschutz?

Der Beitrag ist abhängig von dem von Ihnen gewählten Versicherungsschutz. Die Höhe des Beitrages entnehmen Sie bitte dem Antrag. Über 
die jeweiligen Beitragsfälligkeiten und die Beitragszeiträume informieren wir Sie mit dem Versicherungsschein und den Beitragsrechnungen. 
Zahlen Sie bitte Ihre Beiträge pünktlich, ansonsten gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz.
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Was ist nicht versichert?

Wir können nicht alle Risiken abdecken, da sonst der Beitrag unangemessen hoch würde. Deshalb sind vom Versicherungsschutz bestimmte 
Schäden ausgenommen (Näheres finden Sie u. a. in den Versicherungsbedingungen und Klauseln).

So sind zum Beispiel folgende Sachen nicht versichert (§ A1 Ziffer 4 AMB 2008):

–  Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmittel
–  Teile, die während ihrer Lebensdauer der versicherten Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden müssen.

Für folgende Gefahren/Schäden besteht beispielsweise kein Versicherungsschutz (§ A2 Ziffer 4 AMB 2008):
–  durch Überschwemmung
–  Schäden durch Verschleiß
–  durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges
–  durch Vorsatz des Versicherungsnehmers

Was ist bei Antragstellung zu beachten?

Sämtliche im Antrag und in weiteren Schriftstücken gestellten Fragen müssen Sie vollständig und wahrheitsgemäß beantworten. Diese 
Angaben können maßgeblichen Einfluss auf die Risikobeurteilung, den Beitrag oder den Vertragsschluss selbst haben. Möchten Sie mehr zu 
diesem Thema wissen, so lesen Sie bitte in § B1 AMB 2008 nach.

Was ist während der Laufzeit des Vertrages zu berücksichtigen?

Ändert sich ein Umstand, nach dem wir Sie im Antrag oder in weiteren Schriftstücken gefragt haben, zeigen Sie uns das bitte umgehend 
an. Einzelheiten entnehmen Sie bitte § B9 AMB 2008.

Bitte beachten Sie auch alle gesetzlichen, behördlichen oder in dem Versicherungsvertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften und Verhal-
tensregeln, wie zum Beispiel die Obliegenheiten gemäß § B8 AMB 2008.

Was ist im Schadenfall zu tun?

Sorgen Sie nach Möglichkeit für die Abwendung oder Minderung des Schadens und zeigen Sie uns diesen bitte unverzüglich an. Es genügt 
zunächst die mündliche oder telefonische Meldung. Bitte beachten Sie die Verhaltensregeln im Schadenfall, z. B. Schäden durch strafbare 
Handlungen (Diebstahl, Raub, vorsätzliche Sachbeschädigung etc.) sowie Schäden durch Brand und Explosion unverzüglich der zuständi-
gen Polizeidienststelle unter Einreichung einer Liste der vom Schaden betroffenen Gegenstände anzuzeigen. Weitere Erläuterungen lesen 
Sie bitte in § B8 Ziffer 2 AMB 2008 nach.

Welche Folgen können sich ergeben, wenn Sie die vorgenannten Verpflichtungen nicht beachten?

Beachten Sie die vorgenannten Verpflichtungen bei Antragsstellung, während der Vertragslaufzeit und im Schadenfall mit Sorgfalt. Ihre 
Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz 
ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem 
§§ B8 und B9 AMB 2008.

Für welche Dauer wird der Versicherungsvertrag abgeschlossen? Wie können Sie ihn beenden?

Der Versicherungsvertrag wird für die im Versicherungsschein genannte Dauer abgeschlossen. Verträge von mindestens einjähriger Dauer 
verlängern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer stillschweigend jeweils um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor Ablauf dem 
Vertragspartner eine Kündigung in Schriftform zugegangen ist.

Beträgt die vereinbarte Dauer mehr als drei Jahre, so können Sie den Vertrag zum Ende des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten in Schriftform kündigen.

Darüber hinaus kann jede Vertragspartei den Vertrag nach Eintritt eines Versicherungsfalles kündigen, und zwar bis spätestens einen Monat 
nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung. Mehr zu diesen Themen lesen Sie bitte in § B14 AMB nach.

Bitte sprechen Sie unseren Außendienstpartner an, wenn Sie noch Fragen oder Wünsche haben. Er berät Sie  gerne!
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Abschnitt A – Besonderer Teil für die Maschinenversicherung

Verzeichnis der Paragraphen

§ A1 Versicherte und nicht versicherte Sachen

§ A2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden

§ A3 Versicherte Interessen

§ A4 Versicherungsort

§ A5 Versicherungswert, Versicherungssumme, Unterversicherung

§ A6 Versicherte und nicht versicherte Kosten

§ A7 Umfang der Entschädigung

§ A8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

§ A9 Sachverständigenverfahren

§ A10 Wechsel der versicherten Sachen

§ A1 Versicherte und nicht versicherte Sachen

1 Versicherte Sachen

 Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten 
stationären Maschinen, maschinellen Einrichtungen und son-
stigen technischen Anlagen, sobald sie betriebsfertig sind.

 Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Erpro-
bung und soweit vorgesehen nach beendetem Probebetrieb 
entweder zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in Betrieb 
befindet. Eine spätere Unterbrechung der Betriebsfertigkeit 
unterbricht den Versicherungsschutz nicht. Dies gilt auch 
während einer De- oder Remontage sowie während eines 
Transportes der Sache innerhalb des Versicherungsortes.

2 Zusätzlich versicherbare Sachen

 Nur wenn dies besonders vereinbart ist, sind zusätzlich ver-
sichert:

 a) Zusatzgeräte, Reserveteile und Fundamente  versicherter 
Sachen;

 b) Ausmauerungen, Auskleidungen und Beschichtungen 
von Öfen, Feuerungs- und sonstigen Erhitzungsanla-
gen, Dampferzeugern und Behältern, die während der 
Lebensdauer der versicherten Sachen erfahrungsge-
mäß mehrfach ausgewechselt werden müssen.

3 Folgeschäden 

 Nur als Folge eines dem Grunde nach versicherten Sach-
schadens an anderen Teilen der versicherten Sache versi-
chert sind Schäden an

 a) Transportbändern, Raupen, Kabeln, Stein- und Beton-
kübeln, Ketten, Seilen, Gurten, Riemen, Bürsten, Kar-
denbelägen und Bereifungen;

 b) Öl- oder Gasfüllungen, die Isolationszwecken dienen;

 c) sofern vereinbart Ölfüllungen von versicherten Turbinen.

4 Nicht versicherte Sachen

 Nicht versichert sind

 a) Wechseldatenträger;

 b) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und 
Arbeitsmittel;

 c) Werkzeuge aller Art;

 d) sonstige Teile, die während der Lebensdauer der ver-
sicherten Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausge-
wechselt werden müssen.

§ A2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und 
Schäden

1 Versicherte Gefahren und Schäden

 Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen 
eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen an versi-
cherten Sachen (Sachschaden).

 Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsneh-
mer oder seine Repräsentanten weder rechtzeitig vorherge-
sehen haben noch mit dem für die im Betrieb ausgeübte 
Tätigkeit erforderlichen Fachwissen hätten vorhersehen 
müssen, wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet. 

 Insbesondere wird Entschädigung geleistet für  Sachschäden 
durch 

 a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz 
 Dritter;

 b) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler;

 c) Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung (außer in 
den Fällen von Nr. 3);

 d) Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrich-
tungen;

 e) Wasser-, Öl- oder Schmiermittelmangel;

 f) Zerreißen infolge Fliehkraft;

 g) Überdruck (außer in den Fällen von Nr. 3) oder Unter-
druck;

 h) Sturm, Frost oder Eisgang.

2 Elektronische Bauelemente

 Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bauteile) der 
versicherten Sache wird nur geleistet, wenn eine versicherte 
Gefahr nachweislich von außen auf eine Austauscheinheit (im 
Reparaturfall üblicherweise auszutauschende Einheit) oder 
auf die versicherte Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist die-
ser Beweis nicht zu erbringen, so genügt die überwiegende 
Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf die Einwirkung ei-
ner versicherten Gefahr von außen zurückzuführen ist.

 Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird je-
doch Entschädigung geleistet.

3 Verhältnis zur Feuerversicherung

 Für die Entschädigung von Schäden durch Brand, Explosi-
on, Blitzschlag, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges 
gilt:

 a) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden

 aa) durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder sei-
ner Ladung,

 bb) die durch Kurzschluss, Überstrom oder Überspan-
nung an elektrischen Einrichtungen als Folge von 
Brand oder Explosion entstehen.

 b) Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsge-
mäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und 
das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag.

  Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von 
Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende 
Kraftäußerung. Eine Explosion eines Behälters (Kessel, 
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Rohrleitung usw.) liegt nur vor, wenn seine Wandung 
in einem solchen Umfang zerrissen wird, dass ein plötz-
licher Ausgleich des Druckunterschiedes innerhalb und 
außerhalb des Behälters stattfindet. Wird im Innern 
eines Behälters eine Explosion durch chemische Um-
setzung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner Wan-
dung nicht erforderlich.

  Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes 
auf Sachen.

 c) Der Versicherer leistet jedoch Entschädigung für:

 aa) Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch 
entstehen, dass sie einem Nutzfeuer oder der Wärme 
zur Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken ausge-
setzt werden; als ausgesetzt gelten auch versicherte 
Sachen, in denen oder durch die Nutzfeuer oder 
Wärme erzeugt, vermittelt oder weitergeleitet wird.

  Keine Entschädigung wird jedoch geleistet für der-
artige Brandschäden an Räucher-, Trocken- und 
sonstigen ähnlichen Erhitzungsanlagen sowie an 
Dampferzeugungsanlagen, Wärmetauschern, Luft-
vorwärmern, Rekuperatoren, Rauchgasleitungen, 
Filter-, REA-, DENOX- und vergleichbaren tech-
nischen Anlagen;

 bb) Sengschäden an versicherten Sachen;

 cc) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen 
durch die im Verbrennungsraum auftretenden Ex-
plosionen, sowie Schäden, die an Schaltorganen 
von elektrischen Schaltern durch den in ihnen auf-
tretenden Gasdruck entstehen;

 dd) Blitzschäden an elektrischen Einrichtungen versi-
cherter Sachen, es sei denn, dass der Blitz unmittel-
bar auf diese Sachen übergegangen ist. Für Schä-
den durch Brand oder Explosion, die durch diese 
Blitzschäden verursacht werden, wird jedoch keine 
Entschädigung geleistet.

  Die Einschlüsse gemäß aa) bis cc) gelten nicht, wenn 
Schäden dadurch verursacht wurden, dass sich zunächst 
an der versicherten Sache oder an anderen Sachen eine 
ausgeschlossene Gefahr gemäß a) verwirklicht hat. Die 
Einschlüsse gelten ferner nicht für Folgeschäden an der 
versicherten Sache oder an anderen versicherten Sa-
chen durch eine Gefahr gemäß a).

4 Leistung bei grober Fahrlässigkeit

 Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers oder 
dessen Repräsentanten ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen.

5 Nicht versicherte Gefahren und Schäden

 Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen keine Entschädigung für Schäden

 a) durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen 
Repräsentanten;

 b) durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, 
 Revolution, Rebellion, Aufstand oder durch innere Un-
ruhen;

 c) durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive 
Substanzen;

 d) durch Erdbeben;

 e) durch Überschwemmung; 

  Überschwemmung ist die Ansammlung einer erheb-
lichen Menge von Oberflächenwasser durch

 aa) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder flie-
ßenden) Gewässern;

 bb) Witterungsniederschläge;

 cc) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche in-
folge von aa) oder bb).

 f) durch Gewässer beeinflusstes Grundwasser, infolge von  
Hochwasser;

  g) durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung be-
reits vorhanden waren und dem Versicherungsnehmer 
oder seinen Repräsentanten bekannt sein mussten;

 h) durch

 aa) betriebsbedingte normale Abnutzung;

 bb) betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung;

 cc) korrosive Angriffe oder Abzehrungen;

 dd) übermäßigen Ansatz von Kesselstein, Schlamm 
oder sonstigen Ablagerungen.

 Diese Ausschlüsse gelten nicht für benachbarte Maschinen-
teile, die infolge eines solchen Schadens beschädigt werden 
und nicht auch ihrerseits aus Gründen gemäß aa) bis dd) 
bereits erneuerungsbedürftig waren.

 Die Ausschlüsse gemäß bb) bis dd) gelten ferner nicht in 
den Fällen von Nr. 1 a) und b), d) und e); ob ein Konstruk-
tionsfehler vorliegt, wird nach dem Stand der Technik zur 
Zeit der Konstruktion beurteilt, bei Bedienungs-, Material- 
oder Ausführungsfehlern nach dem Stand der Technik zur 
Zeit der Herstellung;

 i) durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit 
dem Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten 
bekannt sein musste; der Versicherer leistet jedoch Ent-
schädigung, wenn der Schaden nicht durch die Repara-
turbedürftigkeit verursacht wurde oder wenn die Sache 
zur Zeit des Schadens mit Zustimmung des Versicherers 
wenigstens behelfsmäßig repariert war;

 j) durch Diebstahl; der Versicherer leistet jedoch Ent-
schädigung für Schäden an nicht gestohlenen Sachen, 
wenn sie als Folge des Diebstahls eintreten;

 k) soweit für sie ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder 
Händler), Werkunternehmer oder aus Reparaturauftrag 
einzutreten hat.

  Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der 
Versicherer zunächst Entschädigung. Ergibt sich nach 
Zahlung der Entschädigung, dass ein Dritter für den 
Schaden eintreten muss und bestreitet der Dritte dies, 
so behält der Versicherungsnehmer zunächst die bereits 
gezahlte Entschädigung.

  § 86 VVG – Übergang von Ersatzansprüchen – gilt für 
diese Fälle nicht. Der Versicherungsnehmer hat seinen 
Anspruch auf Kosten und nach den Weisungen des 
Versicherers außergerichtlich und erforderlichenfalls 
gerichtlich geltend zu machen.

  Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, wenn der Versi-
cherungsnehmer einer Weisung des Versicherers nicht 
folgt oder soweit der Dritte dem Versicherungsnehmer 
Schadenersatz leistet.

§ A3 Versicherte Interessen

1 Versichert ist das Interesse des Versicherungsnehmers. Ist 
der Versicherungsnehmer nicht Eigentümer, so ist auch das 
Interesse des Eigentümers versichert. Die Bestimmungen 
zu versicherten Schäden und Gefahren bleiben unbe-
rührt.

2 Bei Sicherungsübereignung gilt dies auch dann, wenn der 
Versicherungsnehmer das Eigentum nach Abschluss der 
Versicherung überträgt.

 Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen gemäß 
§§ 95 ff VVG zur Veräußerung der versicherten Sache.

3 Hat der Versicherungsnehmer die Sache unter Eigentums-
vorbehalt verkauft, so ist auch das Interesse des Käufers ver-
sichert. Der Versicherer leistet jedoch keine Entschädigung 
für Schäden, für die der Versicherungsnehmer als Lieferant 
(Hersteller oder Händler) gegenüber dem Käufer einzutre-
ten hat oder ohne auf den Einzelfall bezogene Sonderabre-
den einzutreten hätte.

4 Hat der Versicherungsnehmer die Sache einem Dritten als 
Mieter, Pächter, Entleiher oder Verwahrer übergeben, so ist 
auch das Interesse dieses Dritten versichert.
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5 Hat der Versicherungsnehmer die versicherte Sache, die er 
in seinem Betrieb verwendet oder Dritten überlässt (Nr. 4), 
selbst hergestellt, so leistet der Versicherer keine Entschä-
digung für Schäden, für die bei Fremdbezug üblicherweise 
der Lieferant (Hersteller oder Händler) einzutreten hätte.

 Im Übrigen gelten die Bestimmungen zur Versicherung für 
fremde Rechnung.

§ A4 Versicherungsort

Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes. 
Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Betriebsgrundstücke.

§ A5  Versicherungswert, Versicherungssumme,
Unterversicherung

1 Versicherungswert

 Versicherungswert ist der Neuwert. 

 a) Neuwert ist der jeweils gültige Listenpreis der versicher-
ten Sache im Neuzustand zuzüglich der Bezugskosten 
(z. B. Kosten für Verpackung, Fracht, Zölle, Montage).

 b) Wird die versicherte Sache nicht mehr in Preislisten ge-
führt, so ist der letzte Listenpreis der Sache im Neuzu-
stand zuzüglich der Bezugskosten maßgebend; dieser 
Betrag ist entsprechend der Preisentwicklung für ver-
gleichbare Sachen zu vermindern oder zu erhöhen.

  Hatte die versicherte Sache keinen Listenpreis, so tritt 
an dessen Stelle der Kauf- oder Lieferpreis der Sache im 
Neuzustand zuzüglich der Bezugskosten; dieser Betrag 
ist entsprechend der Preisentwicklung für vergleichbare 
Sachen zu vermindern oder zu erhöhen.

  Kann weder ein Listenpreis noch ein Kauf- oder Liefer-
preis ermittelt werden, so ist die Summe der Kosten 
maßgebend, die jeweils notwendig war, um die Sache 
in der vorliegenden gleichen Art und Güte (z. B. Kons-
truktion, Abmessung, Leistung) zuzüglich der Han-
delsspanne und der Bezugskosten wiederherzustellen. 
Dieser Betrag ist entsprechend der Preisentwicklung zu 
vermindern oder zu erhöhen.

  Rabatte und Preiszugeständnisse bleiben für den Versi-
cherungswert unberücksichtigt.

 c) Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht 
berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.

2 Versicherungssumme 

 Die im Versicherungsvertrag für jede versicherte Sache ge-
nannte Versicherungssumme soll dem Versicherungswert 
entsprechen. Der Versicherungsnehmer soll die Versiche-
rungssumme für die versicherte Sache während der Dauer 
des Versicherungsverhältnisses dem jeweils gültigen Ver-
sicherungswert anpassen. Dies gilt auch, wenn werterhö-
hende Änderungen vorgenommen werden.

3 Unterversicherung

 Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungs-
wert zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles, so be-
steht Unterversicherung.

§ A6  Versicherte und nicht versicherte Kosten

1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 
 Schadens 

 a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der 
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungs-
falles den Umständen nach zur Abwendung und Min-
derung des Schadens für geboten halten durfte oder 
die er auf Weisung des Versicherers macht.

 b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um 
einen unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall 
abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, 
geltend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz 
nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen 
objektiven Betrachtung der Umstände verhältnismäßig 

oder erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Wei-
sung des Versicherers erfolgten.

 c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Kostenersatz nach a und b entspre-
chend kürzen.

 d) Der Ersatz dieser Kosten und die sonstige Entschädigung 
betragen zusammen höchstens die Versicherungssum-
me je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit 
Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

 e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforder-
lichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers 
vorzuschießen.

 f) Nicht versichert sind Kosten für Leistungen der Feuer-
wehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen 
Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese 
Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden.

2 Kosten für die Wiederherstellung von Daten 

 a) Versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von 
Daten des Betriebssystems, welche für die Grundfunk-
tion der versicherten Sache notwendig sind, sofern der 
Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit 
der Daten infolge eines dem Grunde nach versicherten 
Schadens an dem Datenträger eingetreten ist, auf dem 
diese Daten gespeichert waren.

 b) Andere Daten sind nur nach besonderer Vereinbarung 
versichert.

 c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung 
für versicherte Sachen betragen zusammen höchstens 
die Versicherungssumme je vereinbarter Position.

3 Zusätzliche Kosten

 Soweit vereinbart, sind über die Wiederherstellungskosten 
hinaus die nachfolgend genannten Kosten bis zur Höhe der 
jeweils hierfür vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes 
Risiko versichert. Die jeweils vereinbarte Versicherungssum-
me vermindert sich nicht dadurch, dass eine Entschädigung 
geleistet wird.

 a) Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungs-
kosten

 aa) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer in-
folge eines dem Grunde nach versicherten Scha-
dens aufwenden muss, um versicherte und nicht 
versicherte Sachen, deren Teile oder Reste, die sich 
an der Schadenstätte befinden

  •  aufzuräumen und nötigenfalls zu dekontaminie-
ren;

  •  zu vernichten oder in die nächstgelegene geeig-
nete Abfallbeseitigungsanlage zu transportieren 
und dort zu beseitigen.

 bb) Nicht versichert sind jedoch Kosten für die Dekon-
tamination und Entsorgung von Erdreich oder Ge-
wässern, Kosten für die Beseitigung von Beeinträch-
tigungen des Grundwassers oder der Natur sowie 
von Emissionen in der Luft.

  Nicht versichert sind ferner Aufwendungen des 
Versicherungsnehmers aufgrund der Einliefererhaf-
tung.

 cc) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der 
Versicherungsnehmer aus einem anderen Versiche-
rungsvertrag Ersatz beanspruchen kann.

 b) Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich

 aa) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer in-
folge einer Kontamination durch einen dem Grunde 
nach versicherten Schaden aufgrund behördlicher 
Anordnungen aufwenden muss, um

  •  Erdreich der Schadenstätte zu untersuchen und nö-
tigenfalls zu dekontaminieren oder auszutauschen;

  •  den Aushub zu vernichten oder in die nächstge-
legene geeignete Deponie zu transportieren und 
dort abzulagern;
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  •  insoweit den Zustand der Schadenstätte vor Ein-
tritt des Schadens wiederherzustellen.

 bb) Die Aufwendungen gemäß aa) sind nur versichert, 
sofern die behördlichen Anordnungen

  •  aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen er-
gangen sind, die vor Eintritt des Schadens erlas-
sen wurden;

  •  Kontaminationen betreffen, die nachweislich in-
folge dieses Schadens entstanden sind;

  •  innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Scha-
dens ergangen sind und dem Versicherer ohne 
Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei 
Monaten seit Kenntniserhalt gemeldet wurden.

 cc) Wird durch den Schaden eine bereits bestehende 
Kontamination des Erdreiches erhöht, so sind nur 
die Aufwendungen versichert, die den für eine 
Beseitigung der bestehenden Kontamination er-
forderlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne 
Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne 
den Schaden aufgewendet worden wäre.

  Die hiernach zu ersetzenden Kosten werden nöti-
genfalls durch Sachverständige festgestellt.

 dd) Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher 
Anordnungen oder aufgrund sonstiger Verpflich-
tungen des Versicherungsnehmers einschließlich 
der Einliefererhaftung sind nicht versichert.

 ee) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der 
Versicherungsnehmer aus einem anderen Versiche-
rungsvertrag Ersatz beanspruchen kann.

 c) Bewegungs- und Schutzkosten

  Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge 
eines dem Grunde nach versicherten Schadens aufwen-
den muss, wenn zum Zwecke der Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung der versicherten Sache andere 
Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müs-
sen, insbesondere Aufwendungen für De- und Remon-
tage, für Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von 
Gebäudeteilen oder für das Erweitern von Öffnungen.

 d) Luftfrachtkosten

  Dies sind Mehrkosten für Luftfracht, die der Versiche-
rungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versicher-
ten Teilschadens zum Zwecke der Wiederherstellung 
der versicherten Sache aufwenden muss.

§ A7 Umfang der Entschädigung

1 Wiederherstellungskosten

 Im Schadenfall wird zwischen Teilschaden und  Totalschaden 
unterschieden. 

 Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wiederherstellungs-
kosten zuzüglich des Wertes des Altmaterials nicht höher 
sind als der Zeitwert der versicherten Sache unmittelbar 
vor Eintritt des Versicherungsfalles. Sind die Wiederherstel-
lungskosten höher, so liegt ein Totalschaden vor.

 Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert durch einen 
Abzug insbesondere für Alter, Abnutzung und technischen 
Zustand.

 Versicherte Sachen, die in verschiedenen Positionen bezeich-
net sind, gelten auch dann nicht als einheitliche Sache, 
wenn sie wirtschaftlich zusammen gehören.

 Werden versicherte Sachen in einer Sammelposition aufge-
führt, so gelten sie nicht als einheitliche Sache, sofern diese 
eigenständig verwendet werden können.

2 Teilschaden

 Entschädigt werden alle für die Wiederherstellung des 
früheren, betriebsfertigen Zustandes notwendigen Auf-
wendungen abzüglich des Wertes des Altmaterials. 

 a) Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbesondere

 aa) Kosten für Ersatzteile und Reparaturstoffe;

 bb) Lohnkosten und lohnabhängige Kosten, auch über-
tarifliche Lohnanteile und Zulagen, ferner Mehrkos-
ten durch tarifliche Zuschläge für Überstunden so-
wie für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeiten;

 cc) De- und Remontagekosten;

 dd) Transportkosten einschließlich Mehrkosten für Ex-
pressfrachten;

 ee) Kosten für die Wiederherstellung des Betriebssys-
tems, welches für die Grundfunktion der versicher-
ten Sache notwendig ist;

 ff) Kosten für das Aufräumen und das Dekontaminieren 
der versicherten Sache oder deren Teile sowie Kosten 
für das Vernichten von Teilen der Sache, ferner Kos-
ten für den Abtransport von Teilen in die nächstge-
legene geeignete Abfallbeseitigungsanlage, jedoch 
nicht Kosten aufgrund der Einliefererhaftung.

 b) Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in Höhe 
der Wertverbesserung wird vorgenommen an

 aa) Hilfs- und Betriebsstoffen, Verbrauchsmaterialien 
und Arbeitsmitteln, Werkzeugen aller Art sowie 
sonstigen Teilen, die während der Lebensdauer der 
versicherten Sache erfahrungsgemäß mehrfach 
ausgewechselt werden müssen, soweit diese Teile 
zur Wiederherstellung der versicherten Sache zer-
stört oder beschädigt werden;

 bb) Transportbändern, Raupen, Kabeln, Stein- und Be-
tonkübeln, Ketten, Seilen, Gurten, Riemen, Bürsten, 
Kardenbelägen und Bereifungen, Verbrennungs-
motoren, Akkumulatoren und Röhren;

 cc) Zylinderköpfen, Zylinderbuchsen, einteilige Kol-
ben, Kolbenböden und Kolbenringen von Kolben-
maschinen. Der Abzug beträgt 10 Prozent pro Jahr 
höchstens jedoch 50 Prozent.

 c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

 aa) Kosten einer Überholung oder sonstiger Maßnah-
men, die auch unabhängig von dem Versicherungs-
fall notwendig gewesen wären;

 bb) Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserun-
gen, die über die Wiederherstellung hinausgehen;

  wird eine Konstruktionseinheit, z. B. ein Motor, 
ein Getriebe oder ein Baustein, ausgewechselt, 
obgleich sie neben beschädigten Teilen mit über-
wiegender Wahrscheinlichkeit auch unbeschädigte 
umfasst, so wird die Entschädigung hierfür ange-
messen gekürzt; dies gilt jedoch nicht, wenn die 
Kosten, die für eine Reparatur der beschädigten 
Teile notwendig gewesen wären, die Kosten für 
die Auswechselung der Konstruktionseinheit 
 übersteigen würden;

  werden beschädigte Teile erneuert, obgleich eine 
Reparatur ohne Gefährdung der Betriebssicherheit 
möglich ist, so ersetzt der Versicherer die Kosten, 
die für eine Reparatur der beschädigten Teile not-
wendig gewesen wären, jedoch nicht mehr als die 
für die Erneuerung aufgewendeten Kosten;

 cc) Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie, 
soweit die Kosten nicht auch durch Arbeiten in 
fremder Regie entstanden wären;

 dd) entgangener Gewinn infolge von Arbeiten in eige-
ner Regie;

 ee) Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige 
Wiederherstellung;

 ff) Kosten für Arbeiten, die zwar für die Wiederherstel-
lung erforderlich sind, aber nicht an der versicher-
ten Sache selbst ausgeführt werden;

 gg) Vermögensschäden.

3 Totalschaden

 Entschädigt wird der Zeitwert abzüglich des Wertes des 
Altmaterials.
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4 Weitere Kosten

 Weitere Kosten, die infolge eines ersatzpflichtigen  Schadens 
über die Wiederherstellungskosten hinaus aufgewendet 
werden müssen, ersetzt der Versicherer im Rahmen der 
hierfür vereinbarten Versicherungssummen.

5 Grenze der Entschädigung

 Grenze der Entschädigung ist der auf die betroffene Sache 
entfallende Teil der Versicherungssumme.

6 Entschädigungsberechnung bei Unterversicherung

 Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des 
nach Nr. 1 bis Nr. 5 ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu 
dem ganzen Betrag verhält, wie die Versicherungssumme 
zu dem Versicherungswert.

7 Selbstbehalt

 Der nach Nr. 1 bis Nr. 6 ermittelte Betrag wird je Versiche-
rungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

 Entstehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt je-
weils einzeln abgezogen. 

 Entstehen die mehreren Schäden jedoch an derselben Sa-
che und besteht außerdem ein Ursachenzusammenhang 
zwischen diesen Schäden, so wird der Selbstbehalt nur ein-
mal abgezogen.

§ A8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1 Fälligkeit der Entschädigung

 Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des 
Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs ab-
geschlossen sind.

 Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach  Meldung 
des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspru-
chen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

2 Verzinsung 

 Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

 a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines 
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – ab 
Fälligkeit zu verzinsen.

 b) Der Zinssatz beträgt 4 Prozent, soweit nicht aus einem 
anderen Rechtsgrund ein höherer Zins zu zahlen ist.

 c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 
fällig.

3 Hemmung

 Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und Nr. 2 a) ist 
der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung 
nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

4 Aufschiebung der Zahlung

 Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

 a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen;

 b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen 
den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten 
aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft.

5 Abtretung des Entschädigungsanspruches 

 Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit 
Zustimmung des Versicherers abgetreten werden. Die Zu-
stimmung muss erteilt werden, wenn der Versicherungs-
nehmer sie aus wichtigem Grund verlangt.

§ A9 Sachverständigenverfahren

1 Feststellung der Schadenhöhe

 Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass der Schaden in einem Sachver-
ständigenverfahren festgestellt wird.

 Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer 
und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2 Weitere Feststellungen

 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung 
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden.

3 Verfahren vor Feststellung

 Für das Sachverständigenverfahren gilt:

 a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr 
genannten Sachverständigen in Textform auffordern, 
den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der 
zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wo-
chen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann 
ihn die auffordernde Partei durch das für den Schaden-
ort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Auf-
forderung durch den Versicherer ist der Versicherungs-
nehmer auf diese Folge hinzuweisen.

 b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsneh-
mers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbin-
dung steht, ferner keine Person, die bei Mitbewerbern 
oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in 
einem ähnlichen Verhältnis steht.

 c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn 
ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als 
Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für 
die Benennung eines Obmannes durch die Sachverstän-
digen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird 
der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den 
Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

4 Feststellung

 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

 a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den 
Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden für den Ver-
sicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln der 
Technik frühestens erkennbar war;

 b) den Umfang der Beschädigung und der Zerstörung; 
insbesondere

 aa) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zer-
störten und beschädigten versicherten Sachen mit 
deren Werten unmittelbar vor dem Schaden sowie 
deren Neuwerten zur Zeit des Schadens;

 bb) die für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstel-
lung in den Zustand vor Schadeneintritt erforder-
lichen Kosten;

 cc) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;

 c) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

5 Verfahren nach Feststellung

 Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden 
Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sach-
verständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer 
sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die 
streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststel-
lungen der Sachverständigen gezogenen  Grenzen und über-
mittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.

 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes 
sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nach-
gewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage 
erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Fest-
stellungen berechnet der Versicherer die Entschädigung.

 Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese 
durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die 
Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können 
oder wollen oder sie verzögern.

6 Kosten

 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Par-
tei die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Ob-
mannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.
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7 Obliegenheiten

 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Oblie-
genheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt

§ A10 Wechsel der versicherten Sachen

Erhält der Versicherungsnehmer anstelle der im Versicherungsver-
trag bezeichneten Sache eine andere, jedoch technisch vergleich-
bare Sache, so besteht nach entsprechender Anzeige des Versiche-
rungsnehmers hierfür vorläufige Deckung.

Die vorläufige Deckung endet 

a) mit dem Abschluss des neuen Versicherungsvertrages oder

b) mit Beginn eines weiteren Vertrages über vorläufige Deckung 
mit gleichartigem Versicherungsschutz oder

c) mit der Beendigung der Vertragsverhandlungen,

spätestens jedoch nach drei Monaten
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§ B1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder 
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

1 Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Ge-
fahrumständen

 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 
Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten 
Gefahr umstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer 
in Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss er-
heblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu 
 schließen.

 Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Ver-
tragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne 
des Satzes 1 stellt.

2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

 a) Vertragsänderung

  Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht 
vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag 
auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden 
die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versiche-
rers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Ver-
sicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung 
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden 
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

  Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag 
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versiche-
rer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 
Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kün-
digen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen 
Kündigungsrecht hinzuweisen.

 b) Rücktritt und Leistungsfreiheit

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, 

es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeige-
pflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.

  Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist 
das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedin-
gungen abgeschlossen hätte.

  Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles 
zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, 
der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung 
der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang 
der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat 
der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig ver-
letzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

 c) Kündigung

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der 
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer 
hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umständen zu gleichen oder anderen Bedingungen 
abgeschlossen.

 d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

  Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (sie-
he a)), zum Rücktritt (siehe b)) und zur Kündigung 
(siehe c)) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder 
die unrichtige Anzeige kannte.

 e) Anfechtung

  Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglisti-
ger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3 Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers

 Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a)), zum Rück-
tritt (siehe Nr. 2 b)) oder zur Kündigung (siehe Nr. 2 c)) 
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  Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ B3 Dauer und Ende des Vertrages

1 Dauer

 Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angege-
benen Zeitraum abgeschlossen.

2 Stillschweigende Verlängerung

 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
längert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht 
einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung 
zugegangen ist.

3 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

 Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei 
Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden 
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom 
Versicherungsnehmer gekündigt werden.

 Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate 
vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

4 Form der Kündigung

 Die Kündigung muss in Schriftform erfolgen.

5 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum 
vorgesehenen Zeitpunkt.

§ B4 Folgebeitrag

1 Fälligkeit 

 a) Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt 
der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.

 b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des 
im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung 
angegebenen Zeitraumes bewirkt ist.

2 Schadenersatz bei Verzug

 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folge-
beitrages in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz 
des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu ver-
langen.

3 Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung

 a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht 
rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrages auf dessen 
Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine 
Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang 
der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). Die 
Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag 
die rückständigen Beträge des Beitrages, der Zinsen und 
der Kosten im Einzelnen beziffert und außer dem auf die 
Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht – 
aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

 b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der 
Zahlung des Beitrages oder der Zinsen oder Kosten in 
Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei.

 c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung 
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, 
sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der 
geschuldeten Beträge in Verzug ist.

  Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zah-
lungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf 
wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu die-
sem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist 
der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrück-
lich hinzuweisen.

muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich gel-
tend machen und dabei die Umstände angeben, auf die er 
seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträg-
lich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren 
Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung 
der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die 
das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen.

4 Rechtsfolgenhinweis

 Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a)), zum Rück-
tritt (siehe Nr. 2 b)) und zur Kündigung (siehe Nr. 2 c)) ste-
hen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsneh-
mer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen 
der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

5 Vertreter des Versicherungsnehmers

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 
und Nr. 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters 
als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsneh-
mers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann 
sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn we-
der dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6 Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (siehe 
Nr. 2 a)), zum Rücktritt (siehe Nr. 2 b)) und zur Kündigung 
(siehe Nr. 2 c)) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach 
Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die 
vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft 
sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder 
sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig 
verletzt hat.

§ B2 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit,
Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung 
des Einmal- oder Erstbeitrages 

1 Beginn des Versicherungsschutzes

 Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Rege-
lungen in Nr. 3 und Nr. 4 zu dem im Versicherungsschein 
angegebenen Zeitpunkt.

2 Fälligkeit des ersten oder des einmaligen Beitrages

 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach 
Abschluss des Versicherungsvertrags fällig, jedoch nicht vor 
dem Beginn des Versicherungsschutzes.

 Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach 
dem in Satz 1 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versi-
cherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

 Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der 
erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach 
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

 Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste 
Rate als erster Beitrag.

3 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

 Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach 
Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann 
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zah-
lung nicht bewirkt ist.

 Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

4 Leistungsfreiheit des Versicherers

 Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeits-
zeitpunkt zahlt, so ist der Versicher für einen vor Zahlung 
des Beitrages eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leis-
tung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffäl-
ligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge 
der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht hat.
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4 Zahlung des Beitrages nach Kündigung

 Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, 
wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, 
innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leis-
tet. Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers 
(siehe Nr. 3 b) bleibt unberührt.

§ B5 Lastschriftverfahren

1 Pflichten des Versicherungsnehmers

 Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren 
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum 
Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrages für eine ausreichende 
Deckung des Kontos zu sorgen.

2 Änderung des Zahlungsweges

 Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder 
mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, 
nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer be-
rechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kün-
digen. Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzu-
weisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die 
ausstehenden Beiträge und zukünftige Beiträge selbst zu 
übermitteln. Durch die Banken erhobene Bearbeitungsge-
bühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem 
Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

§ B6 Ratenzahlung

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis 
zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode wer-
den sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate 
ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung 
fällig wird.

§ B7  Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1 Allgemeiner Grundsatz

 a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versi-
cherer für diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil 
des Beitrages zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem 
der Versicherungsschutz bestanden hat.

 b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag 
zu, den er hätte beanspruchen können, wenn die Ver-
sicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden 
 wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des  Interesses 
Kenntnis erlangt hat.

2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, An-
fechtung und fehlendem versicherten Interesse

 a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine 
Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu wi-
derrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des Beitrages zu 
erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der 
Belehrung über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfol-
gen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hinge-
wiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, 
dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufs-
frist beginnt .

  Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Ver-
sicherer zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr 
gezahlten Beiträge zu erstatten; dies gilt nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versi-
cherungsvertrag in Anspruch genommen hat. 

 b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer 
Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Ver-
tragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt 
hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirk-
samwerden der Rücktrittserklärung zu.

  Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil der einmalige oder der erste 
Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem 
Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

 c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des 
Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so 
steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwer-
den der Anfechtungserklärung zu.

 d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Bei-
trages verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei 
Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das 
Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges 
Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse 
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann je-
doch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

  Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Inte-
resse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechts-
widrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag 
nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag 
bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtig-
keit begründenden Umständen Kenntnis  erlangt.

§ B8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1 Obliegenheiten vor dem Versicherungsfall

 a) Der Versicherungsnehmer hat vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles alle vertraglich vereinbarten Obliegenheiten 
einzuhalten. 

 b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen 
hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, 
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, 
den Vertrag fristlos kündigen.

  Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er 
die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig 
verletzt hat.

2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles

 a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des 
Versicherungsfalles

 aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minde-
rung des Schadens zu sorgen;

 bb) dem  Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er 
von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. 
auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;

 cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung – ggf. auch mündlich oder te-
lefonisch – einzuholen, wenn die Umstände dies 
gestatten;

 dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu 
befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungs-
vertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Wei-
sungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflicht-
gemäßem Ermessen zu handeln;

 ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das 
Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

 ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein 
Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen 
einzureichen;

 gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, 
bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sa-
chen durch den Versicherer freigegeben worden 
sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das 
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren 
(z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen 
bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer auf-
zubewahren;

 hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede  
Auskunft – auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen, 
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kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. 
Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

  Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann 
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen.

  Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen 
nach Nr. 2 b) und Nr. c) bekannt, kann er den Vertrag un-
ter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

 b) Vertragsänderung

  Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlan-
gen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr aus-
schließen.

  Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung 
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer 
die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses 
Kündigungsrecht hinzuweisen.

4 Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertrags-
anpassung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht inner-
halb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der 
Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zu-
stand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung 
 bestanden hat.

5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

 a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, 
so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn 
der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a) 
vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer 
diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

 b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der 
Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als 
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die 
Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müs-
sen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine 
Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versi-
cherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, 
so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungs-
pflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die 
Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die 
Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.

 c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

 aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Ein-
tritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der 
Leistungspflicht war oder

 bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles 
die Frist für die Kündigung des Versicherers abge-
laufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

 cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Bei-
trag verlangt.

§ B10 Überversicherung

1 Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versi-
cherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versiche-
rer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur 
Beseitigung der Überversicherung die Versicherungssumme 
mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des 

die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des 
Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers er-
forderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache 
und Höhe des Schadens und über den Umfang der 
Entschädigungspflicht zu gestatten;

 ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, 
deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet 
werden kann.

 b) Steht das Recht auf die vertragliches Leistung des Ver-
sicherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegen-
heiten gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm 
dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umstän-
den möglich ist.

3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

 a) Wird eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder Nr. 2 vom Ver-
sicherungsnehmer arglistig oder vorsätzlich verletzt, so 
ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung 
frei.

  Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entspricht. 

  Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen.

 b) Außer im Falle Arglist ist der Versicherer jedoch zur 
Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

 c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt 
des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder 
Aufklärungsobliegenheit so ist der Versicherer nur dann 
vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ B9 Gefahrerhöhung

1 Begriff der Gefahrerhöhung

 a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der 
Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tat-
sächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, 
dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine Vergrö-
ßerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inan-
spruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird.

 b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht 
nur – vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Um-
stand ändert nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat.

 c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich 
die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den 
Umständen als mitversichert gelten soll.

2 Pflichten des Versicherungsnehmers

 a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versi-
cherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Ver-
sicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren 
Vornahme durch einen Dritten gestatten.

 b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass 
er ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine 
Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so 
muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

 c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertrags-
erklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss 
der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich 
anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3 Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer

 a) Kündigungsrecht des Versicherers

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung 
nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos 
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Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe des Beitrages der 
Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet haben 
würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen 
Inhalt geschlossen worden wäre.

2 Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der 
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, 
zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umstän-
den Kenntnis erlangt.

§ B11 Mehrere Versicherer

1 Anzeigepflicht

 Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen diesel-
be Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die 
 andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mit-
teilung sind der andere Versicherer und die Versicherungs-
summe anzugeben.

2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

 Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe 
Nr. 1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer 
unter den in § B 1 Nr. 2 beschriebenen Voraussetzungen 
zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise 
leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Ver-
sicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von 
der anderen Versicherung erlangt hat.

3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

 a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-
selbe Gefahr versichert und übersteigen die Versiche-
rungssummen zusammen den Versicherungswert oder 
übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Ent-
schädigungen, die von jedem Versicherer ohne Beste-
hen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den 
Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

 b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner 
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen 
hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt. 
Der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht 
mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens 
verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge 
bei demselben Versicherer bestehen.

  Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte 
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für 
denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus 
dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Ent-
schädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher 
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssum-
men, aus denen die Beiträge errechnet wurden, nur in 
diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei 
Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt 
sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen 
insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als 
wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in 
diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

 c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist 
jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

  Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt 
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt.

4 Beseitigung der Mehrfachversicherung

 a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den 
die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kennt-
nis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung ge-
schlossen, kann er verlangen, dass der später geschlos-
sene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme 
unter verhältnismäßiger Minderung des Beitrages auf 
den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere 
Versicherung nicht gedeckt ist.

  Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung 
der Versicherungssumme und Anpassung des Beitrages 

werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklä-
rung dem Versicherer zugeht

 b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn 
die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass 
nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge 
der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall 
die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder 
im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, 
kann der Versicherungsnehmer nur die  verhältnismäßige 
Herabsetzung der Versicherungssummen und der Bei-
träge verlangen.

§ B12 Versicherung für fremde Rechnung

1 Rechte aus dem Vertrag

 Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag 
im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versi-
cherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem 
Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch 
dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte 
den Versicherungsschein besitzt.

2 Zahlung der Entschädigung

 Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an 
den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass 
der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der 
Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit 
Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

3 Kenntnis und Verhalten

 a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versiche-
rungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind 
bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die 
 Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berück-
sichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versiche-
rungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich 
der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhal-
ten und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen 
lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versiche-
rungsnehmers ist.

 b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, 
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen wor-
den ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des 
Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumut-
bar war.

 c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen 
an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne 
Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versiche-
rer nicht darüber informiert hat.

§ B13 Übergang von Ersatzansprüchen

1 Übergang von Ersatzansprüchen

 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer 
über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Über-
gang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers 
geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch 
des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er 
bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, 
kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es 
sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verur-
sacht.

2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

 Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder 
ein zur Sicherung dieses Anspruches dienendes Recht unter 
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu 
wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruches auf den 
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer 
soweit erforderlich mitzuwirken.

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit 
vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht 
verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem 
Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Ver-
letzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
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§ B17 Vollmacht des Versicherungsvertreters

1 Erklärungen des Versicherungsnehmers

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegen-
zunehmen betreffend

 a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-
vertrages

 b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich 
dessen Beendigung

 c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss 
des Vertrages und während des Versicherungsver-
hältnisses.

2 Erklärungen des Versicherers

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren 
Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zah-
lungen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang 
mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versiche-
rungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschrän-
kung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur 
gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei 
der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober 
Fahrlässigkeit nicht kannte.

§ B18  Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
 Jahren.

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der 
Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch be-
gründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis 
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum 
zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten 
Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

§ B19 Zuständiges Gericht

1 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der 
Zivilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht örtlich zu-
ständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit 
der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines 
solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

 Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Ver-
sicherung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine 
Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlas-
sung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend 
machen.

2 Klagen gegen Versicherungsnehmer

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist 
ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Be-
zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat.

§ B20 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ B14 Kündigung nach dem Versicherungsfall

1 Kündigungsrecht

 Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der 
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Sie 
muss der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat 
nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zuge-
gangen sein.

2 Kündigung durch Versicherungsnehmer 

 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung so-
fort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Ver-
sicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündi-
gung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum 
Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

3 Kündigung durch Versicherer 

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

4 Form der Kündigung

 Die Kündigung nach Nr. 2 und Nr. 3 ist in Schriftform zu 
erklären.

§ B15 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der 
Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die 
für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung 
sind, täuscht oder zu täuschen versucht. 

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräf-
tiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges 
oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen 
des Satzes 1 als bewiesen.

§ B16 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriften-
änderungen

1 Form

 Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in 
diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für 
den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die 
das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar ge-
genüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

 Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung 
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder 
in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Verwaltung 
gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den 
Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung

 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegen-
über abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen 
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. 
Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht an-
gezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage 
nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung

 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der 
Anschrift  seines Gewerbebetriebes abgeschlossen, finden 
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die 
Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.



55

Klauseln zu den AMB 2008

Die für Ihren Vertrag relevanten Klauseln entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht:

Klausel-Nummer Klausel Voraussetzung
TV-TK 2112 Röhren generell
TV-TK 2206 Bestimmungswidriges Ausbre-

chen von Schmelzmassen
sofern speziell vereinbart

TV-TK 2219 Versicherung von Sachen auf 
Schwimmkörpern

sofern speziell vereinbart

TV-TK 2236 Innere Unruhen sofern Innere Unruhen vereinbart
TV-TK 2260 Innere Unruhen (72 Stunden) sofern speziell vereinbart
TV-TK 2261 Biologische und chemische Kon-

tamination
sofern speziell vereinbart

TV-TK 2266 Betriebseinfl üsse generell
TV-TK 2350 Vermietung, Verpachtung, Ver-

leih und Verwahrung
sofern vereinbart

TV-TK 2507 Angleichung der Beiträge und 
Versicherungssummen

generell wenn nicht ausdrücklich ausgeschlossen

TV-TK 2650 Eichkosten und Kalibrierungs-
kosten

generell bei Versicherung von Waagen aller Art

TV-TK 2651 Maschinen ausländischen Fabri-
kates

generell bei ausländischen Maschinen

TV-TK 2652 Zusätzliche Eichkosten und 
 Kalibrierungskosten

sofern speziell vereinbart

TV-TK 2655 Bau- und Erdarbeiten sofern beantragt
TV-TK 2801 Revision von Dampfturbinen-

anlagen
generell bei Dampfturbinen

TV-TK 2802 Revision von Wasserturbinen-
anlagen

generell bei Wasserturbinen

TV-TK 2803 Revision von Gasturbinenanla-
gen, Entschädigung für Bauteile 
mit begrenzter Lebensdauer

generell bei Gasturbinen

TV-TK 2804 Revision von Elektromotoren mit 
Leistungen mit mehr als 750 kW 
bzw. Drehmomenten von mehr 
als 10 kNm

generell bei E-Motoren mit entsprechender Leistung

TV-TK 2805 Revision von Pressen der Span-
platten- und Holzindustrie, 
Schmiede- und Strangpressen 
sowie Stein- und Ziegelpressen

generell bei Pressen 

TV-TK 2808 Stillstandsrabatte sofern speziell vereinbart
TV-TK 2850 Mitversicherungs- und Prozess-

führungsklausel für die Tech-
nischen Versicherungszweige

generell im Führungsgeschäft

TV-TK 2909 Sachverständigenverfahren bei 
Zusammentreffen von Maschi-
nen- und Feuerversicherung

generell

TV-TK 2911 Datenversicherung sofern Datenversicherung vereinbart
TV-TK 2953 Vorsorgeversicherung/Investi-

tionen
sofern Vorsorgeversicherung vereinbart

TV-TK 2956 Betriebsunterbrechung (Groß-BU) sofern Betriebsunterbrechungsversicherung vereinbart
TV-TK 2960 Pauschale Maschinen-Gruppen-

Versicherung für stationäre 
 Anlagen

sofern speziell vereinbart

TV-TK 2962 Subsidiärhaftung generell bei Tankstellen und Autowaschanlagen oder wenn speziell vereinbart
TV-TK 2990 Dauernachlass sofern 5-Jahresvertrag
TV-TK 2991 Schadenverlaufsabhängiger 

 Beitragsnachlass
sofern vereinbart und schadenfrei

TV-TK 2994 Beitragsregulierung sofern speziell vereinbart
TV-TK 2996 Stundung zur Beitragsregulie-

rung
sofern speziell vereinbart

TV-TK 2997 Neumaschinennachlass sofern Neumaschine 

FK 9-KS-AMB  0110
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Klauseln zu den AMB 2008

TV-TK 2112 Röhren

Der Abzug von den Wiederherstellungskosten gemäß Abschnitt 
§ A7 Nr. 2, b) bb) AMB 2008 bei Schäden an Röhren beträgt:

Bezeichnung der Röhren Verringerung der
Entschädigung

nach Benutzungs-
dauer von:

monat-
lich um:

a) Röntgen-/Ventilröhren
 Laserröhren

6 Monaten 5,5 %

b)  Kathodenstrahlröhren (CRT) in Aufzeich-
nungseinheiten von Foto-/Lichtsatzanlagen

 Bildaufnahmeröhren

12 Monaten 3,0 %

c) Bildwiedergaberöhren
 Hochfrequenzleistungsröhren

18 Monaten 2,5 %

d) Speicherröhren
 Fotomultiplierröhren

24 Monaten 2,0 %

e) Linearbeschleunigerröhren 24 Monaten 2,0 %

Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an gerechnet, zu 
dem der erste Besitzer die Nutzungsmöglichkeit hatte.

Sonstige Materialkosten, Fahrt- und Montagekosten werden nach 
Abschnitt § A7 AMB 2008 ersetzt.

TV-TK 2206 Bestimmungswidriges Ausbrechen von 
Schmelzmassen

Der Versicherer leistet abweichend von § A2 AMB 2008 keine 
Entschädigung für Schäden, die durch bestimmungswidriges Aus-
brechen

a) glühendflüssiger Schmelzmassen oder

b) von Metallschmelzen, die durch Energiezufuhr ohne Glüher-
scheinung verflüssigt sind, 

aus ihren Behältnissen oder Leitungen entstehen.

TV-TK 2219 Versicherung von Sachen auf Schwimm-
körpern

1 Versichert sind abweichend von § A1 Nr. 1 AMB 2008 Ma-
schinen, maschinelle Einrichtungen und sonstige technische 
Anlagen, die auf Schwimmkörpern betrieben werden.

2 Zwischenwellen, Wellen- und getrennt stehende Drucklager, 
Kupplungen und Getriebe sind nur versichert, soweit dies im 
Versicherungsvertrag gesondert vereinbart ist.

3 In Ergänzung zu § A1 Nr. 4 AMB 2008 sind nicht versichert:

 a) Schwimmkörper;

 b) schiffsbauliche Fundamente sowie Stevenrohr einschließ-
lich Stopfbüchsen, Schiffsschrauben und Schwanzwellen.

4 Abweichend von § A2 AMB 2008 leistet der Versicherer ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung für 
Schäden durch

 a) Schiffskasko-Unfälle;

 b) Absinken des Schwimmkörpers.

 Nur wenn dies besonders vereinbart ist, wird Entschädigung 
geleistet für Schäden durch Bedienungsfehler, Ungeschick-
lichkeit, Fahrlässigkeit oder Böswilligkeit.

5 Versicherungsorte sind abweichend von § A4 AMB 2008 die 
im Versicherungsvertrag bezeichneten Schwimmkörper, so-
lange diese sich in den im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Fahrt- oder Einsatzgebieten oder Liegeplätzen befinden.

6 Ergänzend zu § A7 Nr. 2 b) AMB 2008 wird von den Wieder-
herstellungskosten ein Abzug in Höhe der Wertverbesserung 
vorgenommen an

 a) Greifern, Ladeschaufeln, Löffelkübeln und Eimern;

 b) Getrieben, Lagern und Drehkränzen aller Art.

7 Zu den weiteren Kosten gemäß § A7 Nr. 4 AMB 2008  gehören 
auch

 a) Kosten, die durch Arbeiten an dem Schiffskörper oder an 
Aufbauten sowie für das Eindocken und Aufslippen des 
Schwimmkörpers entstehen;

 b) Bergungs- und Abschleppkosten des Schwimmkörpers

 im Rahmen der hierfür vereinbarten Versicherungssummen.

8 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles bei Schiffen

 a) die nicht von einer international anerkannten Revisions-
gesellschaft regelmäßig untersucht werden:

  aa) jeweils nach 6.000 Betriebsstunden, gerechnet von 
der Betriebsfertigkeit an, spätestens jedoch jeweils 
vier Jahre nach der letzten Revision, die versicherten 
Sachen auf seine Kosten gründlich zu überholen.

  bb) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer die 
Revision rechtzeitig anzuzeigen. Der Versicherer kann 
zu der Revision auf seine Kosten einen Beauftragten 
entsenden. Der Versicherungsnehmer hat den Wei-
sungen des Beauftragten Folge zu leisten, insbeson-
dere die Sachen zu öffnen, Kolben zu  ziehen und 
Lager aufzunehmen.

 b) die von einer international anerkannten Revisionsgesell-
schaft regelmäßig untersucht werden:

  aa) die Vorschrift der Klassifikationsgesellschaft (Ger-
manischer Lloyd, Büro Veritas, Lloyd‘s Register und 
andere) termingemäß zu erfüllen, insbesondere 
die Klasse von Schiff und maschineller Einrichtung 
rechtzeitig bestätigen oder erneuern zu lassen.

  bb) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer die 
bevorstehende Klasseerneuerung rechtzeitig anzu-
zeigen. Der Versicherer kann zu der Klasseerneuerung 
auf seine Kosten einen Beauftragten  entsenden.

 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus §§ B8, B9 ABE 2008.

TV-TK 2236 Innere Unruhen 

1 Versicherte Gefahren und Schäden

 a) Der Versicherer leistet  abweichend von § A2 Nr. 5 b) AMB 
2008 Entschädigung für Schäden durch innere Unruhen.

 b) Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht 
unerhebliche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche 
Ruhe und Ordnung störenden Weise in Bewegung gera-
ten und Gewalt gegen Personen oder Sachen  verüben.

 c) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen Schäden durch Verfügung von hoher Hand. 

 d) Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, 
als Schadenersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Ent-
schädigungsrechtes beansprucht werden kann.

 e) Die Grenze der Entschädigung ist je Schadenereignis 
abweichend von § A7 Nr. 5 AMB 2008 der im Versiche-
rungsvertrag genannte Betrag.

  Ferner ist die Jahreshöchstentschädigung auf 50.000 Euro 
begrenzt. Alle Schäden, die im laufenden Versicherungs-
jahr beginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstent-
schädigung.

 f) Die Versicherung dieser Gefahr kann jederzeit gekündigt 
werden. Die Kündigung wird eine Woche nach Zugang 
wirksam. 

  Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht 
Gebrauch, so kann der Versicherungsnehmer den ge-
samten Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Kündigung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt 
 kündigen.
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2 Wiederherbeigeschaffte Sachen

 a) Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermit-
telt, so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kennt-
niserlangung dem Versicherer unverzüglich in Textform 
anzuzeigen.

 b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Ent-
schädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält 
er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache 
innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfü-
gung stellt. Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte 
Zahlung zurückzugeben.

 c) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese 
Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versiche-
rungswertes gezahlt worden ist, so hat der Versicherungs-
nehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache 
dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versiche-
rungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei 
Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung 
des Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf die-
ser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer über.

 d) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese 
Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die be-
dingungsgemäß weniger als den Versicherungswert be-
tragen hat, so kann der Versicherungsnehmer die Sache 
behalten und muss sodann die Entschädigung zurück-
zahlen. Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen 
nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versi-
cherers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die 
Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich 
meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzüg-
lich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, 
welcher der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen 
Entschädigung entspricht.

 e) Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, 
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich 
den Besitz wieder zu verschaffen.

 f) Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurücker-
langte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem 
Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen 
Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sa-
chen zustehen.

 g) Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann 
der Versicherungsnehmer Entschädigung nach den Grund-
sätzen dieses Vertrages auch dann verlangen oder behalten, 
wenn die Sachen nach b), c) und d) bei ihm verbleiben.

 h) Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache, so gelten a) bis g) entsprechend.

3 Obliegenheiten

 Auf die Obliegenheit, Schäden durch strafbare Handlungen ge-
gen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen  (siehe 
§ B8 Nr. 2 a) ee) AMB 2008) sowie auf die Rechtsfolgen nach 
§ B8 AMB 2008 wird besonders hingewiesen.

TV-TK 2260 Innere Unruhen (72 Stunden)

1 Versicherte Gefahren und Schäden

 a) Der Versicherer leistet abweichend von § A2 Nr. 5 b) AMB 
2008 Entschädigung für Schäden durch innere Unruhen.

 b) Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht 
unerhebliche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche 
Ruhe und Ordnung störenden Weise in Bewegung gera-
ten und Gewalt gegen Personen oder Sachen  verüben.

 c) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen Schäden durch Verfügung von hoher Hand.

 d) Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, 
als Schadenersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Ent-
schädigungsrechtes beansprucht werden kann.

 e) Die Grenze der Entschädigung ist je Schadenereignis 
abweichend von § A7 Nr. 5 AMB 2008 der im Versiche-
rungsvertrag genannte Betrag.

  Unter einem Schadenereignis im Sinne dieser Klausel 
sind alle Schäden zu verstehen, die aus ein und dersel-
ben Ursache in zeitlichem Zusammenhang innerhalb von 
72 Stunden anfallen. Schadenereignisse, die innerhalb 
von 72 Stunden zeitlich unabhängig voneinander auftre-
ten, fallen nicht unter diese Bestimmung, sondern gelten 
jeweils als ein gesondertes Schadenereignis.

  Ferner ist die Jahreshöchstentschädigung auf 50.000 Eu-
ro begrenzt. Alle Schäden, die im laufenden Versiche-
rungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die Jahres-
höchstentschädigung.

 f) Die Versicherung dieser Gefahr kann jederzeit gekündigt 
werden. Die Kündigung wird eine Woche nach Zugang 
wirksam.

  Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündi-
gung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kün digen.

2 Wiederherbeigeschaffte Sachen

 a) Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermit-
telt, so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kennt-
niserlangung dem Versicherer unverzüglich in Textform 
anzuzeigen.

 b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Ent-
schädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält 
er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache 
innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfü-
gung stellt. Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte 
Zahlung zurückzugeben.

 c) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese 
Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versiche-
rungswertes gezahlt worden ist, so hat der Versicherungs-
nehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache 
dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versiche-
rungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei 
Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung 
des Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf die-
ser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer über.

 d) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese 
Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die be-
dingungsgemäß weniger als den Versicherungswert be-
tragen hat, so kann der Versicherungsnehmer die Sache 
behalten und muss sodann die Entschädigung zurück-
zahlen. Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen 
nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versi-
cherers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die 
Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich 
meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzüg-
lich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, 
welcher der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen 
Entschädigung entspricht.

 e) Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, 
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich 
den Besitz wieder zu verschaffen.

 f) Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurücker-
langte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem 
Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen 
Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sa-
chen zustehen.

 g) Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann 
der Versicherungsnehmer Entschädigung nach den Grund-
sätzen dieses Vertrages auch dann verlangen oder behalten, 
wenn die Sachen nach b), c) und d) bei ihm verbleiben.

 h) Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache, so gelten a) bis g) entsprechend.

3 Obliegenheiten

 Auf die Obliegenheit, Schäden durch strafbare Handlungen 
gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen 
 (siehe § B8 Nr. 2 a) ee)) sowie auf die Rechtsfolgen nach § B8 
AMB 2008 wird besonders hingewiesen. 



59

TV-TK 2261 Biologische und chemische Kontamina-
tion

Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen sind Kontaminationen 
durch biologische oder chemische Substanzen nicht mitversichert.

TV-TK 2266 Betriebseinflüsse

Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
keine Entschädigung für Schäden durch korrosive Angriffe, Ab-
zehrungen oder Ablagerungen jeder Art an den von Flüssigkeiten, 
Dämpfen oder Gasen berührten Teilen.

TV-TK 2350 Vermietung, Verpachtung, Verleih und
Verwahrung

1 Mitversichert ist das Interesse Dritter als Mieter, Pächter, Ent-
leiher oder Verwahrer der versicherten Sache.

2 Der Versicherungsnehmer hat dafür Sorge zu tragen (z. B. 
durch einen besonderen Hinweis im Vertrag), dass keine Wei-
tervermietung, -verpachtung, -verleih bzw. Weitergabe durch 
den Dritten erfolgen darf.

3 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach 
Nr. 2 ergeben sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.

TV-TK 2507 Angleichung der Beiträge und
Versicherungssummen 

1 Beiträge und Versicherungssummen werden im Versicherungs-
vertrag nach dem Stand der Löhne und Preise in der Investiti-
onsgüter-Industrie vom Januar/März 1971 angegeben.

 Eine Änderung dieser Löhne und Preise hat eine entspre-
chende Angleichung der Beiträge und Versicherungssummen 
zur Folge, wenn sich eine Veränderung der Beiträge um mehr 
als 2 Prozent ergibt. Unterbleibt hiernach eine Angleichung 
der Beiträge und Versicherungssummen, ist für die nächste 
Veränderung der Prozentsatz maßgebend, um den sich die 
Löhne und Preise gegenüber dem Zeitpunkt geändert haben, 
der für die letzte Angleichung maßgebend war.

2 Für die Angleichung der Beiträge wird zu 30 Prozent die Preis-
entwicklung und zu 70 Prozent die Lohnentwicklung berück-
sichtigt. Die Angleichung der Versicherungssummen erfolgt 
unter Berücksichtigung der Preisentwicklung. Eine Anglei-
chung der Beiträge erfolgt nur, wenn die Versicherungssum-
men gleichzeitig angepasst werden.

 Wäre die Versicherungssumme höher, wenn sie entsprechend 
dem Anstieg des Versicherungswertes angeglichen würde, 
dann ist die Grenze der Entschädigung dieser höhere Betrag.

 Maßgebend für die Angleichung sind die vom Statistischen 
Bundesamt veröffentlichten Indizes, und zwar

 a) für die Preisentwicklung der Index der Erzeugerpreise ge-
werblicher Produkte (Inlandabsatz), Gruppe Investitions-
güter;

 b) für die Lohnentwicklung der Index der Bruttostunden-
verdienste der Arbeiter in der Investitionsgüter-Industrie 
(alle Arbeiter).

3 Die Angleichung wird mit den letzten vor Ende eines Kalen-
derjahres veröffentlichten Indizes ermittelt und für den im fol-
genden Kalenderjahr fälligen Jahresbeitrag wirksam.

4 Unterversicherung besteht nur, soweit zum Zeitpunkt der Ver-
einbarung der Versicherungssumme nach dem Stand März 
1971 Unterversicherung vorgelegen hätte.

5 Der Versicherungsnehmer kann diese Klausel kündigen, wenn 
sich durch diese Klausel die Beiträge für das folgende Versi-
cherungsjahr um mehr als 10 Prozent erhöht oder die Bei-
tragssteigerung in drei aufeinander folgenden Versicherungs-
jahren mehr als 20 Prozent beträgt.

 Die Kündigung ist spätestens einen Monat nach der Mittei-
lung über die Beitragserhöhung zu erklären. Sie wird zu Be-
ginn des Versicherungsjahres wirksam, für das die Beiträge 
erhöht werden sollte. 

6 Die Kündigung nach Nr. 5 hat in Schriftform zu erfolgen.

 Erläuterung zur Berechnung der Beiträge und der 
Versicherungssumme

 Beiträge

 Die Beiträge B des jeweiligen Versicherungsjahres berechnet 
sich zu

 B = B0 x Beitragsfaktor

 Beitragsfaktor = 0,3 x E/E0 + 0,7 x L/L0
 Versicherungssumme

 Die Versicherungssumme S des jeweiligen  Versicherungsjahres 
berechnet sich zu

 S = S0 x Summenfaktor

 Summenfaktor = E/E0
 Es bedeuten:

 B0 =  Im Versicherungsvertrag genannter Beitrag, Stand Januar/
März 1971

 S0 =  Im Versicherungsvertrag genannte  Versicherungssumme, 
Stand März 1971

 E =  Letzter im Ermittlungsjahr veröffentlichter Index der Er-
zeugerpreise gewerblicher Produkte, Gruppe Investitions-
güter

 E0 =  Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Grup-
pe Investitionsgüter, Stand März 1971

 L =  Letzter im Ermittlungsjahr veröffentlichter Index der 
durchschnittlichen Bruttostundenverdienste der Arbeiter, 
Gruppe Investitionsgüter-Industrie (alle Arbeiter)

 L0 =  durchschnittlichen Bruttostundenverdienste der Arbeiter, 
Gruppe Investitionsgüter-Industrie (alle Arbeiter), Stand 
Januar 1971

TV-TK 2650 Eichkosten und Kalibrierungskosten

Der Versicherer leistet im Teilschadenfall auch Entschädigung für 
notwendige Eich- und Kalibrierungskosten, sofern diese bei der 
Bildung der Versicherungssumme berücksichtigt wurden.

Die Entschädigungsleistung für Eich- und Kalibrierungskosten 
wird um die gehabte Nutzung (= im Verhältnis der tatsächlichen 
Nutzung seit letzter Eichung/Kalibrierung zum vorgeschriebenen 
Eichintervall) gekürzt.

TV-TK 2651 Maschinen ausländischen Fabrikates

Muss das Objekt zur Behebung eines Schadens ins europäische 
oder außereuropäische Ausland gesandt werden, so vergütet der 
Versicherer die Transportkosten (jedoch nicht Kosten für Eil- und 
Luftfracht) nur zwischen dem Ort, an dem sich das versicherte 
Objekt befindet, und der Grenze der Bundesrepublik Deutschland. 
Für Transportkosten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
kommt der Versicherer nicht auf.

Sind Facharbeiter oder Ersatzteile aus dem Ausland für die Repa-
ratur des Objektes notwendig, so sind nur die Transport-, Fahrt-
kosten und Tagegelder (jedoch nicht Kosten für Eil- und Luft-
fracht, Überstunden- und Feiertagsschichten) versichert, die in 
der Bundesrepublik Deutschland angefallen sind. Absatz 1 gilt 
sinngemäß.

TV-TK 2652 Zusätzliche Eichkosten und Kalibrie-
rungskosten

1 In Erweiterung zu § A6 Nr. 3 AMB 2008 ersetzt der Versiche-
rer bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme (auf 
Erstes Risiko) zusätzlich Eich- und Kalibrierungskosten, die der 
Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versi-
cherten Total- oder Teilschaden aufwenden muss.

2 Zusätzliche Eich- und Kalibrierungskosten sind Aufwendun-
gen, die dadurch entstehen, dass zum Zwecke der Wieder-
herstellung der versicherten Sache andere Sachen erneut ge-
eicht/kalibriert werden müssen. Die Entschädigungsleistung 
für Eich- und Kalibrierungskosten wird um die gehabte Nut-
zung (= im Verhältnis der tatsächlichen Nutzung seit letzter 
Eichung/Kalibrierung zum vorgeschriebenen Eichintervall/
empfohlenen Kalibrierungsintervall) gekürzt.
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3 Der nach Nr. 1 und 2 ermittelte Betrag wird je Versicherungs-
fall um den je Position vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

TV-TK 2655 Bau- und Erdarbeiten

In Erweiterung zu § A6 Nr. 3 AMB 2008 ersetzt der Versicherer bis 
zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme (auf Erstes Risiko) 
Bau- und Erdarbeiten, die der Versicherungsnehmer infolge eines 
Versicherungsfalles aufwenden muss. Bau- und Erdarbeiten sind 
Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass Fundamente neu er-
richtet und Erdkabel neu verlegt werden müssen.

TV-TK 2801 Revision von Dampfturbinenanlagen

1 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versicherungs-
nehmer regelmäßig Revisionen durchzuführen. Die Revisio-
nen des gesamten Turbosatzes oder seiner einzelnen Teile 
sollen aufgrund der Betriebserfahrungen des Betreibers, der 
vom Hersteller empfohlenen Revisionsintervalle und maxi-
mal zulässigen Betriebszeiten sowie übertragbarer Scha-
denerfahrungen des Versicherers eingeplant und auf Kosten 
des Versicherungsnehmers durchgeführt werden. Auf große 
Revisionen des gesamten Turbosatzes in festen zeitlichen Ab-
ständen kann im Sinne der oben genannten Empfehlungen 
verzichtet werden.

2 Die maßgeblichen Revisionsintervalle sind mit dem Versiche-
rer zu vereinbaren. Sofern der Versicherer und der Versiche-
rungsnehmer keine abweichenden Revisionsintervalle ver-
einbart haben, hat der Versicherungsnehmer Revisionen des 
Turbosatzes oder seiner Teile entsprechend ihrer Bauart, der 
Konstruktion und der Überwachungs- und Diagnoseeinrich-
tungen in folgenden Zeiträumen durchzuführen:

 a) 4 Jahre bzw. 30.000 äquivalente Betriebsstunden, je nach-
dem was zuerst eintritt, bei Anlagen, die aufgrund ihrer 
Instrumentierung keine ausreichende Überwachung des 
Betriebszustandes ermöglichen;

 b) 5 Jahre bzw. 40.000 äquivalente Betriebsstunden, je nach-
dem was zuerst eintritt, bei Anlagen, die aufgrund ihrer 
Instrumentierung nur eine beschränkte Überwachung 
des Betriebszustandes ermöglichen;

 c) 6 Jahre bzw. 50.000 äquivalente Betriebsstunden, je nach-
dem was zuerst eintritt, bei Anlagen, die nach dem Stand 
der technischen Entwicklung mit den für die Betriebsü-
berwachung wesentlichen Überwachungseinrichtungen 
ausgerüstet sind und entsprechend betrieben werden.

  Die Zeiträume gelten ab der ersten Inbetriebnahme bzw. 
der Garantierevision des ganzen Turbosatzes oder jeweils 
ab der letzten Revision des betreffenden Teiles. Jeder 
Start von Dampfturbinenanlagen wird als Mittelwert von 
äquivalenten Betriebsstunden je Kaltstart/Warmstart, je-
doch mit mindestens 20 äquivalenten Betriebsstunden je 
Start, angerechnet, es sei denn, dass höhere Werte be-
kannt sind. Niedrigere Werte hat der Versicherungsneh-
mer nachzuweisen.

3 Treten vor Überschreitung der vereinbarten oder gemäß Nr. 2 
a) bis c) geltenden Zeiträume bzw. Betriebsstunden ersatz-
pflichtige Schäden ein und führt der Versicherungsnehmer in 
zeitlichem Zusammenhang mit der Wiederherstellung die Re-
vision durch, leistet der Versicherer anteilig Entschädigung für 
Auf- und Zudeckkosten, und zwar im Verhältnis der nicht ge-
fahrenen äquivalenten Betriebsstunden zu den gesamten äqui-
valenten Betriebsstunden, höchstens jedoch im Verhältnis des 
noch unverbrauchten Zeitraumes des Revisionsintervalles zum 
Gesamtzeitraum. Sonstige üblicherweise bei einer Revision 
anfallenden Arbeiten sind Revisionsaufwand und gemäß § A7 
Nr. 2 c) aa) AMB 2008 vom Versicherungsnehmer zu tragen.

 Treten nach Überschreiten der maßgeblichen Zeiträume bzw. 
Betriebsstunden ersatzpflichtige Schäden ein, leistet der Ver-
sicherer nur Entschädigung für den Schadenmehraufwand, 
d. h., die Auf- und Zudeckkosten sowie sonstige üblicherweise 
bei einer Revision anfallenden Arbeiten sind Revisionsaufwand 
und gem. § A7 Nr. 2 c) aa) AMB 2008 vom Versicherungsneh-
mer zu tragen.

4 Vor jeder Inspektion ist der Versicherer so rechtzeitig zu be-
nachrichtigen, dass er auf seine Kosten an der Revision teil-
nehmen kann.

5 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer unverzüglich 
wesentliche Veränderungen im Betriebsverhalten oder in der 
Einsatzweise des Turbosatzes mitzuteilen.

6 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus §§ B8, B9 AMB 2008. 

TV-TK 2802 Revision von Wasserturbinenanlagen

1 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versicherungs-
nehmer regelmäßig Revisionen durchzuführen. Die Revisio nen 
des gesamten Turbosatzes (Turbine und Generator) oder sei-
ner einzelnen Teile (Teilrevision) sollen aufgrund der Betriebs-
erfahrungen des Betreibers, der vom Hersteller oder von 
Fachverbänden empfohlenen Revisionsperioden sowie über-
tragbarer Schadenerfahrungen des Versicherers einge plant und 
auf Kosten des Versicherungsnehmers durchgeführt werden.

2 Die maßgeblichen Revisionsintervalle sind mit dem Versiche-
rer zu vereinbaren. Sofern der Versicherer und der Versiche-
rungsnehmer keine abweichenden Revisionsintervalle ver-
einbart haben, hat der Versicherungsnehmer Revisionen des 
Turbosatzes oder seiner Teile entsprechend ihrer Bauart, der 
Konstruktion und der Überwachungs- und Diagnoseeinrich-
tungen in folgenden Zeiträumen durchzuführen:

 a) 4 Jahre bei Anlagen, die aufgrund ihrer Instrumentierung 
keine ausreichende Überwachung des Betriebszustandes 
ermöglichen;

 b) 5 Jahre bei Anlagen, die aufgrund ihrer Instrumentierung 
nur eine beschränkte Überwachung des Betriebszustan-
des ermöglichen;

 c) 6 Jahre bei Anlagen, die nach dem Stand der technischen 
Entwicklung mit den für die Betriebsüberwachung we-
sentlichen Überwachungseinrichtungen ausgerüstet sind 
und entsprechend betrieben werden.

 Die Zeiträume gelten ab der ersten Inbetriebnahme bzw. der 
Garantierevision des ganzen Turbosatzes oder jeweils ab der 
letzten Revision des betreffenden Teiles.

3 Werden die Turbosätze ohne Revision über die in Nr. 2 ange-
gebenen Zeiträume hinaus weiterbetrieben und treten dann 
ersatzpflichtige Schäden ein, so wird nur der Schadenmehr-
aufwand ersetzt, d. h. die Kosten für De- und Remontagen 
sowie für sonstige üblicherweise bei einer Revision anfallende 
Arbeiten sind Revisionsaufwand und gemäß § A7 Nr. 2 c) aa) 
AMB 2008 vom Versicherungsnehmer zu tragen.

4 Vor jeder Inspektion ist der Versicherer so rechtzeitig zu be-
nachrichtigen, dass er auf seine Kosten an der Revision teil-
nehmen kann.

5 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer unverzüglich 
wesentliche Veränderungen im Betriebsverhalten des Turbo-
satzes mitzuteilen.

6 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.

TV-TK 2803 Revision von Gasturbinenanlagen, Ent-
schädigung für Bauteile mit begrenzter 
Lebensdauer

1 Revision von Gasturbinenanlagen

 a) Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versiche-
rungs nehmer Inspektionen und Revisionen, die dem letz-
ten Stand der Empfehlungen des Herstellers entsprechen 
oder auf besonderen Vereinbarungen zwischen dem Ver-
sicherungsnehmer und dem Versicherer beruhen, durch-
zuführen.

 b) Lassen Betriebs- und Schadenerfahrungen die festgeleg-
ten Inspektions- und Revisionsintervalle unzweckmäßig 
erscheinen, sind zwischen dem Versicherungsnehmer 
und dem Versicherer neue Inspektions- und Revisionsvor-
schriften zu vereinbaren.

 c) Vor jeder Inspektion oder Revision ist der Versicherer so 
rechtzeitig zu benachrichtigen, dass er auf seine Kosten 
an der Inspektion oder Revision teilnehmen kann. Die 
anlässlich einer Inspektion erstellten Protokolle sind dem 
Versicherer unverzüglich einzureichen.
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 d) Treten nach Überschreiten der Revisionszeiträume er-
satzpflichtige Schäden ein, leistet der Versicherer nur 
Entschädigung für den Schadenmehraufwand, d. h., die 
Kosten für De- und Remontagen sowie für sonstige übli-
cherweise bei einer Inspektion oder Revision anfallenden 
Arbeiten sind Revisionsaufwand und gemäß § A7 Nr. 2 c) 
aa) AMB 2008 vom Versicherungsnehmer zu tragen.

 e) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer unver-
züglich wesentliche Veränderungen im Betriebsverhalten 
und in der Einsatzweise der Gasturbine mitzuteilen.

 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus §§ B8, B9 AMB 2008. 

2 Entschädigung für Bauteile mit begrenzter Lebensdauer

 a) Bei Schäden an Bauteilen mit begrenzter Lebensdauer 
wird abweichend von § A7 Nr. 2 AMB 2008 von den Wie-
derherstellungskosten ein Abzug vorgenommen, wenn 
die Lebensdauer des zur Wiederherstellung verwendeten 
Bauteiles länger ist, als die Restlebensdauer des beschä-
digten Bauteiles.

  Bauteile mit begrenzter Lebensdauer sind alle vom Her-
steller oder von Behörden diesbezüglich genannten bzw. 
vom Heißgas beaufschlagten Bauteile ab Eintritt Brenn-
kammer bis Austritt Gasturbine. Schutzschichten sind 
Verschleißschichten der Bauteile.

 b) Für die Höhe des Abzuges gilt:

  aa) De- und Remontagekosten

   Hierunter fallen alle De- und Remontagekosten der 
Gasturbine, wie sie bei einer Inspektion/Revision an-
fallen würden.

   Der Abzug für die De- und Remontagekosten im 
Schadenfall erfolgt im Verhältnis der zum Zeitpunkt 
des Versicherungsfalles bereits verstrichenen Be-
triebszeit zu der gesamten Betriebszeit des Inspek-
tions-/Revisions intervalles. Der Abzug erfolgt bis zu 
100 Prozent zum Ende eines Inspektionsintervalles.

   Eine Amortisation entfällt, wenn anlässlich der Re-
paratur keine Revision oder standzeitverlängernde 
Maßnahme durchgeführt wurde.

  bb) Wiederherstellungskosten der Bauteile

   Der Abzug entspricht dem Verhältnis der zum Zeit-
punkt des Versicherungsfalles bereits verstrichenen 
Lebensdauerstunden des betroffenen Bauteiles zu 
der nach Angabe des Herstellers zu erwartenden 
Gesamtlebensdauer des Bauteiles. Der Abzug erfolgt 
bis zu 100 Prozent, gleichgültig, ob die Schaden-
ursache in dem betroffenen Bauteil oder außerhalb 
desselben gelegen hat.

   Für Schutzschichten gelten eigene  Lebensdauern. 
Die Höhe des Abzuges wird nach dem letzten 
Stand der Angaben des Herstellers vor Eintritt des 
Schadens über die Lebensdauer der Bauteile und 
Beschichtungen berechnet. Bestätigen die Betriebs- 
und Schadenerfahrungen diese Angaben nicht, 
dann sind zwischen dem Versicherungsnehmer und 
Versicherer neue Vereinbarungen über die Lebens-
dauer zu treffen.

TV-TK 2804 Revision von Elektromotoren mit
Leistungen mit mehr als 750 kW bzw.
Drehmomenten von mehr als 10 kNm

1 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versicherungs-
nehmer regelmäßig Revisionen durchzuführen. Diese Revisio-
nen sollen aufgrund der Betriebserfahrungen des Betreibers, 
der vom Hersteller oder von Fachverbänden empfohlenen 
Revisionsperioden sowie übertragbarer Schadenerfahrungen 
des Versicherers eingeplant und auf Kosten des Versicherungs-
nehmers durchgeführt werden.

2 Die maßgeblichen Revisionsintervalle sind mit dem Versiche-
rer zu vereinbaren. Sofern der Versicherer und der Versiche-
rungsnehmer keine abweichenden Revisionsintervalle verein-
bart haben, hat der Versicherungsnehmer eine Revision nach 

30.000 Bh, spätestens jedoch nach sechs Jahren durchzu-
führen.

 Der Zeitraum gilt ab der ersten Inbetriebnahme bzw. der 
 Garantierevision oder jeweils ab der letzten Revision.

3 Vor jeder Inspektion ist der Versicherer so rechtzeitig zu be-
nachrichtigen, dass er auf seine Kosten an der Revision teil-
nehmen kann.

4 Werden die Motoren ohne Revision über den in Nr. 2 ange-
gebenen Zeitraum hinaus weiterbetrieben und treten dann 
ersatzpflichtige Schäden ein, so wird nur der Schadenmehr-
aufwand ersetzt, d. h. die Kosten für De- und Remontagen 
sowie für sonstige üblicherweise bei einer Revision anfallende 
Arbeiten sind Revisionsaufwand und gemäß § A7 Nr. 2 c) aa) 
AMB 2008 vom Versicherungsnehmer zu tragen.

5 Der Versicherungsnehmer hat den Versicherer unverzüglich 
über wesentliche Veränderungen im Betriebsverhalten oder 
in der Einsatzweise der Motoren zu informieren, damit Versi-
cherungsnehmer und Versicherer über die zu treffenden Maß-
nahmen entscheiden können.

6 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.

TV-TK 2805 Revision von Pressen der Spanplat-
ten- und Holzindustrie, Schmiede- und 
Strang pressen sowie Stein- und Ziegel-
pressen

1 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versicherungs-
nehmer die Presse regelmäßig auf seine Kosten durch einen 
Sachverständigen, den der Versicherungsnehmer im Einver-
nehmen mit dem Versicherer benennt, zerstörungsfrei unter-
suchen zu lassen.

 Der Sachverständige berichtet nach der Untersuchung dem 
Versicherungsnehmer und dem Versicherer über den Zustand 
und die Betriebssicherheit der Presse. Der Sachverständige 
bestimmt auch den Zeitpunkt der nächsten Untersuchung, 
und zwar erstmals bei einer Untersuchung vor Beginn des Ver-
sicherungsschutzes.

2 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer die Untersu-
chung rechtzeitig anzuzeigen. Der Versicherer kann zu der Un-
tersuchung auf seine Kosten einen Beauftragten  entsenden.

3 Werden die Pressen ohne Revision über den vom Hersteller 
empfohlenen oder mit dem Sachverständigen vereinbarten 
Revisionszeitraum hinaus weiterbetrieben und treten dann 
ersatzpflichtige Schäden ein, so wird nur der Schadenmehr-
aufwand ersetzt, d. h. die Kosten für De- und Remontagen so-
wie für sonstige üblicherweise bei einer Revision anfallenden 
Arbeiten sind Revisionsaufwand und gemäß § A7 Nr. 2 c) aa) 
AMB 2008 vom Versicherungsnehmer zu tragen.

4 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus §§ B8, B9 AMB 2008. 

5 Bohrungen oder Schweißungen, die an der Presse nachträg-
lich vorgenommen werden, gelten als Gefahrerhöhungen ge-
mäß § B9.

TV-TK 2808 Stillstandsrabatte

1 Für Sachen, die im Versicherungsvertrag besonders bezeich-
net sind, werden bei einem zusammenhängenden Stillstand 
Beitragsrabatte gewährt. Mehrere zusammenhängende Still-
standszeiträume von mehr als jeweils dreißig Tagen innerhalb 
eines Jahres werden zusammengerechnet.

 Der Rabatt beträgt

 a) 15 Prozent bei einem Stillstand von mindestens drei 
vollen Monaten;

 b) 25 Prozent bei einem Stillstand von mehr als sechs Mo-
naten;

 c) 35 Prozent bei einem Stillstand von mehr als neun Mona-
ten und

 d) 50 Prozent bei ganzjährigem Stillstand.

2 Ein Rabatt wird nicht für die Zeit von Schadenbeseitigungs-, 
Überholungs- oder Reparaturarbeiten gewährt.
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3 Ein Stillstandsrabatt wird nicht gewährt, wenn die im lau-
fenden Versicherungsjahr auf den Versicherungsvertrag ange-
fallenen entschädigungspflichtigen Schäden den ungekürzten 
Jahresbeitrag erreicht haben.

4 Ist die voraussichtliche Dauer des Stillstandes vor Fälligkeit des 
Beitrages bekannt, so wird der Rabatt sofort abgezogen, ande-
renfalls nach Ablauf des Versicherungsjahres. Der aufgrund des 
Abzuges nicht erhobene Beitrag ist gestundet. Am Ende eines 
jeden Versicherungsjahres wird aufgrund der Betriebsaufzeich-
nungen des Versicherungsnehmers endgültig abgerechnet.

5 Ergibt die endgültige Abrechnung, dass die gestundeten Bei-
träge höher sind als der Stillstandsrabatt, so hat der Versiche-
rungsnehmer den Unterschiedsbetrag nachzuzahlen. Dieser 
Betrag gilt als Folgebeitrag und wird eine Woche nach Zu-
gang der endgültigen Abrechnung fällig.

TV-TK 2850 Mitversicherungs- und Prozessführungs-
klausel für die Technischen Versiche-
rungszweige

1 Bei Versicherungen, die von mehreren Versicherern gezeich-
net worden sind, haften diese stets nur für ihren Anteil und 
nicht als Gesamtschuldner.

2 Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, Anzeigen und Wil-
lenserklärungen des Versicherungsnehmers für alle  beteilig ten 
Versicherer entgegenzunehmen und in deren Namen im Rah-
men von § B8 Nr. 1 AMB 2008 die Versicherungsverträge zu 
kündigen.

3 Die vom führenden Versicherer abgegebenen Erklärungen 
oder mit dem Versicherungsnehmer getroffenen Vereinba-
rungen sind für die beteiligten Versicherer verbindlich. Der 
führende Versicherer ist jedoch ohne Zustimmung (Einwilli-
gung oder Genehmigung) der beteiligten Versicherer, von 
denen jeder einzeln zu entscheiden hat, nicht berechtigt

 a) zur Erhöhung von Versicherungssummen und/oder Ent-
schädigungsgrenzen über die im Versicherungsschein 
genannten prozentualen Werte bzw. Maximalbeträge 
hinaus. Dies gilt nicht für Summenanpassungen im Rah-
men der Bestimmungen für die vertraglich vorgesehenen 
Abrechnungsverfahren (Summe/Beitrag);

 b) zur Änderung der Kündigungsbestimmungen oder der 
Versicherungsdauer. Dies gilt nicht für Verlängerungen 
der Versicherungsdauer, die aufgrund einer im Versiche-
rungsvertrag getroffenen Regelung gewährt werden; fer-
ner bleibt die Berechtigung des führenden Versicherers 
zur Kündigung gemäß § B8 Nr. 1 AMB 2008 unberührt;

 c) zur Erweiterung des Deckungsumfanges, zur Verminde-
rung des Selbstbehaltes und/oder des Beitrages. 

4 Bei Schäden, die voraussichtlich den im Versicherungsvertrag 
vereinbarten Betrag übersteigen oder für die Mitversicherer 
von grundsätzlicher Bedeutung sind, ist auf Verlangen der be-
teiligten Versicherer eine Abstimmung herbeizuführen.

5 Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versi-
cherer die Gleichen sind, ist folgendes vereinbart:

 a) Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus die-
sem Vertrag seine Ansprüche nur gegen den führenden 
Versicherer und nur wegen dessen Anteil gerichtlich gel-
tend machen.

 b) Der führende Versicherer ist von den beteiligten Versi-
cherern ermächtigt, alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im 
Zusammenhang mit diesem Vertrag (einschließlich der 
Verfolgung von Regressansprüchen) auch bezüglich ih-
rer Anteile als Kläger oder Beklagte zu führen. Ein gegen 
oder vom führenden Versicherer erstrittenes, rechtskräf-
tig gewordenes Urteil wird deshalb von den beteiligten 
Versicherern als auch für sie verbindlich anerkannt. Das 
gilt ebenfalls für die mit dem Versicherungsnehmer nach 
Rechtshängigkeit geschlossenen Vergleiche.

 c) Falls der Anteil des führenden Versicherers die Berufungs-
summe oder Revisionsbeschwer nicht erreicht, ist der 
Versicherungsnehmer berechtigt und auf Verlangen des 
führenden Versicherers verpflichtet, die Klage auf einen 
zweiten, erforderlichenfalls auf weitere Versicherer auszu-

dehnen, bis diese Summe erreicht ist. Wird diesem Ver-
langen nicht entsprochen, so gilt Nr. 5 b (Satz 2) nicht.

TV-TK 2909 Sachverständigenverfahren bei Zusam-
mentreffen von Maschinen- und Feuer-
versicherung

1 Besteht auch eine Feuerversicherung und ist streitig, ob oder 
in welchem Umfang ein Schaden zu vorliegendem Vertrag 
oder als Feuerschaden anzusehen ist, so kann der Versiche-
rungsnehmer verlangen, dass die Höhe des Schadens zu 
vorliegendem Vertrag und des Feuerschadens in einem ge-
meinsamen Sachverständigenverfahren festgestellt wird. Ein 
solches Sachverständigenverfahren können der Versicherer 
des vorliegenden Vertrages, der Feuerversicherer und der Ver-
sicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf 
sonstige tatsächliche Voraussetzungen des Entschädigungsan-
spruchs sowie der Höhe der Entschädigung ausgedehnt werden.

3 Für das Sachverständigenverfahren gilt:

 a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen; der Versicherungsnehmer kann zwei Sachver-
ständige benennen. Die Parteien können sich auf zwei 
gemeinsame Sachverständige oder auf einen gemein-
samen Sachverständigen einigen. Jede Partei, die ihren 
Sachverständigen benannt hat, kann die anderen unter 
Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in Text-
form auffordern, einen Sachverständigen zu benennen. 
Geschieht dies nicht innerhalb von zwei Wochen nach 
Zugang der Aufforderung, so kann die auffordernde Partei 
den  Sachverständigen der säumigen Partei durch das für 
den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. 
In der Aufforderung ist auf diese Folge hinzuweisen.

 b) Die Versicherer dürfen als Sachverständige keine Personen 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers 
sind oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung 
stehen, ferner keine Personen, die bei Mitbewerbern 
oder Geschäftspartnern angestellt sind oder mit ihnen in 
einem ähnlichen Verhältnis stehen.

 c) Die Sachverständigen benennen in Textform vor Beginn 
ihrer Feststellungen einen weiteren Sachverständigen als 
Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für 
die Benennung eines Obmannes durch die Sachverstän-
digen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird 
der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den 
Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

4 Für den Mindestinhalt der Feststellungen der Sachverstän-
digen gilt § A9 AMB 2008 und die für die Feuerversiche-
rung  zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen.

5 Die Sachverständigen übermitteln ihre Feststellungen den 
drei Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen vonei-
nander ab, so werden sie unverzüglich dem Obmann überge-
ben. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte 
innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen 
gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung den 
drei Parteien gleichzeitig.

 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes 
sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nach-
gewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage 
erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststel-
lungen berechnen die Versicherer die Entschädigung.

 Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch 
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachver-
ständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen 
oder sie verzögern.

6 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die 
Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes 
tragen die Parteien je zu einem Drittel.

7 Steht im Zeitpunkt einer Abschlagszahlung noch nicht fest, 
inwieweit der Schaden als Schaden zu vorliegendem Vertrag 
oder als Feuerschaden anzusehen ist, so beteiligt sich jeder 
Versicherer an der Abschlagszahlung vorläufig mit der Hälfte.
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8 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegen-
heiten nach § B8 Nr. 2 AMB 2008 oder dem Vertrag zu Grunde 
liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen nicht be-
rührt.

TV-TK 2911 Datenversicherung

1 Versicherte und nicht versicherte Kosten

 a) Versichert sind zusätzlich Kosten für die Wiederherstel-
lung von 

  aa) Daten;

  bb) betriebsfertigen und funktionsfähigen Standardpro-
grammen und individuell hergestellten Program-
men, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer 
berechtigt ist,

  soweit sich diese auf einem Datenträger befinden. 

 b) Nicht versichert sind Kosten für die Wiederherstellung 
von Daten und Programmen, die sich nur im Arbeitsspei-
cher der Zentraleinheit befinden.

2 Versicherte Sachen

 Abweichend von § A1 Nr. 4 a) AMB 2008 sind Wechseldaten-
träger versichert. Wechseldatenträger gelten nicht als elektro-
nisches Bauelement.

3 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden

 Der Versicherer leistet Entschädigung, sofern der Verlust, die 
Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten oder Pro-
gramme infolge

 a) von Blitzeinwirkung oder

 b) eines dem Grunde nach versicherten Schadens gemäß 
§ A2 AMB 2008 an dem Datenträger oder der Datenver-
arbeitungsanlage, auf dem diese gespeichert waren

 eingetreten ist.

4 Versicherungsort

 In Ergänzung zu § A4 AMB 2008 besteht Versicherungsschutz 
für Sicherungsdatenträger und Sicherungsdaten in deren Aus-
lagerungsstätten sowie auf den Verbindungswegen zwischen 
Versicherungsort und Auslagerungsstätte.

5 Versicherungswert, Versicherungssumme

 a) Versicherungswert sind abweichend von § A5 Nr. 1 AMB 
2008 bei 

  aa) Daten und Programmen die Wiederbeschaffungs- 
bzw. Wiedereingabekosten (siehe Nr. 6 a), 

  bb) Wechseldatenträgern die  Wiederbeschaffungskosten.

 b) Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert 
entsprechen.

6 Umfang der Entschädigung für Daten und Programme

 a) Entschädigt werden abweichend von § A7 AMB 2008 die 
für die Wiederherstellung des früheren, betriebsfertigen 
Zustandes der Daten und Programme notwendigen Auf-
wendungen. Aufwendungen zur Wiederherstellung sind 
insbesondere erforderliche

  aa) maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungsdaten-
trägern;

  bb) Wiederbeschaffung und Wiedereingabe oder Wie-
derherstellung von Stamm- und Bewegungsdaten 
(einschl. dafür erforderlicher Belegaufbereitung/In-
formationsbeschaffung);

  cc) Wiederbeschaffung und Neuinstallation von Stan-
dardprogrammen;

  dd) Wiedereingabe von Programmdaten individuell her-
gestellter Programme und Programmerweiterungen 
(z. B. Konfigurationen, Funktionsblöcke) aus beim 
Versicherungsnehmer vorhandenen Belegen (z. B. 
Quellcodes).

 b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung 

  aa) für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die versicher-
ten Daten oder Programme durch Kopierschutz-, 

 Zugriffsschutz- oder vergleichbare Vorkehrungen 
(z. B. Kopierschutzstecker, Verschlüsselungsmaßnah-
men) gesichert sind (z. B. Kosten für neuerlichen Li-
zenzerwerb);

  bb) für die Korrektur von manuell fehlerhaft eingege-
benen Daten;

  cc) für Fehlerbeseitigungskosten in Programmen;

  dd) für Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserun-
gen, die über die Wiederherstellung hinausgehen;

  ee) für sonstige Vermögensschäden;

  ff) soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe 
der Daten oder Programme nicht notwendig ist;

  gg) soweit die Wiederbeschaffung oder  Wiedereingabe 
der Daten oder Programme nicht innerhalb von 
12 Monaten nach Eintritt des Schadens durchge-
führt wurde.

 c) Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten Ver-
sicherungssummen.

 d) Bei Unterversicherung wird kein Abzug von der Entschä-
digung vorgenommen.

 e) Der nach a) bis c) ermittelte Betrag wird je Versicherungs-
fall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. Entstehen 
mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils ein-
zeln abgezogen.

7 Sonstige vertraglich vereinbarte Obliegenheiten vor Eintritt 
des Versicherungsfalles

 a) Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a AMB 2008 hat der Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles

  aa) eine übliche, jedoch mindestens einmal wöchent-
liche Datensicherung vorzunehmen, d. h. Duplikate 
der versicherten Daten und Programme anzufer-
tigen und so aufzubewahren, dass bei einem Ver-
sicherungsfall Originale und Duplikate nicht gleich-
zeitig beschädigt werden oder abhanden kommen 
können. Die technischen Einrichtungen zur Daten-
sicherung müssen jeweils dem Stand der Technik 
entsprechen;

  bb) sicherzustellen, dass Form und Struktur der Daten 
auf dem Sicherungsdatenträger so beschaffen sind, 
dass deren Rücksicherung technisch möglich ist, 
z. B. durch Sicherung mit Prüfoption (Verify) und 
Durchführung von Rücksicherungstests.

 b) Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten 
nach a) ergeben sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.

TV-TK 2953 Vorsorgeversicherung/Investitionen 

1 Mitversichert gelten die während eines Versicherungsjahres 
neu angeschafften Maschinen und maschinellen Einrichtungen 
bis zu einer Höhe von 30 Prozent der zuletzt dokumentierten 
Gesamtversicherungssumme. Voraussetzung hierfür ist, dass 
die neu hinzukommenden Maschinen und maschinellen Ein-
richtungen den bereits vorhandenen in Art und/oder Verwen-
dungszweck entsprechen, also zu der Kategorie gehören, für 
die auch bereits Versicherungsschutz genommen wurde.

 Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Hinzukommen 
der Maschine bzw. maschinellen Einrichtung und endet drei 
Monate nach Ablauf der Versicherungsperiode, in welcher die 
Maschine bzw. maschinelle Einrichtung hinzugekommen ist. 

 Darüber hinausgehender Versicherungsschutz muss beantragt 
werden.

 Im Schadenfall gilt der im Anlage-/Geräteverzeichnis für 
gleichartige Objekte dokumentierte Selbstbehalt.

2 Neu angeschaffte Maschinen und Geräte, deren Einzelwerte 
den nach Absatz 1 ermittelten Betrag übersteigen, sind ge-
sondert zur Versicherung anzumelden. Hierfür beginnt der 
Versicherungsschutz zum beantragten Zeitpunkt, frühestens 
nach Kenntnis durch den Versicherer.

3 Der Versicherungsnehmer verpflichtet, innerhalb von drei 
Monaten nach Beginn eines jeden Versicherungsjahres, die 
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auf Grund der im vorhergehenden Versicherungsjahr einge-
tretenen Veränderungen (Aus- und Einschlüsse) an den Ver-
sicherer in Textform zu melden. Falls keine Veränderungen 
eingetreten sind, ist die Meldung entbehrlich.

 Die Beitragsberechnung infolge der Veränderungen erfolgt zu 
Beginn des laufenden Versicherungsjahres.

TV-TK 2956 Betriebsunterbrechung (Groß-BU)

§ 1 Gegenstand der Versicherung; Unterbrechungsschaden; Haft-
zeit

1 Gegenstand der Versicherung

 Wird die technische Einsatzmöglichkeit einer im Versiche-
rungsvertrag bezeichneten betriebsfertigen Sache (Maschine, 
maschinelle Einrichtung oder sonstige technische  Anlage) 
infolge eines auf dem Betriebsgrundstück eingetretenen 
Sachschadens unterbrochen oder beeinträchtigt, leistet der 
Versicherer Entschädigung für den dadurch entstehenden 
Unterbrechungsschaden.

 Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Erpro-
bung und soweit vorgesehen, nach beendetem Probebetrieb 
entweder zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in Betrieb 
befindet. Eine spätere Unterbrechung der Betriebsfertigkeit 
unterbricht den Versicherungsschutz nicht. Dies gilt auch 
während einer De- oder Remontage sowie während eines 
Transportes der Sache innerhalb des Versicherungsortes.

2 Unterbrechungsschaden

 Der Unterbrechungsschaden besteht aus den fortlaufenden 
Kosten und dem Betriebsgewinn in dem versicherten Betrieb, 
die der Versicherungsnehmer innerhalb des Unterbrechungs-
zeitraumes, längstens jedoch der Haftzeit nicht erwirtschaf-
ten kann, weil der frühere betriebsfertige Zustand einer be-
schädigten Sache wiederhergestellt oder eine zerstörte Sache 
durch eine gleichartige ersetzt werden muss.

3 Haftzeit

 Die Haftzeit ist der Zeitraum, für welchen Versicherungsschutz 
für den Unterbrechungsschaden besteht.

 Die Haftzeit beginnt mit dem Zeitpunkt, von dem an der 
Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach den aner-
kannten Regeln der Technik frühestens erkennbar war, spä-
testens jedoch mit Beginn des Unterbrechungsschadens. Bei 
mehreren Sachschäden an derselben Sache, zwischen denen 
ein Ursachenzusammenhang besteht, beginnt die Haftzeit 
mit dem Erstschaden.

 Ist die Haftzeit nach Monaten bemessen, so gelten jeweils 30 Ka-
lendertage als ein Monat. Ist jedoch ein Zeitraum von 12 Mona-
ten vereinbart, so beträgt die Haftzeit ein volles Kalenderjahr.

§ 2 Versicherungswert; Bewertungszeitraum; Versicherungssum-
me; Ausfallziffer; Unterversicherung

1 Versicherungswert

 Der Versicherungswert wird gebildet aus den fortlaufenden Ko-
sten und dem Betriebsgewinn, die der  Versicherungsnehmer 
in dem Bewertungszeitraum ohne Unterbrechung des Be-
triebes erwirtschaftet hätte.

2 Bewertungszeitraum

 a) Der Bewertungszeitraum beträgt 12 Monate; dies gilt 
auch, wenn eine kürzere Haftzeit als 12 Monate verein-
bart ist. Soweit eine Haftzeit von mehr als 12 Monaten, 
längstens jedoch 24 Monaten vereinbart ist, beträgt der 
Bewertungszeitraum 24 Monate.

  Er endet mit dem Zeitpunkt, von dem an ein Unterbre-
chungsschaden nicht mehr entsteht, spätestens jedoch 
mit dem Ablauf der Haftzeit.

 b) Davon abweichend beginnt der Bewertungszeitraum bei 
Abschluss des Vertrages frühestens mit dem Beginn der 
Haftung des Versicherers und bei Vertragsänderung mit 
dem Wirksamwerden dieser Änderung.

3 Versicherungssumme

 Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und 
Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der 
mindestens dem Versicherungswert entsprechen soll.

4 Ausfallziffer

 Die im Versicherungsvertrag für eine Sache genannte Ausfallzif-
fer bezeichnet den prozentualen Anteil des Betriebsgewinnes 
und der fortlaufenden Kosten, der nicht erwirtschaftet wird, 
wenn diese Sache während des gesamten Bewertungszeit-
raumes nicht betrieben werden kann.

5 Unterversicherung

 Unterversicherung besteht, wenn mit Beginn der Haftzeit

 a) die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungs-
wert ist;

 b) die im Versicherungsvertrag genannte Ausfallziffer einer 
Sache niedriger als die Ausfallziffer derselben Sache ge-
mäß Nr. 4 ist.

6 Versicherungsperiode

 Die Versicherungsperiode soll dem Geschäftsjahr entsprechen.

§ 3 Sachschaden, versicherte und nicht versicherte Gefahren und 
Schäden

1 Sachschaden, versicherte Gefahren und Schäden

 Versichert sind Unterbrechungsschäden infolge Sachschäden 
an Sachen nach § A1 AMB 2008, die nach § A2 AMB 2008 
dem Grund nach versichert sind. 

 Kein Sachschaden liegt vor, wenn Daten abhanden kommen, 
zerstört oder beschädigt werden.

2 Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von Ver-
lusten oder Veränderungen von Daten des Betriebssystemes

 Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von Ver-
lusten oder Veränderungen von Daten des Betriebssystemes 
wird nur geleistet als Folge eines Sachschadens an Datenträ-
gern, soweit es sich nicht um Wechseldatenträger handelt.

§ 4 Versicherungsort

Es gilt § A4 AMB 2008. 

Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz innerhalb Europas im 
geographischen Sinne (ausgenommen auf See) auch außerhalb des 
Versicherungsortes, wenn sich die Sache aus Anlass der Behebung 
des Sachschadens, einer Revision oder Überholung dort befindet.

§ 5 Umfang der Entschädigung

1 Entschädigungsberechnung

 a) Der Versicherer leistet Entschädigung für den Unterbre-
chungsschaden, wenn der Zeitpunkt, von dem an der 
Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach den an-
erkannten Regeln der Technik frühestens erkennbar war, 
innerhalb der vereinbarten Versicherungsdauer liegt.

  Bei der Feststellung des Unterbrechungsschadens sind 
alle Umstände zu berücksichtigen, die den Gang und das 
Ergebnis des Betriebes während des Unterbrechungszeit-
raumes günstig oder ungünstig beeinflusst haben wür-
den, wenn die Unterbrechung nicht eingetreten wäre.

  Betriebsgewinn und Kosten sind insbesondere nicht zu 
ersetzen, soweit sie wegen geplanter oder notwendiger 
Revisionen, Überholungsarbeiten oder Änderungen 
ohne hin nicht erwirtschaftet worden wären.

 b) Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung füh-
ren. Wirtschaftliche Vorteile, die sich innerhalb von sechs 
Monaten nach  Ablauf des Bewertungszeitraumes als 
Folge der Unterbrechung ergeben, sind angemessen zu 
berücksichtigen.

  Werden geplante oder notwendige Revisionen, Überho-
lungsarbeiten oder Änderungen während der Unterbre-
chung vorzeitig durchgeführt, so gilt diese Zeitgrenze 
nicht.

 c) Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr Weiteraufwand 
rechtlich notwendig oder wirtschaftlich begründet ist 
und soweit sie ohne die Unterbrechung erwirtschaftet 
worden wären.

 d) Technische Abschreibungen auf Maschinen und techni-
sche Anlagen sind nicht zu entschädigen, soweit sie infol-
ge des Sachschadens nicht eingesetzt werden können.
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 e) Entsteht ein Unterbrechungsschaden auch durch einen 
Schaden an einer nicht im Versicherungsvertrag bezeich-
neten Sache oder durch eine nicht versicherte Gefahr, so 
besteht keine Ersatzpflicht für den Unterbrechungsscha-
den, der durch den Schaden an der nicht bezeichneten 
Sache oder durch die nicht versicherte Gefahr auch allein 
verursacht worden wäre.

  Entsteht jedoch durch einen Sachschaden an einer im 
Versicherungsvertrag bezeichneten Sache oder durch 
dessen Reparatur ein Folgeschaden an einer nicht be-
zeichneten Sache, so besteht Ersatzpflicht für den Unter-
brechungsschaden in dem Umfang, als wenn der Folge-
schaden nicht eingetreten wäre.

 f) Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit der 
Unterbrechungsschaden vergrößert wird durch

  aa) außergewöhnliche, während der Unterbrechung 
hinzutretende Ereignisse, mit deren Eintritt als Folge 
des Sachschadens nicht gerechnet werden muss;

  bb) Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revo-
lution, Rebellion, Aufstand oder innere Unruhen;

  cc) Kernenergie, nukleare Strahlung, radioaktive Sub-
stanzen;

  dd) Erdbeben, Überschwemmung;

  ee) behördlich angeordnete Wiederherstellungs- oder 
Betriebsbeschränkungen;

  ff) den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer zur 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung zer-
störter, beschädigter oder abhanden gekommener 
Sachen bzw. Daten des Betriebssystemes nicht 
rechtzeitig genügend Kapital zur Verfügung steht;

  gg) den Umstand, dass beschädigte oder zerstörte Sa-
chen bzw. Daten des Betriebssystemes anlässlich der 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung geän-
dert, verbessert oder überholt werden;

  hh) Verderb, Beschädigung oder Zerstörung von Roh-
stoffen, Halb- oder Fertigfabrikaten oder Hilfs- oder 
Betriebsstoffen.

 g) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

  aa) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
sowie für bezogene Waren und Leistungen, soweit 
es sich nicht um Aufwendungen zur Betriebserhal-
tung oder um Mindest- und Vorhaltegebühren für 
Energie fremdbezug handelt;

  bb) Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhrzölle;

  cc) umsatzabhängige Aufwendungen für Ausgangs-
frachten;

  dd) umsatzabhängige Versicherungsbeiträge;

  ee) umsatzabhängige Lizenzgebühren und Erfinderver-
gütungen;

  ff) Gewinne und Kosten, die mit dem eigentlichen Fa-
brikations-, Handels- oder Gewerbebetrieb nicht zu-
sammenhängen;

  gg) Vertrags- und Konventionalstrafen.

2 Unterversicherung; Kürzung der Entschädigung

 a) Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des 
nach Nr. 1 ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem 
ganzen Betrag verhält, wie die Versicherungssumme zu 
dem Versicherungswert.

 b) Wenn eine unrichtige Meldung des Versicherungswertes 
vorliegt, wird nur der Teil des nach Nr. 1 ermittelten Be-
trages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhält 
wie der gemeldete Versicherungswert zum tatsächlichen 
Versicherungswert, höchstens jedoch zu der vereinbarten 
Versicherungssumme der Versicherungsperiode, für das 
die Meldung abgegeben wurde.

3 Grenze der Entschädigung

 Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall 
höchstens

 a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;

 b) bis zu einer zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenze;

 c) bis zu einer vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; 
Schäden, die in der laufenden Versicherungsperiode be-
ginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschä-
digung.

 Maßgebend ist die nach a) bis c) niedrigste Grenze der Ent-
schädigung.

4 Selbstbehalt

 Der nach Nr. 1 bis Nr. 3 ermittelte Betrag wird je Versiche-
rungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

 Bei einem zeitlichen Selbstbehalt hat der Versicherungsnehmer 
denjenigen Teil selbst zu tragen, der sich zu dem Gesamtbetrag 
verhält wie der zeitliche Selbstbehalt zu dem Gesamtzeitraum 
der Unterbrechung oder Beeinträchtigung der technischen 
Ein satzmöglichkeit. In der Berechnung werden nur Zeiten be-
rücksichtigt, in denen im versicherten Betrieb ohne Eintritt des 
Versicherungsfalles gearbeitet worden wäre. Tage mit Beein-
trächtigungen der technischen Einsatzmöglichkeit (Minderlei-
stungen) werden zu vollen Unterbrechungstagen zusammen-
gefasst. Der Gesamtzeitraum endet spätestens mit Ablauf der 
Haftzeit.

 Bei mehreren Sachschäden an derselben Sache, zwischen de-
nen ein Ursachenzusammenhang besteht, wird der Selbstbe-
halt nur einmal abgezogen.

§ 6 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

Es gilt § A8 AMB 2008.

§ 7 Sachverständigenverfahren

Es gilt § A9 AMB 2008. Abweichend zu § A9 Nr. 4 AMB 2008 gilt:

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt, 
von dem an der Sachschaden für den Versicherungsnehmer 
nach den anerkannten Regeln der Technik frühestens erkenn-
bar war;

b) Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufende Geschäfts-
jahr bis zum Beginn der Betriebsunterbrechung und für das 
vorausgegangene Geschäftsjahr;

c) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen 
ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten während des Bewer-
tungszeitraumes ohne die versicherte Unterbrechung des Be-
triebes entwickelt hätten;

d) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen 
ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten während des Bewer-
tungszeitraumes infolge der versicherten Unterbrechung ge-
staltet haben;

e) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche den 
versicherten Unterbrechungsschaden beeinflussen.

Die Sachverständigen haben alle Arten von Kosten gesondert aus-
zuweisen; die fortlaufenden Kosten sind zu kennzeichnen.

§ 8 Beitragsrückgewähr

1 Meldung der Versicherungssumme

 War der Versicherungswert für die abgelaufene Versicherungs-
periode niedriger als die Versicherungssumme und meldet 
der Versicherungsnehmer dies dem Versicherer innerhalb von 
sechs Monaten nach Ablauf der Versicherungsperiode, so 
wird, wenn nicht etwas anderes vereinbart ist, der auf den 
Mehrbetrag der Versicherungssumme gezahlte Beitrag bis zu 
einem Drittel des Jahresbeitrages rückvergütet.

 Ist die Versicherungssumme während der  Versicherungsperiode 
geändert worden, so gilt als Versicherungssumme die Jahres-
durchschnittssumme, die sich aus den jeweiligen Versiche-
rungssummen unter Berücksichtigung der Zeiträume ergibt, 
in denen sie gegolten haben.

 Der Versicherungswert ist für jede Position gesondert zu melden.

2 Zu niedrig gemeldeter Betrag

 Ist der letzte vor Eintritt eines Versicherungsfalles gemeldete 
Betrag niedriger als der Versicherungswert der Versicherungs-
periode, für die die Meldung abgegeben wurde, so wird der 
Schaden nur anteilig ersetzt.
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§ 9 Allgemeiner Teil

Es gelten die §§ B1 bis B20 AMB 2008.

In Ergänzung zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versicherungsneh-
mer vor Eintritt des Versicherungsfalles die Verpflichtung, Bücher 
zu führen. Ferner hat er Inventuren, Bilanzen sowie Gewinn- und 
Verlustrechnungen für die drei Vorjahre vor Verlust, Beschädigung 
oder Zerstörung zu schützen. Die Rechtsfolgen von Verletzungen 
der Obliegenheiten ergeben sich aus § B8, AMB 2008.

TV-TK 2960 Pauschale Maschinen-Gruppen-
Versicherung für stationäre Anlagen 

1 Versicherte Sachen

 Abweichend von § A1 Nr. 1 AMB 2008 sind die in der Dekla-
ration genannten stationären Anlagen-/Maschinengruppen 
versichert.

2 Nicht versicherte Sachen

 Nicht versichert gelten in Erweiterung zu § A1 Nr. 4 AMB 
2008 Anlagen und Maschinen, die

 a) bei Antragstellung älter als 10 Jahre sind;

 b) vermietet / verliehen werden;

 c) unter erschwerten Bedingungen (unter Tage, Steinbruch, 
Schrottplätze) eingesetzt werden;

 d) sich auf Schwimmkörpern befinden;

 e) in der Anlage zur pauschalen Maschinengruppenversi-
cherung als nicht versicherbar angegeben sind;

 f) Prototypen.

 g) Handelsware und Vorführgeräte;

 h) Anlagen und Geräte, für die der Versicherungsnehmer 
nicht die Gefahr trägt, z. B. durch Haftungsfreistellung 
bei gemieteten Sachen.

3 Versicherte Schäden und Gefahren

 Folgende Erweiterung gilt vereinbart:

 Diebstahlrisiko

 Abweichend von § A2 Nr. 5 j) AMB 2008 leistet der Versiche-
rer Entschädigung für das Abhandenkommen versicherter Sa-
chen durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Raub. Teile und 
Zubehör sind nur dann mitversichert, wenn sich Teile und 
Zubehör unter Verschluss befinden oder an der versicherten 
Anlage oder Maschine fest angebracht sind.

4 Erst-Risiko-Positionen

 Beitragsfrei mitversichert sind:

 a) Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungsko-
sten (gemäß § A6 Nr. 3 a) AMB 2008) im vereinbarten 
Umfang; es gilt ein Selbstbehalt von 500 Euro je Schaden 
vereinbart;

 b) Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich 
(gemäß § A6 Nr. 3 b) AMB 2008) im vereinbarten Um-
fang; es gilt ein Selbstbehalt von 500 Euro je Schaden 
vereinbart;

 c) Bewegungs- und Schutzkosten (gemäß § A6 Nr. 3 c) 
AMB 2008) im vereinbarten Umfang; es gilt ein Selbstbe-
halt von 500 Euro je Schaden vereinbart;

 d) Luftfrachtkosten (gemäß § A6 Nr. 3 d) AMB 2008) im ver-
einbarten Umfang; es gilt ein Selbstbehalt von 500 Euro 
je Schaden vereinbart;

 e) Reserveteile, soweit sie der durch den Schaden betrof-
fenen versicherten Sache eindeutig zuzuordnen sind und 
es sich nicht um Normteile bzw. Teile handelt, die im 
Zuge von Wartungsarbeiten regelmäßig ausgewechselt 
werden;

 f) Hydrauliköle, wenn sie infolge eines ersatzpflichtigen 
Maschi nenschadens beschädigt oder zerstört werden. 
Die Entschädigung erfolgt unter Abzug einer Wertverbes-
serung. § A7 Nr. 2 b) aa) AMB 2008 wird entsprechend 
abgeändert;

 g) Werkzeuge, wenn sie infolge eines ersatzpflichtigen Ma-
schinenschadens beschädigt oder zerstört werden und 
zum Schadenzeitpunkt in der betroffenen Anlage einge-
baut und im laufenden Arbeitsgang in Eingriff waren. Die 
Entschädigung erfolgt unter Abzug einer Wertverbesse-
rung. § A7 Nr. 2 b) aa) AMB 2008 wird entsprechend 
abgeändert;

 h) Kabel, soweit sie der unmittelbaren Stromversorgung 
oder Steuerung der versicherten, vom Schaden betrof-
fenen Anlagen dienen. § A7 Nr. 2 b) bb) AMB 2008 wird 
entsprechend abgeändert;

 i) Mehrkosten durch Technologiefortschritt. Ersetzt werden 
die tatsächlich entstandenen Mehrkosten für die Wieder-
herstellung der versicherten und vom Teilschaden be-
troffenen Sache durch Technologiefortschritt, wenn die 
Wiederherstellung der Sache in derselben Art und Güte 
nicht möglich oder wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Maß-
gebend ist der Betrag, der für ein Ersatzgut aufzuwenden 
ist, das der vom Schaden betroffenen Sache in Art und 
Güte am nächsten kommt.

5 Versicherungssumme

 Die Versicherungssumme je Maschinengruppe wird zu Beginn 
der Versicherung gebildet. Sie muss der Summe der Einzel-
Versicherungswerte (§ A5 Nr. 1 AMB 2008) aller Maschinen 
entsprechen, die dieser Gruppe im Betrieb zuzuordnen sind. 
Ist die Versicherungssumme niedriger als die Summe der Ein-
zelpositionen, so liegt Unterversicherung vor. § A7 Nr. 5, 6 
und § A5 Nr. 3 AMB 2008 gilt sinngemäß.

6 Vorsorgeversicherung / Jahresmeldung für Veränderungen

 a) Für die während des jeweiligen Versicherungsjahres ein-
tretenden Veränderungen (Erweiterungen, Austausch, 
Neuanschaffungen) gilt eine Vorsorgeversicherung von 
30 Prozent der zuletzt dokumentierten Versicherungs-
summe vereinbart.

 b) Die Vorsorge gilt nur für Maschinen und Anlagen, die 
den bereits versicherten in Art und Einsatzweise entspre-
chen.

 c) Der Versicherungsschutz beginnt mit der Veränderung 
nach a), frühestens jedoch nach deren Betriebsfertigkeit 
(siehe § A1 Nr. 1 Abs. 2 AMB 2008) und Gefahrübertra-
gung auf den Versicherungsnehmer. Der Versicherungs-
schutz endet drei Monat nach Ablauf der Versicherungs-
periode, in welcher die Veränderung nach a) war.

  Darüber hinausgehender Versicherungsschutz muss be-
antragt werden.

 d) Die Entschädigung ist je Grundstück und Versicherungs-
fall auf den hierfür vereinbarten Betrag begrenzt. 

 e) Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je 
Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt ge-
kürzt.

 f) Die Vorsorgeversicherung gilt nicht für

  aa) den Ausgleich einer etwaigen Unterversicherung;

  bb) Erst-Risiko-Positionen.

7 Wiederherbeigeschaffte Sachen

 a) Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermit-
telt, so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntnis-
erlangung dem Versicherer unverzüglich in Textform an-
zuzeigen.

 b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Ent-
schädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält 
er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache 
innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfü-
gung stellt. Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte 
Zahlung zurückzugeben.

 c) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-
den gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für 
diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres 
Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat der Ver-
sicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen 



67

oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. 
Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb 
von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Auf-
forderung des Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem 
Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer 
über.

 d) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese 
Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die be-
dingungsgemäß weniger als den Versicherungswert be-
tragen hat, so kann der Versicherungsnehmer die Sache 
behalten und muss sodann die Entschädigung zurück-
zahlen. Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen 
nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versi-
cherers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die 
Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich 
meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzüg-
lich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, 
welcher der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen 
Entschädigung entspricht.

 e) Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, 
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich 
den Besitz wieder zu verschaffen.

 f) Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurücker-
langte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem 
Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen 
Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sa-
chen zustehen.

 g) Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so 
kann der Versicherungsnehmer Entschädigung nach den 
Grundsätzen dieses Vertrages auch dann verlangen oder 
behalten, wenn die Sachen nach b), c) und d) bei ihm 
verbleiben.

 h) Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache, so gelten a) bis g) entsprechend.

8 Obliegenheiten

 Auf die Obliegenheit, Schäden durch strafbare Handlungen 
gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen (si-
ehe § B8 Nr. 2 a) ee)) sowie auf die Rechtsfolgen nach § B8 
AMB 2008 wird besonders hingewiesen. 

9 Röhren

 Der Abzug von den Wiederherstellungskosten gemäß Ab-
schnitt § A7 Nr. 2 b) bb) AMB 2008 bei Schäden an Röhren 
beträgt:

Bezeichnung der Röhren Verringerung der
Entschädigung

nach Benutzungs-
dauer von:

monat-
lich um:

a) Röntgen-/Ventilröhren

 Laserröhren

6 Monaten 5,5 %

b)  Kathodenstrahlröhren (CRT) in Auf-
zeichnungseinheiten von Foto-/Licht-
satzanlagen

 Bildaufnahmeröhren

12 Monaten 3,0 %

c) Bildwiedergaberöhren

 Hochfrequenzleistungsröhren

18 Monaten 2,5 %

d) Speicherröhren

 Fotomultiplierröhren

24 Monaten 2,0 %

e) Linearbeschleunigerröhren 24 Monaten 2,0 %

 Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an gerechnet, 
zu dem der erste Besitzer die Nutzungsmöglichkeit hatte.

 Sonstige Materialkosten, Fahrt- und Montagekosten werden 
nach Abschnitt § A7 AMB 2008 ersetzt.

TV-TK 2962 Subsidiärhaftung

Sind Schäden an versicherten Sachen auch durch eine Haftpflicht- 
oder Sach-Versicherung gedeckt, so geht diese Versicherung der 
Maschinen-Versicherung vor.

Die Maschinen-Versicherung bietet ausschließlich subsidiären Ver-
sicherungsschutz.

TV-TK 2990 Dauernachlass

Steht dem Versicherer wegen eines vorzeitigen Vertragsendes 
nicht mindestens der Beitrag für die vereinbarte Vertragsdauer zu, 
so entfällt rückwirkend der vereinbarte Dauernachlass. Der Unter-
schiedsbetrag ist nachzuzahlen. Dies gilt nicht, wenn der Versiche-
rer den Vertrag kündigt.

TV-TK 2991 Schadenverlaufsabhängiger Beitrags-
nachlass

Der Jahresbeitrag enthält den in der Abrechnung genannten scha-
denverlaufsabhängigen Beitragsnachlass. Dieser entfällt bei Über-
schreitung einer Schadenquote (*) von 60 Prozent ab der  nächsten 
Hauptfälligkeit des Vertrages.

Sobald die Schadenquote 60 Prozent wieder unterschreitet, wird 
dieser Beitragsnachlass – ab Beginn der nächsten Versicherungspe-
riode – erneut gewährt.

*)  Verhältnis der gezahlten und reservierten Schäden zum erhobenen Beitrag 
(ohne Versicherungssteuer), seit Gültigkeit dieser Vereinbarung, jedoch maxi-
mal innerhalb der letzten 5 Jahre.

TV-TK 2994 Beitragsregulierung

Unter der Voraussetzung eines mindestens fünfjährigen Bestehens 
dieses Vertrages wird vereinbart:

70 Prozent des während des Zeitraumes von jeweils fünf Jahren 
nach Beginn des Vertrages oder nach der letzten Beitragsregulie-
rung gezahlten vorläufigen Beitrages werden den in derselben Zeit 
angefallenen Schäden gegenübergestellt. Wenn die Schadenzah-
lungen einschließlich der Rückstellungen für noch nicht erledigte 
Schadenfälle niedriger sind als 70 Prozent des erhobenen vorläu-
figen Beitrages, wird der endgültige Beitrag so festgesetzt, dass 
der Versicherungsnehmer von dem so ermittelten Unterschied 
30 Prozent zurückerhält.

TV-TK 2996 Stundung zur Beitragsregulierung 

Im Vorgriff auf eine mögliche Beitragserstattung wird ein Stun-
dungsnachlass gemäß Beitragsabrechnung gewährt. Die gestun-
deten Anteile des Beitrages sind nach zu entrichten, sobald die 
angemeldeten Schäden erkennen lassen, dass eine Beitragser-
stattung nicht in Betracht kommt oder die vereinbarte Beitrags-
regulierung auf Grund einer vorzeitigen Aufhebung des Ver-
trages entfällt. Dies gilt nicht, wenn der Versicherer den Vertrag 
kündigt.

TV-TK 2997 Neumaschinennachlass

Der Neumaschinennachlass gilt für die entsprechend gekenn-
zeichneten Deklarationen. Dieser Nachlass entfällt ab dem jeweils 
dokumentierten Zeitpunkt.
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Produktübersicht zur Maschinen- und Kaskoversicherung

Wir möchten Sie mit dieser Produkübersicht auf einige grundsätzliche Regelungen dieser Versicherung hinweisen. Die folgenden Erläu-
terungen zeigen Ihnen die vertraglichen Grundlagen auszugsweise in Stichworten und sind nicht abschließend. Maßgeblich für den 
Versicherungsschutz sind die auf den folgenden Seiten abgebildeten Informationen (z. B. Versicherungsbedingungen – ABMG 2008 – und 
Klauseln), die Vereinbarungen im Antrag sowie die Inhalte des Versicherungsscheins, in denen Sie Details nachlesen können.

Welchen Schutz bietet die Maschinen- und Kaskoversicherung?

Die Maschinen- und Kaskoversicherung versichert Ihre fahrbaren und transportablen Maschinen und Geräte gegen die typischen Gefahren, 
die von dem Betrieb beweglicher Maschinen ausgehen.

Versicherungsschutz besteht bei unvorhergesehen eintretender Beschädigung oder Zerstörung durch 
– Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit, Böswilligkeit
– Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung
– Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen 
– Wasser-, Öl- und Schmiermittelmangel
– Brand. Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Flugkörpers
– Sturm, Frost, Eisgang, Erdbeben, Überschwemmung oder Hochwasser
– Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler
– alle Gefahren während der Dauer von Transporten (außer Seetransporte)

Und sofern vereinbart
– bei Abhandenkommen durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, Plünderung
– Innere Unruhen

Durch besondere Vereinbarung (Klausel TV-TK 3252) können innere Betriebsschäden vom Versicherungsschutz ausgeschlossen werden.

Versicherungssumme, Entschädigungsberechnung, Jahreshöchstentschädigung 
Der Versicherer ersetzt den entstandenen Sachschaden. Die vereinbarte Versicherungssumme soll dabei dem Wert der versicherten Sachen 
(Versicherungswert) entsprechen. Versicherungswert ist der jeweils gültige Listenpreis der versicherten Sache im Neuzustand (Neuwert) 
zuzüglich Kosten für Verpackung, Fracht, Zölle und Montage. Dies gilt auch bei gebraucht gekauften Sachen. Nachlässe und Preiszuge-
ständnisse können nicht berücksichtigt werden.
– Teilschaden:
  Ersetzt werden die Kosten für die Wiederherstellung der beschädigten Sache (z. B. Ersatzteile, Reparaturstoffe, Lohnkosten, De- und 

Remontagekosten, Transportkosten) abzüglich des Wertes des Altmaterials.
  Ein Abzug „neu für alt“ erfolgt bei Geräteteilen, die während der Lebensdauer der versicherten Sachen mehrfach ausgewechselt werden 

müssen (z. B. Motoren, Getriebe, Akkumulatorenbatterien, Röhren).
– Totalschaden:
  Ersetzt wird der Zeitwert abzüglich des Rest- bzw. Schrottwertes.
– Die Jahreshöchstentschädigung für Schäden durch Innere Unruhen entspricht der für den Vertrag vereinbarten Versicherungssumme, 

maximal jedoch 50.000 EUR.

Versicherte Kosten
– Daten und Datenträger 5.000 EUR
– Aufräumungs- und Entsorgungskosten 5.000 EUR
– Dekontaminations- und Entsorgungskosten
 für Erdreich 5.000 EUR
– Bewegungs- und Schutzkosten 5.000 EUR
– Luftfrachtkosten 5.000 EUR

Selbstbehalt bei Schäden an Sachen und bei Kostenpositionen
Es gelten folgende Selbstbehalte je Schadenfall
– Schäden an versicherten Sachen 250 EUR
– Schäden an versicherten Sachen
 durch Innere Unruhen 10 %, mind. 300 EUR
– Schäden an versicherten Sachen
  durch Abhandenkommen 10 %, mind. 250 EUR, mind. jedoch die Höhe des vereinbarten Grundselbstbehaltes
– Daten und Datenträger 10%, mind. 250 EUR
– Aufräumungs- und Entsorgungskosten 10%, mind. 250 EUR
– Dekontaminations- und Entsorgungskosten
 für Erdreich 10%, mind. 250 EUR
– Bewegungs- und Schutzkosten 10%, mind. 250 EUR
– Luftfrachtkosten 10%, mind. 250 EUR
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Was kostet dieser Versicherungsschutz?

Der Beitrag ist abhängig von dem von Ihnen gewählten Versicherungsschutz. Die Höhe des Beitrages entnehmen Sie bitte dem Antrag. Über 
die jeweiligen Beitragsfälligkeiten und die Beitragszeiträume informieren wir Sie mit dem Versicherungsschein und den Beitragsrechnungen. 
Zahlen Sie bitte Ihre Beiträge pünktlich, ansonsten gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz.

Was ist nicht versichert?

Wir können nicht alle Risiken abdecken, da sonst der Beitrag unangemessen hoch würde. Deshalb sind vom Versicherungsschutz bestimmte 
Schäden ausgenommen (Näheres finden Sie u. a. in den Versicherungsbedingungen und Klauseln).

So sind zum Beispiel folgende Sachen nicht versichert (§ A1 Ziffer 4 ABMG 2008):

 – Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmittel
 – sonstige Teile, die während der Lebensdauer der versicherten Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden müssen
 – Fahrzeuge, die ausschließlich der Beförderung von Gütern im Rahmen eines darauf gerichteten Gewerbes oder von Personen dienen
 – Einrichtungen von Baubüros, Baucontainer, Baubuden, Baubaracken, Werkstätten, Magazinen, Labors und Gerätewagen

Für folgende Gefahren/Schäden besteht beispielsweise kein Versicherungsschutz (§ A2 Ziffer 4 ABMG 2008):
 – durch zwangsläufige, sich dauernd wiederholende, von außen einwirkende Einflüsse des bestimmungsgemäßen Einsatzes
 – Schäden durch Verschleiß, korrosive Angriffe oder Abzehrungen
 – übermäßigen Ansatz von Kesselstein, Schlamm oder sonstigen Ablagerungen
 – während der Dauer von Seetransporten
 – durch Vorsatz des Versicherungsnehmers

Was ist bei Antragstellung zu beachten?

Sämtliche im Antrag und in weiteren Schriftstücken gestellten Fragen müssen Sie vollständig und wahrheitsgemäß beantworten. Diese 
Angaben können maßgeblichen Einfluss auf die Risikobeurteilung, den Beitrag oder den Vertragsschluss selbst haben. Möchten Sie mehr zu 
diesem Thema wissen, so lesen Sie bitte in § B1 ABMG 2008 nach.

Was ist während der Laufzeit des Vertrages zu berücksichtigen?

Ändert sich ein Umstand, nach dem wir Sie im Antrag oder in weiteren Schriftstücken gefragt haben, zeigen Sie uns das bitte umgehend 
an. Einzelheiten entnehmen Sie bitte § B9 ABMG 2008.

Bitte beachten Sie auch alle gesetzlichen, behördlichen oder in dem Versicherungsvertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften und Verhal-
tensregeln, wie die z. B. im § B8 ABMG 2008 genannten Obliegenheiten.

Was ist im Schadenfall zu tun?

Sorgen Sie nach Möglichkeit für die Abwendung oder Minderung des Schadens und zeigen Sie uns diesen bitte unverzüglich an. Es genügt 
zunächst die mündliche oder telefonische Meldung. Bitte beachten Sie die Verhaltensregeln im Schadenfall, z. B. Schäden durch strafbare 
Handlungen (Diebstahl, Raub, vorsätzliche Sachbeschädigung etc.) sowie Schäden durch Brand und Explosion unverzüglich der zuständigen 
Polizeidienststelle unter Einreichung einer Liste der vom Schaden betroffenen Gegenstände anzuzeigen. Weitere Erläuterungen lesen Sie 
bitte in § B 8 Ziffer 2, 3 ABMG 2008 nach.

Welche Folgen können sich ergeben, wenn Sie die vorgenannten Verpflichtungen nicht beachten?

Beachten Sie die vorgenannten Verpflichtungen bei Antragsstellung, während der Vertragslaufzeit und im Schadenfall mit Sorgfalt. Ihre 
Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz 
ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den 
§§ B8 und B9 ABMG 2008.

Für welche Dauer wird der Versicherungsvertrag abgeschlossen? Wie können Sie ihn beenden?

Der Versicherungsvertrag wird für die im Versicherungsschein genannte Dauer abgeschlossen. Verträge von mindestens einjähriger Dauer 
verlängern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer stillschweigend jeweils um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor Ablauf dem 
Vertragspartner eine Kündigung in Schriftform zugegangen ist.

Beträgt die vereinbarte Dauer mehr als drei Jahre, so können Sie den Vertrag zum Ende des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten in Schriftform kündigen.

Darüber hinaus kann jede Vertragspartei den Vertrag nach Eintritt eines Versicherungsfalles kündigen, und zwar bis spätestens einen Monat 
nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung. Mehr zu diesen Themen lesen Sie bitte in § B14 ABMG nach.

Bitte sprechen Sie unseren Außendienstpartner an, wenn Sie noch Fragen oder Wünsche haben. Er berät Sie  gerne!
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Allgemeine Bedingungen für die Maschinen- und Kaskoversicherung 
von fahrbaren oder transportablen Geräten (ABMG 2008)
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§ A1 Versicherte und nicht versicherte Sachen

1 Versicherte Sachen

 Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten 
fahrbaren oder transportablen Geräte, sobald sie betriebs-
fertig sind.

 Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Erpro-
bung und soweit vorgesehen nach beendetem Probe betrieb 
entweder zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in Betrieb 
befindet. Eine spätere Unterbrechung der Betriebsfertigkeit 
unterbricht den Versicherungsschutz nicht. Dies gilt auch 
während einer De- oder Remontage sowie während eines 
Transportes der Sache innerhalb des Versicherungsortes.

2 Zusätzlich versicherbare Sachen

 Nur soweit im Versicherungsvertrag gesondert vereinbart, 
sind zusätzlich versichert Zusatzgeräte und Reserveteile.

3 Folgeschäden

 Nur als Folge eines dem Grunde nach versicherten Sach-
schadens an anderen Teilen der versicherten Sache versi-
chert sind Schäden an

 a) Transportbändern, Raupen, Kabeln, Stein- und  Beton-
kübeln, Ketten, Seilen, Gurten, Riemen, Bürsten, 
Karden belägen und Bereifungen;

 b) Werkzeuge aller Art.

4 Nicht versicherte Sachen

 Nicht versichert sind

 a) Wechseldatenträger;

 b) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und 
Arbeitsmittel;

 c) sonstige Teile, die während der Lebensdauer der ver-
sicherten Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausge-
wechselt werden müssen;

 d) Fahrzeuge, die ausschließlich der Beförderung von 
Gütern im Rahmen eines darauf gerichteten Gewerbes 
oder von Personen dienen;

 e) Wasser- und Luftfahrzeuge sowie schwimmende Geräte;

 f) Einrichtungen von Baubüros, Baucontainer, Baubuden, 
Baubaracken, Werkstätten, Magazinen, Labors und Ge-
rätewagen.

§ A2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und 
Schäden

1 Versicherte Gefahren und Schäden

 Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen 
eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen an versi-
cherten Sachen (Sachschaden).

 Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer 
oder seine Repräsentanten weder rechtzeitig vorhergesehen 

haben noch mit dem für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit 
erforderlichen Fachwissen hätten vorhersehen müssen, wobei 
nur grobe Fahrlässigkeit schadet.

 Insbesondere wird Entschädigung geleistet für  Sachschäden 
durch

 a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz  Dritter;

 b) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler;

 c) Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung;

 d) Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrich-
tungen;

 e) Wasser-, Öl- oder Schmiermittelmangel;

 f) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;

  dies gilt jedoch nicht für Baubüros, Baucontainer, Bau-
buden, Baubaracken, Werkstätten, Magazine, Labors 
und Gerätewagen;

 g) Sturm, Frost, Eisgang, Erdbeben, Überschwemmung.

2 Entschädigung für elektronische Bauelemente

 Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bauteile) der 
versicherten Sache wird nur geleistet, wenn eine versicherte 
Gefahr nachweislich von außen auf eine Austauscheinheit 
(im Reparaturfall üblicherweise auszutauschende Einheit) 
oder auf die versicherte Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist 
dieser Beweis nicht zu erbringen, so genügt die überwiegen-
de Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf die Einwirkung 
einer versicherten Gefahr von außen zurückzuführen ist.

 Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird je-
doch Entschädigung geleistet.

3 Zusätzlich versicherbare Gefahren und Schäden

 Nur soweit dies besonders vereinbart ist, wird Entschädi-
gung geleistet für Schäden 

 a) durch Abhandenkommen versicherter Sachen infolge 
von Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Raub;

 b) bei Tunnelarbeiten oder Arbeiten unter Tage;

 c) durch Versaufen oder Verschlammen infolge der beson-
deren Gefahren des Einsatzes auf Wasserbaustellen.

4 Leistung bei grober Fahrlässigkeit

 Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers oder 
dessen Repräsentanten ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen.

5 Nicht versicherte Gefahren und Schäden

 Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen keine Entschädigung für Schäden

 a) durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen 
Repräsentanten;
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 b) durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Re-
volution, Rebellion, Aufstand oder innere Unruhen;

 c) durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive 
Substanzen;

 d) während der Dauer von Seetransporten;

 e) durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung be-
reits vorhanden waren und dem Versicherungsnehmer 
oder seinen Repräsentanten bekannt sein mussten;

 f) durch zwangsläufige, sich dauernd wiederholende, von 
außen einwirkende Einflüsse des bestimmungsgemäßen 
Einsatzes, soweit es sich nicht um Folgeschäden handelt;

 g) durch

 aa) betriebsbedingte normale Abnutzung;

 bb) betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung;

 cc) korrosive Angriffe oder Abzehrungen;

 dd) übermäßigen Ansatz von Kesselstein, Schlamm 
oder sonstigen Ablagerungen;

  diese Ausschlüsse gelten nicht für benachbarte Teile der 
versicherten Sache, die infolge eines solchen Schadens be-
schädigt werden und nicht auch ihrerseits aus Gründen 
gemäß aa) bis dd) bereits erneuerungsbedürftig waren;

  die Ausschlüsse gemäß bb) bis dd) gelten ferner nicht 
in den Fällen von Nr. 1 a) und b), d) und e); ob ein 
Konstruktionsfehler vorliegt, wird nach dem Stand der 
Technik zur Zeit der Konstruktion beurteilt, bei Bedie-
nungs-, Material- oder Ausführungsfehlern nach dem 
Stand der Technik zur Zeit der Herstellung;

 h) durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit 
dem Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten 
bekannt sein musste; der Versicherer leistet jedoch Ent-
schädigung, wenn der Schaden nicht durch die Repara-
turbedürftigkeit verursacht wurde oder wenn die Sache 
zur Zeit des Schadens mit Zustimmung des Versicherers 
wenigstens behelfsmäßig repariert war;

 i) soweit für sie ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder 
Händler), Werkunternehmer oder aus Reparaturauftrag 
einzutreten hat.

  Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der 
Versicherer zunächst Entschädigung. Ergibt sich nach 
Zahlung der Entschädigung, dass ein Dritter für den 
Schaden eintreten muss und bestreitet der Dritte dies, 
so behält der Versicherungsnehmer zunächst die bereits 
gezahlte Entschädigung.

  § 86 VVG – Übergang von Ersatzansprüchen – gilt für 
diese Fälle nicht. Der Versicherungsnehmer hat seinen 
Anspruch auf Kosten und nach den Weisungen des 
Versicherers außergerichtlich und erforderlichenfalls 
gerichtlich geltend zu machen.

  Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, wenn der Versi-
cherungsnehmer einer Weisung des Versicherers nicht 
folgt oder soweit der Dritte dem Versicherungsnehmer 
Schadenersatz leistet.

§ A3 Versicherte Interessen

1 Versichert ist das Interesse des Versicherungsnehmers.

 Ist der Versicherungsnehmer nicht Eigentümer, so ist auch 
das Interesse des Eigentümers versichert. Die Bestimmungen 
zu versicherten Schäden und Gefahren bleiben unberührt.

2 Bei Sicherungsübereignung gilt dies auch dann, wenn der 
Versicherungsnehmer das Eigentum nach Abschluss der 
Versicherung überträgt. 

 Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen gemäß  
§§ 95 ff  VVG zur Veräußerung der versicherten Sache.

3 Hat der Versicherungsnehmer die Sache unter Eigentums-
vorbehalt verkauft, so ist auch das Interesse des Käufers ver-
sichert. Der Versicherer leistet jedoch keine Entschädigung 
für Schäden, für die der Versicherungsnehmer als Lieferant 
(Hersteller oder Händler) gegenüber dem Käufer einzutre-
ten hat oder ohne auf den Einzelfall bezogene Sonderabre-
den einzutreten hätte.

4 Hat der Versicherungsnehmer die Sache einem Dritten als 
Mieter, Pächter, Entleiher oder Verwahrer übergeben, so 
ist auch das Interesse dieses Dritten versichert, soweit dies 
besonders vereinbart ist.

§ A4 Versicherungsort

Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes. 
Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Betriebsgrundstücke oder Einsatzgebiete.

§ A5  Versicherungswert, Versicherungssumme, Unter-
versicherung

1 Versicherungswert

 Versicherungswert ist der Neuwert.

 a) Neuwert ist der jeweils gültige Listenpreis der versicher-
ten Sache im Neuzustand zuzüglich der Bezugskosten 
(z. B. Kosten für Verpackung, Fracht, Zölle, Montage).

 b) Wird die versicherte Sache nicht mehr in Preislisten ge-
führt, so ist der letzte Listenpreis der Sache im Neuzu-
stand zuzüglich der Bezugskosten maßgebend; dieser 
Betrag ist entsprechend der Preisentwicklung für ver-
gleichbare Sachen zu vermindern oder zu erhöhen.

  Hatte die versicherte Sache keinen Listenpreis, so tritt 
an dessen Stelle der Kauf- oder Lieferpreis der Sache im 
Neuzustand zuzüglich der Bezugskosten; dieser Betrag 
ist entsprechend der Preisentwicklung für vergleichbare 
Sachen zu vermindern oder zu erhöhen.

  Kann weder ein Listenpreis noch ein Kauf- oder Lie-
ferpreis ermittelt werden, so ist die Summe der Ko-
sten maßgebend, die jeweils notwendig war, um die 
Sache in der vorliegenden gleichen Art und Güte (z. 
B. Konstruktion, Abmessung, Leistung) zuzüglich der 
Handels spanne und der Bezugskosten wiederherzustel-
len. Dieser Betrag ist entsprechend der Preisentwick-
lung zu vermindern oder zu erhöhen.

  Rabatte und Preiszugeständnisse bleiben für den Versi-
cherungswert unberücksichtigt.

 c) Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht 
berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.

2 Versicherungssumme 

 Die im Versicherungsvertrag für jede versicherte Sache ge-
nannte Versicherungssumme soll dem Versicherungswert 
entsprechen. Der Versicherungsnehmer soll die Versiche-
rungssumme für die versicherte Sache während der Dauer 
des Versicherungsverhältnisses dem jeweils gültigen Ver-
sicherungswert anpassen. Dies gilt auch, wenn werterhö-
hende Änderungen vorgenommen werden.

3 Unterversicherung

 Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles, so 
besteht Unterversicherung.

§ A6  Versicherte und nicht versicherte Kosten

1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Scha-
dens

 a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der 
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungs-
falles den Umständen nach zur Abwendung und Min-
derung des Schadens für geboten halten durfte oder 
die er auf Weisung des Versicherers macht.

 b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um 
einen unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall 
abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, 
geltend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz 
nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen 
objektiven Betrachtung der Umstände verhältnismäßig 
und erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Wei-
sung des Versicherers erfolgten.

 c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Kostenersatz nach a) und b) entspre-
chend kürzen.
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 d) Der Ersatz dieser Kosten und die sonstige Entschädi-
gung betragen zusammen höchstens die Versiche-
rungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch 
nicht, soweit Kosten auf Weisung des Versicherers ent-
standen sind.

 e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforder-
lichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers 
vorzuschießen.

 f) Nicht versichert sind Kosten für Leistungen der Feuer-
wehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen 
Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese 
Leistungen im öfffentlichen Interesse erbracht werden.

2 Kosten für die Wiederherstellung von Daten 

 a) Versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von 
Daten des Betriebssystems, welche für die Grundfunk-
tion der versicherten Sache notwendig sind, sofern der 
Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit 
der Daten infolge eines dem Grunde nach versicherten 
Schadens an dem Datenträger eingetreten ist, auf dem 
diese Daten gespeichert waren.

 b) Andere Daten sind nur nach besonderer Vereinbarung 
versichert.

 c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung 
für versicherte Sachen betragen zusammen höchstens 
die Versicherungssumme je vereinbarter Position.

3 Zusätzliche Kosten

 Soweit vereinbart, sind über die Wiederherstellungskosten 
hinaus die nachfolgend genannten Kosten bis zur Höhe der 
jeweils hierfür vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes 
Risiko versichert. Die jeweils vereinbarte Versicherungssum-
me vermindert sich nicht dadurch, dass eine Entschädigung 
geleistet wird.

 a) Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungs-
kosten

 aa) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer in-
folge eines dem Grunde nach versicherten Scha-
dens aufwenden muss, um versicherte und nicht 
versicherte Sachen, deren Teile oder Reste, die sich 
an der Schadenstätte befinden

  •  aufzuräumen und nötigenfalls zu dekontaminieren;

  •  zu vernichten oder in die nächstgelegene geeig-
nete Abfallbeseitigungsanlage zu transportieren 
und dort zu beseitigen.

 bb) Nicht versichert sind jedoch Kosten für die Dekon-
tamination und Entsorgung von Erdreich oder Ge-
wässern, Kosten für die Beseitigung von Beeinträch-
tigungen des Grundwassers oder der Natur sowie 
von Emissionen in der Luft.

  Nicht versichert sind ferner Aufwendungen des Versi-
cherungsnehmers aufgrund der Einliefererhaftung.

 cc) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der 
Versicherungsnehmer aus einem anderen Versiche-
rungsvertrag Ersatz beanspruchen kann.

 b) Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich

 aa) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer in-
folge einer Kontamination durch einen dem Grunde 
nach versicherten Schaden aufgrund behördlicher 
Anordnungen aufwenden muss, um

  •  Erdreich der Schadenstätte zu untersuchen und 
nötigenfalls zu dekontaminieren oder auszutau-
schen;

  •  den Aushub zu vernichten oder in die nächstge-
legene geeignete Deponie zu transportieren und 
dort abzulagern;

  •  insoweit den Zustand der Schadenstätte vor Ein-
tritt des Schadens wiederherzustellen.

 bb) Die Aufwendungen gemäß aa) sind nur versichert, 
sofern die behördlichen Anordnungen

  •  aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen er-
gangen sind, die vor Eintritt des Schadens erlas-
sen wurden;

  •  eine Kontamination betreffen, die nachweislich 
infolge dieses Schadens entstanden ist;

  •  innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Scha-
dens ergangen sind und dem Versicherer ohne 
Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei 
Monaten seit Kenntniserhalt gemeldet wurden.

 cc) Wird durch den Schaden eine bereits bestehende 
Kontamination des Erdreiches erhöht, so sind nur 
die Aufwendungen versichert, die den für eine 
Beseitigung der bestehenden Kontamination er-
forderlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne 
Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne 
den Schaden aufgewendet worden wäre.

  Die hiernach zu ersetzenden Kosten werden nöti-
genfalls durch Sachverständige festgestellt.

 dd) Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher 
Anordnungen oder aufgrund sonstiger Verpflich-
tungen des Versicherungsnehmers einschließlich 
der Einliefererhaftung sind nicht versichert.

 ee) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der 
Versicherungsnehmer aus einem anderen Versiche-
rungsvertrag Ersatz beanspruchen kann.

 c) Bewegungs- und Schutzkosten

  Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge 
eines dem Grunde nach versicherten Schadens aufwen-
den muss, wenn zum Zwecke der Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung der versicherten Sache andere 
Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müs-
sen, insbesondere Aufwendungen für De- und Remon-
tage, für Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von 
Gebäudeteilen oder für das Erweitern von Öffnungen.

 d) Luftfrachtkosten

  Dies sind Mehrkosten für Luftfracht, die der Versiche-
rungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versicher-
ten Teilschadens zum Zwecke der Wiederherstellung 
der versicherten Sache aufwenden muss.

§ A7 Umfang der Entschädigung

1 Wiederherstellungskosten

 Im Schadenfall wird zwischen Teilschaden und Totalscha-
den unterschieden. 

 Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wiederherstellungs-
kosten zuzüglich des Wertes des Altmaterials nicht höher 
sind als der Zeitwert der versicherten Sache unmittelbar 
vor Eintritt des Versicherungsfalles. Sind die Wiederherstel-
lungskosten höher, so liegt ein Totalschaden vor.

 Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert durch einen Ab-
zug insbesondere für Alter, Abnutzung und technischem 
Zustand.

 Versicherte Sachen, die in verschiedenen Positionen be-
zeichnet sind, gelten auch dann nicht als einheitliche Sa-
che, wenn sie wirtschaftlich zusammen gehören.

 Werden versicherte Sachen in einer Sammelposition aufge-
führt, so gelten sie nicht als einheitliche Sache, sofern diese 
eigenständig verwendet werden können.

2 Teilschaden

 Entschädigt werden alle für die Wiederherstellung des 
früheren, betriebsfertigen Zustandes notwendigen Auf-
wendungen abzüglich des Wertes des Altmaterials. 

 a) Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbesondere

 aa) Kosten für Ersatzteile und Reparaturstoffe;

 bb) Lohnkosten und lohnabhängige Kosten, auch über-
tarifliche Lohnanteile und Zulagen, ferner Mehrkos-
ten durch tarifliche Zuschläge für Überstunden so-
wie für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeiten;
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 cc) De- und Remontagekosten;

 dd) Transportkosten einschließlich Mehrkosten für Ex-
pressfrachten;

 ee) Kosten für die Wiederherstellung des Betriebs-
systems, welches für die Grundfunktion der versi-
cherten Sache notwendig ist;

 ff) Kosten für das Aufräumen und das Dekontaminieren 
der versicherten Sache oder deren Teile sowie Kosten 
für das Vernichten von Teilen der Sache, ferner Kos-
ten für den Abtransport von  Teilen in die nächstge-
legene geeignete  Abfallbeseitigungsanlage, jedoch 
nicht Kosten aufgrund der  Einliefererhaftung.

 b) Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in Höhe 
der Wertverbesserung wird vorgenommen an

 aa) Hilfs- und Betriebsstoffen, Verbrauchsmaterialien 
und Arbeitsmitteln, Werkzeugen aller Art sowie 
sonstigen Teilen, die während der Lebensdauer der 
versicherten Sache erfahrungsgemäß mehrfach 
ausgewechselt werden müssen, soweit diese Teile 
zur Wiederherstellung der versicherten Sache zer-
stört oder beschädigt werden;

 bb) Transportbändern, Raupen, Kabeln, Stein- und Be-
tonkübeln, Ketten, Seilen, Gurten, Riemen, Bürsten, 
Kardenbelägen und Bereifungen, Verbrennungs-
motoren, Akkumulatoren und Röhren; 

 cc) Zylinderköpfen, Zylinderbuchsen, einteilige Kol-
ben, Kolbenböden und Kolbenringen von Kolben-
maschinen. Der Abzug beträgt 10 Prozent pro Jahr 
höchstens jedoch 50 Prozent.

 c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

 aa) Kosten einer Überholung oder sonstiger Maßnah-
men, die auch unabhängig von dem Versicherungs-
fall notwendig gewesen wären; 

 bb) Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserungen, 
die über die Wiederherstellung hinausgehen.

  Wird eine Konstruktionseinheit, z. B. ein Motor, ein 
Getriebe oder ein Baustein, ausgewechselt, obgleich 
sie neben beschädigten Teilen mit überwiegender 
Wahrscheinlichkeit auch unbeschädigte umfasst, so 
wird die Entschädigung hierfür angemessen gekürzt. 
Dies gilt jedoch nicht, wenn die Kosten, die für eine 
Reparatur der beschädigten Teile notwendig gewe-
sen wären, die Kosten für die Auswechselung der 
Konstruktionseinheit übersteigen würden.

  Werden beschädigte Teile erneuert, obgleich eine 
Reparatur ohne Gefährdung der Betriebssicherheit 
möglich ist, so ersetzt der Versicherer die Kosten, 
die für eine Reparatur der beschädigten Teile not-
wendig gewesen wären, jedoch nicht mehr als die 
für die Erneuerung aufgewendeten Kosten.

 cc) Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie, 
soweit die Kosten nicht auch durch Arbeiten in 
fremder Regie entstanden wären;

 dd) entgangener Gewinn infolge von Arbeiten in eigener 
Regie;

 ee) Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige 
Wiederherstellung;

 ff) Kosten für Arbeiten, die zwar für die Wiederherstel-
lung erforderlich sind, aber nicht an der versicher-
ten Sache selbst ausgeführt werden;

 gg) Vermögensschäden.

3 Totalschaden

 Entschädigt wird der Zeitwert abzüglich des Wertes des 
Altmaterials.

4 Weitere Kosten

 Weitere Kosten, die infolge eines ersatzpflichtigen Scha-
dens über die Wiederherstellungskosten hinaus aufgewen-
det werden müssen, ersetzt der Versicherer im Rahmen der 
hierfür vereinbarten Versicherungssummen.

5 Grenze der Entschädigung

 Grenze der Entschädigung ist der auf die betroffene Sache 
entfallende Teil der Versicherungssumme.

6 Entschädigungsberechnung bei Unterversicherung

 Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des 
nach Nr. 1 bis 5 ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu 
dem ganzen Betrag verhält, wie die Versicherungssumme 
zu dem Versicherungswert.

7 Selbstbehalt

 Der nach Nr. 1 bis 6 ermittelte Betrag wird je Versicherungs-
fall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. Entstehen 
mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils einzeln 
abgezogen. Entstehen die mehreren Schäden jedoch an 
derselben Sache und besteht außerdem ein Ursachenzu-
sammenhang zwischen diesen Schäden, so wird der Selbst-
behalt nur einmal abgezogen.

§ A8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1 Fälligkeit der Entschädigung

 Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des 
Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs ab-
geschlossen sind.

 Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-
dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung be-
anspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen 
ist.

2 Verzinsung 

 Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

 a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines 
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – ab 
Fälligkeit zu verzinsen.

 b) Der Zinssatz beträgt 4 Prozent, soweit nicht aus einem 
anderen Rechtsgrund ein höherer Zins zu zahlen ist.

 c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 
fällig.

3 Hemmung

 Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und 2 a) ist der 
Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschul-
dens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht 
ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

4 Aufschiebung der Zahlung

 Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

 a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen;

 b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen 
den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten 
aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft.

5 Abtretung des Entschädigungsanspruches 

 Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit 
Zustimmung des Versicherers abgetreten werden. Die Zu-
stimmung muss erteilt werden, wenn der Versicherungs-
nehmer sie aus wichtigem Grund verlangt.

§ A9 Sachverständigenverfahren

1 Feststellung der Schadenhöhe

 Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass der Schaden in einem Sachver-
ständigenverfahren festgestellt wird.

 Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer 
und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2 Weitere Feststellungen

 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung 
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden.
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3 Verfahren vor Feststellung

 Für das Sachverständigenverfahren gilt:

 a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr 
genannten Sachverständigen in Textform auffordern, 
den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der 
zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wo-
chen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann 
ihn die auffordernde Partei durch das für den Schaden-
ort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Auf-
forderung durch den Versicherer ist der Versicherungs-
nehmer auf diese Folge hinzuweisen.

 b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsneh-
mers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbin-
dung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern 
oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in 
einem ähnlichen Verhältnis steht.

 c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Be-
ginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständi-
gen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entspre-
chend für die Benennung eines Obmannes durch die 
Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen 
nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei 
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht 
ernannt.

4 Feststellung

 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

 a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den 
Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden für den Ver-
sicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln der 
Technik frühestens erkennbar war;

 b) den Umfang der Beschädigung und der Zerstörung, 
insbesondere

 aa) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zer-
störten und beschädigten versicherten Sachen mit 
deren Werten unmittelbar vor dem Schaden sowie 
deren Neuwerten zur Zeit des Schadens; 

 bb) die für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstel-
lung in den Zustand vor Schadeneintritt erforder-
lichen Kosten; 

 cc) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;

 c) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

5 Verfahren nach Feststellung

 Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen bei-
den Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der 
Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versi-
cherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet 
über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch 
die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Gren-
zen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien 
gleichzeitig.

 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Ob-
mannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn 
nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirk-
lichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser 
verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die 
Entschädigung.

 Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese 
durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die 
Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können 
oder wollen oder sie verzögern.

6 Kosten

 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Par-
tei die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Ob-
mannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7 Obliegenheiten

 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Oblie-
genheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ A10 Wiederherbeigeschaffte Sachen

1 Anzeigepflicht

 Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, 
so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlangung 
dem Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen.

2 Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung

 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Ent-
schädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält 
er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache 
innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung 
stellt. Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung 
zurückzugeben.

3 Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung

 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese 
 Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versiche-
rungswertes gezahlt worden ist, so hat der Versicherungs-
nehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache 
dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versiche-
rungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei 
Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung 
des Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser 
Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer über.

4 Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung bei Teilent-
schädigung

 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache 
eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungs-
gemäß weniger als den Versicherungswert betragen hat, 
so kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und 
muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er 
sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang  einer 
schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so 
hat der Versicherungsnehmer die Sache im Einvernehmen 
mit dem Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu 
lassen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält 
der Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten 
bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht.

5 Gleichstellung

 Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, 
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich 
den Besitz wieder zu verschaffen.

6 Übertragung der Rechte

 Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurück-
erlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem 
Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen 
Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen 
zustehen.

7 Beschädigte Sachen

 Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann 
der Versicherungsnehmer Entschädigung nach den Grund-
sätzen dieses Vertrages auch dann verlangen oder behalten, 
wenn die Sachen nach Nr. 2 bis Nr. 4 bei ihm verbleiben.

8 Besitzerlangung durch den Versicherer

 Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache, so gelten Nr. 1 bis Nr. 7 entsprechend.

§ A11 Wechsel der versicherten Sachen

Erhält der Versicherungsnehmer anstelle der im Versicherungsver-
trag bezeichneten Sache eine andere, jedoch technisch vergleich-
bare Sache, so besteht nach entsprechender Anzeige des Versiche-
rungsnehmers hierfür vorläufige Deckung.

Die vorläufige Deckung endet

a) mit dem Abschluss des neuen Versicherungsvertrages oder

b) mit Beginn eines weiteren Vertrages über vorläufige Deckung 
mit gleichartigem Versicherungsschutz oder

c) mit der Beendigung der Vertragsverhandlungen, spätestens 
jedoch nach 3 Monaten.
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§ B1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder 
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

1 Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Ge-
fahrumständen

 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertrags-
erklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrum-
stände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform 
gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den 
Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu  schließen.

 Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Ver-
tragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne 
des Satzes 1 stellt.

2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

 a) Vertragsänderung

  Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht 
vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag 
auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden 
die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versiche-
rers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Ver-
sicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung 
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden 
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

  Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag 
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versiche-
rer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 
Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kün-
digen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen 
Kündigungsrecht hinzuweisen.

 b) Rücktritt und Leistungsfreiheit

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurück-
treten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die 

Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verletzt.

  Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist 
das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, 
wenn der  Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedin-
gungen abgeschlossen hätte.

  Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles 
zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, 
der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung 
der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der 
Versicherungsnehmer die Anzeige pflicht arglistig verletzt, 
ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

 c) Kündigung

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versi-
cherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den 
Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umständen 
zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen.

 d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

  Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (siehe 
a), zum Rücktritt (siehe b) und zur Kündigung (siehe c) 
sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den 
nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrich-
tige Anzeige kannte.

 e) Anfechtung

  Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglisti-
ger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3 Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers

 Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), zum Rücktritt 
(Nr. 2 b) oder zur Kündigung (Nr. 2 c) muss der Versiche-
rer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und 

Abschnitt B – Allgemeiner Teil für die Maschinen- und Kaskoversicherung

Verzeichnis der Paragraphen

§ B1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

§ B2 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Einmal- oder Erstbeitrages

§ B3 Dauer und Ende des Vertrages

§ B4 Folgebeitrag

§ B5 Lastschriftverfahren

§ B6 Ratenzahlung

§ B7  Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

§ B8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

§ B9 Gefahrerhöhung

§ B10 Überversicherung

§ B11 Mehrere Versicherer

§ B12 Versicherung für fremde Rechnung

§ B13 Übergang von Ersatzansprüchen

§ B14 Kündigung nach dem Versicherungsfall

§ B15 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

§ B16 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen

§ B17 Vollmacht des Versicherungsvertreters

§ B18  Verjährung

§ B19 Zuständiges Gericht

§ B20 Anzuwendendes Recht

FK 97-B  0409



82

 Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ B3 Dauer und Ende des Vertrages

1 Dauer

 Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angege-
benen Zeitraum abgeschlossen.

2 Stillschweigende Verlängerung

 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
längert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht 
einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung 
zugegangen ist.

3 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

 Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei 
Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden 
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom 
Versicherungsnehmer gekündigt werden.

 Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Mo-
nate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres 
zugehen.

4 Form der Kündigung

 Die Kündigung muss in Schriftform erfolgen.

5 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum 
vorgesehenen Zeitpunkt.

§ B4 Folgebeitrag

1 Fälligkeit 

 a) Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt 
der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.

 b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des 
im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung 
angegebenen Zeitraumes bewirkt ist.

2 Schadenersatz bei Verzug

 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folge-
beitrages in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz 
des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu ver-
langen.

3 Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung

 a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht 
rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrages auf dessen 
Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine 
Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang 
der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). Die 
Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Ver-
trag die rückständigen Beträge des Beitrages, der Zinsen 
und der Kosten im Einzelnen beziffert und außer dem auf 
die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht 
– aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

 b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungs-
frist ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsneh-
mer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung 
des Beitrages oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist 
der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

 c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung 
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, 
sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der 
geschuldeten Beträge in Verzug ist.

  Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zah-
lungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf 
wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu die-
sem Zeit punkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist 
der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrück-
lich hinzuweisen. 

 dabei die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung 
stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere Um-
stände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlan-
gung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, 
zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeige-
pflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm 
jeweils geltend gemachte Recht begründen.

4 Rechtsfolgenhinweis

 Die Rechte zur  Vertragsänderung (Nr. 2 a), zum Rücktritt 
(Nr. 2 b) und zur Kündigung (Nr. 2 c) stehen dem Versiche-
rer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verletzung 
der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

5 Vertreter des Versicherungsnehmers

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 
und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als 
auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsneh-
mers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann 
sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn we-
der dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6 Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), 
zum Rücktritt (Nr. 2 b) und zur Kündigung (Nr. 2 c) er-
löschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; 
dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser 
Frist eiingetreten sind. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, 
wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die An-
zeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.

§ B2 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit,
Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung 
des Einmal- oder Erstbeitrages 

1 Beginn des Versicherungsschutzes

 Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Rege-
lungen in Nr. 3 und 4 zu dem im Versicherungsschein an-
gegebenen Zeitpunkt. 

2 Fälligkeit des ersten oder des einmaligen Beitrages

 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach 
Abschluss des Versicherungsvertrags fällig, jedoch nicht vor 
dem Beginn des Versicherungsschutzes.

 Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach 
dem in Satz 1 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versi-
cherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

 Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der 
erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach 
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

 Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste 
Rate als erster Beitrag.

3 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

 Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach 
Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann 
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zah-
lung nicht bewirkt ist.

 Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

4 Leistungsfreiheit des Versicherers

 Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einma-
ligen Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fäl-
ligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicher für einen vor 
Zahlung des Beitrages eingetretenen Versicherungsfall 
nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungs-
schein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Bei-
trages aufmerksam gemacht hat.
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4 Zahlung des Beitrages nach Kündigung

 Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, 
wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, 
innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leis-
tet. Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers 
(siehe Nr. 3 b) bleibt unberührt.

§ B5 Lastschriftverfahren

1 Pflichten des Versicherungsnehmers

 Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren 
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum 
Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrages für eine ausreichende 
Deckung des Kontos zu sorgen.

2 Änderung des Zahlungsweges

 Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder 
mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, 
nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer be-
rechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kün-
digen. Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzu-
weisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die 
ausstehenden Beiträge und zukünftige Beiträge selbst zu 
übermitteln. Durch die Banken erhobene Bearbeitungsge-
bühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem 
Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

§ B6 Ratenzahlung

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis 
zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode wer-
den sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate 
ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung 
fällig wird.

§ B7  Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1 Allgemeiner Grundsatz

 a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versi-
cherer für diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil 
des Beitrages zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem 
der Versicherungsschutz bestanden hat.

 b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag 
zu, den er hätte beanspruchen können, wenn die Ver-
sicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden 
 wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des  Interesses 
Kenntnis erlangt hat.

2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, An-
fechtung und fehlendem versicherten Interesse

 a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Ver-
tragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu widerru-
fen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zu-
gang des Widerrufes entfallenden Teil des Beitrages zu 
erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der 
Belehrung über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfol-
gen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hinge-
wiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, 
dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufs-
frist beginnt .

  Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Ver-
sicherer zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr 
gezahlten Beiträge zu erstatten; dies gilt nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versi-
cherungsvertrag in Anspruch genommen hat. 

 b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer 
Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Ver-
tragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt 
hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirk-
samwerden der Rücktrittserklärung zu.

  Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil der einmalige oder der erste 
Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem 
Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

 c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des 
Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so 
steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwer-
den der Anfechtungserklärung zu.

 d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Bei-
trages verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei 
Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das 
Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges 
Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse 
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann je-
doch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

  Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Inter-
esse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechts-
widrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag 
nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag 
bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtig-
keit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ B8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1 Obliegenheiten vor dem Versicherungsfall

 a) Der Versicherungsnehmer hat vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles alle vertraglich vereinbarten Obliegenheiten 
einzuhalten. 

 b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen 
hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, 
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, 
den Vertrag fristlos kündigen.

  Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er 
die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig 
verletzt hat.

2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungs-
falls

 a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des 
Versicherungsfalls

 aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minde-
rung des Schadens zu sorgen;

 bb) dem  Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er 
von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. 
auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;

 cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-
minderung – ggf. auch mündlich oder tele fonisch 
– einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten;

 dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu 
befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungs-
vertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Wei-
sungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflicht-
gemäßem Ermessen zu handeln;

 ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das 
Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

 ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein 
Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen 
einzureichen;

 gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, 
bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen 
durch den Versicherer freigegeben worden sind. Sind 
Veränderungen unumgänglich, sind das Schadenbild 
nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fo-
tos) und die beschädigten Sachen bis zu einer Besich-
tigung durch den Versicherer aufzubewahren;

 hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede  
Auskunft – auf Verlangen in Schriftform – zu ertei-
len, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder 
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Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

  Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann 
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen.

  Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen 
nach Nr. 2 b) und Nr. c) bekannt, kann er den Vertrag un-
ter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

 b) Vertragsänderung

  Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlan-
gen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr aus-
schließen.

  Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung 
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer 
die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses 
Kündigungsrecht hinzuweisen.

4 Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertrags-
anpassung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht inner-
halb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der 
Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand 
wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestan-
den hat.

5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

 a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall 
ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, 
wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach 
Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versiche-
rungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen.

 b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der 
Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als 
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die 
Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müs-
sen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine 
Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versi-
cherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, 
so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungs-
pflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die 
Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die 
Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.

 c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

 aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Ein-
tritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der 
Leistungspflicht war oder

 bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles 
die Frist für die Kündigung des Versicherers abge-
laufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

 cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Bei-
trag verlangt.

§ B10 Überversicherung

1 Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versi-
cherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versiche-
rer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur 
Beseitigung der Überversicherung die Versicherungssumme 
mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des 
Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe des Beitrages der 

des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers 
erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursa-
che und Höhe des Schadens und über den Umfang 
der Entschädigungspflicht zu gestatten;

 ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, 
deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet 
werden kann.

 b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Ver-
sicherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegen-
heiten gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm 
dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umstän-
den möglich ist.

3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

 a) Wird eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder Nr. 2 vom Versi-
cherungsnehmer arglistig oder vorsätzlich verletzt, so ist 
der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entspricht. Das  Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen.

 b) Außer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur 
Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

 c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des 
Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Auf-
klärungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann 
vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ B9 Gefahrerhöhung

1 Begriff der Gefahrerhöhung

 a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der 
Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tat-
sächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, 
dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Ver-
größerung des Schadens oder die ungerechtfertigte 
Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher 
wird.

 b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht 
nur – vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Um-
stand ändert nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat.

 c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich 
die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den 
Umständen als mitversichert gelten soll.

2 Pflichten des Versicherungsnehmers

 a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versi-
cherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Ver-
sicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren 
Vornahme durch einen Dritten gestatten.

 b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass 
er ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine 
Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so 
muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

 c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertrags-
erklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss 
der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich 
anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3 Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer

 a) Kündigungsrecht des Versicherers

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung 
nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos 
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. 
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Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet haben 
würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen 
Inhalt geschlossen worden wäre.

2 Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der 
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, 
zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umstän-
den Kenntnis erlangt.

§ B11 Mehrere Versicherer

1 Anzeigepflicht

 Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen diesel-
be Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die 
 andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mit-
teilung sind der andere Versicherer und die Versicherungs-
summe anzugeben.

2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

 Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe 
Nr. 1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer 
unter den in § B1 Nr. 2 beschriebenen Voraussetzungen 
zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise 
leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Ver-
sicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von 
der anderen Versicherung erlangt hat.

3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

 a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-
selbe Gefahr versichert und übersteigen die Versiche-
rungssummen zusammen den Versicherungswert oder 
übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Ent-
schädigungen, die von jedem Versicherer ohne Beste-
hen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den 
Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

 b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner 
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen 
hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt. 
Der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht 
mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens 
verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge 
bei demselben Versicherer bestehen.

  Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicher-
te aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung 
für denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch 
aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die 
Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht 
höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versiche-
rungssummen, aus denen die Beiträge errechnet 
wurden, nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben 
worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungs-
grenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass 
aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschä-
digung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der 
Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung 
gegeben worden wäre.

 c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist 
jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

  Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt 
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt.

4 Beseitigung der Mehrfachversicherung

 a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den 
die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kennt-
nis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung ge-
schlossen, kann er verlangen, dass der später geschlos-
sene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme 
unter verhältnismäßiger Minderung des Beitrages auf 
den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere 
Versicherung nicht gedeckt ist.

  Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung 
der Versicherungssumme und Anpassung des Beitrages 

werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklä-
rung dem Versicherer zugeht.

  b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn 
die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass 
nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge 
der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall 
die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder 
im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, 
kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismä-
ßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der 
Beiträge verlangen.

§ B12 Versicherung für fremde Rechnung

1 Rechte aus dem Vertrag

 Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag 
im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versi-
cherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem 
Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch 
dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte 
den Versicherungsschein besitzt.

2 Zahlung der Entschädigung

 Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an 
den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass 
der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der 
Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit 
Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

3 Kenntnis und Verhalten

 a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versiche-
rungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind 
bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die 
Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berück-
sichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versiche-
rungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich 
der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhal-
ten und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen 
 lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versiche-
rungsnehmers ist.

 b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, 
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen wor-
den ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des 
Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumut-
bar war.

 c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen 
an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne 
Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versiche-
rer nicht darüber informiert hat.

§ B13 Übergang von Ersatzansprüchen

1 Übergang von Ersatzansprüchen

 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer 
über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Über-
gang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers 
geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch 
des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er 
bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, 
kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es 
sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verur-
sacht.

2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

 Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder 
ein zur Sicherung dieses Anspruches dienendes Recht unter 
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu 
wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruches auf den 
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer 
soweit erforderlich mitzuwirken.

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit 
vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht 
verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem 
Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Ver-
letzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
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§ B17 Vollmacht des Versicherungsvertreters

1 Erklärungen des Versicherungsnehmers

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegen-
zunehmen betreffend

 a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-
vertrages

 b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich 
dessen Beendigung

 c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des 
Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses.

2 Erklärungen des Versicherers

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren 
Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zah-
lungen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang 
mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versiche-
rungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschrän-
kung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur 
gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei 
der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober 
Fahrlässigkeit nicht kannte.

§ B18 Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
 Jahren.

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der 
Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch be-
gründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis 
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum 
zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten 
Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

§ B19 Zuständiges Gericht

1 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der 
Zivilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht örtlich zu-
ständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit 
der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines 
solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

 Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versiche-
rung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprü-
che auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des 
Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.

2 Klagen gegen Versicherungsnehmer

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist 
ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Be-
zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat.

§ B20 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ B14 Kündigung nach dem Versicherungsfall

1 Kündigungsrecht

 Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der 
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Sie 
muss der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat 
nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zuge-
gangen sein.

2 Kündigung durch Versicherungsnehmer 

 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung so-
fort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Ver-
sicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündi-
gung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum 
Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

3 Kündigung durch Versicherer 

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

4 Form der Kündigung

 Die Kündigung nach Nr. 2 und Nr. 3 ist in Schriftform zu 
erklären.

§ B15 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der 
Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die 
für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung 
sind, täuscht oder zu täuschen versucht.

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräf-
tiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges 
oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen 
des Satzes 1 als bewiesen.

§ B16 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriften-
änderungen

1 Form

 Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in 
diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für 
den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die 
das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar ge-
genüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

 Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung 
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder 
in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Verwaltung 
gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den 
Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung

 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Wil-
lenserklärung, die dem Versicherungsnehmer  gegenüber 
abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen 
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. 
Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht an-
gezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage 
nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung

 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der 
Anschrift  seines Gewerbebetriebes abgeschlossen, finden 
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die 
Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.
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Klauseln zu den ABMG 2008

Die für Ihren Vertrag relevanten Klauseln entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht:

Klausel-Nummer Klausel Voraussetzung
TV-TK 3112 Röhren sofern speziell vereinbart
TV-TK 3154 Motoren und Getriebe usw. sofern speziell vereinbart
TV-TK 3210 Brand, Blitzschlag, Explosion sofern Ausschluss für Brand, Blitzschlag, Explosion vereinbart
TV-TK 3234 Einbruchdiebstahl/Raub (gilt nur 

für die im Vertrag genannten 
Positionen)

sofern Einschluss Einbruchdiebstahl/Raub vereinbart

TV-TK 3236 Innere Unruhen sofern Einschluss Innere Unruhen vereinbart
TV-TK 3252 Ausschluss von inneren Betriebs-

schäden
sofern Ausschluss

TV-TK 3258 Abhandenkommen (gilt nur für 
die im Vertrag genannten Posi-
tionen)

sofern Einschluss Abhandenkommen vereinbart

TV-TK 3260 Tunnelarbeiten oder Arbeiten 
unter Tage

sofern vereinbart

TV-TK 3261 Biologische und chemische Kon-
tamination

sofern speziell vereinbart

TV-TK 3262 Mitversicherung von Schäden 
durch Versaufen oder Verschlam-
men

sofern vereinbart

TV-TK 3263 Besondere Vereinbarungen für 
die Maschinen-Teilversicher-
ung (gilt nur für die im Vertrag 
genannten Positionen)

sofern vereinbart

TV-TK 3264 Fahrzeug-Teilkasko-Schäden sofern vereinbart
TV-TK 3265 Fahrzeug-Vollkasko-Schäden sofern vereinbart
TV-TK 3266 Betriebseinfl üsse generell
TV-TK 3350 Vermietung, Verpachtung, Ver-

leih und Verwahrung
sofern vereinbart

TV-TK 3351 Vermieter als Versicherungs-
nehmer

sofern vereinbart

TV-TK 3352 Mieter als Versicherungsnehmer sofern vereinbart
TV-TK 3507 Angleichung der Beiträge und 

Versicherungssummen
generell wenn nicht ausdrücklich ausgeschlossen 

TV-TK 3650 Eich- und Kalibrierungskosten generell bei Versicherung von Waagen aller Art
TV-TK 3651 Maschinen ausländischen 

 Fabrikats
generell bei ausländischen Maschinen

TV-TK 3652 Zusätzliche Eich- und Kalibrie-
rungskosten

sofern speziell vereinbart

TV-TK 3656 Bergungskosten im Totalschaden-
fall

sofern speziell vereinbart

TV-TK 3756 Selbstbehalt bei Abhanden-
kommen

grundsätzlich, wenn keine andere (höhere) Vereinbarung getroffen wurde

TV-TK 3757 Selbstbehalt bei Abhanden-
kommen

sofern speziell vereinbart

TV-TK 3758 Akkumulatorenbatterien generell wenn Batterien versichert gelten
TV-TK 3850 Mitversicherungs- und Prozess-

führungsklausel für die Tech-
nischen Versicherungszweige

generell im Führungsgeschäft

TV-TK 3854 Repräsentanten sofern speziell vereinbart 
TV-TK 3855 Wartung sofern speziell vereinbart 
TV-TK 3911 Datenversicherung sofern Datenversicherung vereinbart
TV-TK 3953 Vorsorgeversicherung/Investi-

tionen
sofern Vorsorgeversicherung vereinbart

TV-TK 3960 Pauschale Maschinen-Gruppen-
Versicherung für fahrbare oder 
transportable Geräte

sofern speziell beantragt

TV-TK 3962 Subsidiärhaftung sofern speziell vereinbart

FK 9-KS-ABMG  0409
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Klausel-Nummer Klausel Voraussetzung
TV-TK 3990 Dauernachlass sofern 5-Jahresvertrag
TV-TK 3991 Schadenverlaufsabhängiger Bei-

tragsnachlass
sofern vereinbart und schadenfrei

TV-TK 3994 Beitragsregulierung sofern speziell vereinbart
TV-TK 3996 Stundung zur Beitragsregulie-

rung
sofern speziell vereinbart

TV-TK 3997 Neumaschinennachlass sofern Neumaschine
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Klauseln zu den ABMG 2008

TV-TK 3112 Röhren

Der Abzug von den Wiederherstellungskosten gemäß § A7 Nr. 2 b) 
bb) ABMG 2008 bei Schäden an Röhren beträgt:

Bezeichnung der Röhren Verringerung der
Entschädigung

nach Benutzungs-
dauer von:

monat-
lich um:

a) Röntgen-/Ventilröhren

 Laserröhren

6 Monaten 5,5 %

b)  Kathodenstrahlröhren (CRT) in Aufzeich-
nungseinheiten von Foto-/Lichtsatzanlagen

 Bildaufnahmeröhren

12 Monaten 3,0 %

c) Bildwiedergaberöhren

 Hochfrequenzleistungsröhren

18 Monaten 2,5 %

d) Speicherröhren

 Fotomultiplierröhren

24 Monaten 2,0 %

e) Linearbeschleunigerröhren 24 Monaten 2,0 %

Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an gerechnet, zu 
dem der erste Besitzer die Nutzungsmöglichkeit hatte.

Sonstige Materialkosten, Fahrt- und Montagekosten werden nach 
§ A7 ABMG 2008 ersetzt.

TV-TK 3154 Motoren und Getriebe usw.

Bei Kraftfahrzeugen (Trägerfahrzeugen) gelten Schäden an Mo-
toren, Getrieben, Hydraulikausrüstungen, Bremsanlagen usw. 
nach Ablauf von fünf Jahren – gerechnet ab dem Tag der Erstzulas-
sung – nur im Rahmen der ABMG 2008 einschl. Vereinbarung der 
Klausel TV-TK 3252 mitversichert.

TV-TK 3210 Brand, Blitzschlag, Explosion 

Abweichend von § A2 Nr. 1 f) ABMG 2008 sind Schäden durch 
Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Flugkör-
pers, seiner Teile oder seiner Landung sowie durch Löschen oder 
Niederreißen bei diesen Ereignissen nicht mitversichert.

TV-TK 3234 Einbruchdiebstahl/Raub (gilt nur für 
die im Vertrag genannten Positionen)

1 Obligatorischer Versicherungsschutz

 Versicherungsschutz für Schäden durch Einbruchdiebstahl 
und Raub gilt nur für die Positionen, für die diese Gefahren 
besonders vereinbart sind.

2 Versicherte Gefahren und Schäden

 Der Versicherer leistet Entschädigung für das Abhandenkom-
men versicherter Sachen durch Einbruchdiebstahl oder Raub 
sowie den Versuch einer solchen Tat. 

 Zubehör-, Bestands- und Ersatzteile sind dann gegen Dieb-
stahl, Einbruchdiebstahl und Raub mitversichert, wenn sie 
angebaut oder durch Kette oder Schloss gesichert sind, sich 
sonst in einem verschlossenen Behältnis/Gebäude befinden 
oder ein Eigengewicht von mindestens 100 Kg haben.

3 Obliegenheiten

 Auf die Obliegenheit, Schäden durch strafbare Handlungen 
gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen (sie-
he § B8 Nr. 2 a) ee)) sowie auf die Rechtsfolgen nach § B8 
ABMG 2008 wird besonders hingewiesen.

TV-TK 3236 Innere Unruhen 

1 Gegenstand der Versicherung

 Der Versicherer leistet abweichend von § A2 Nr. 5 b) ABMG 
2008 Entschädigung für Schäden durch innere Unruhen. 

 a) Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht 
unerhebliche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche 

Ruhe und Ordnung störenden Weise in Bewegung gera-
ten und Gewalt gegen Personen oder Sachen  verüben.

 b) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen Schäden durch Verfügung von hoher Hand.

 c) Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, 
als Schadenersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Ent-
schädigungsrechts beansprucht werden kann.

 d) Die Grenze der Entschädigung ist abweichend von § A7 
Nr. 5 ABMG 2008 der im Versicherungsvertrag genannte 
Betrag. 

 e) Die Versicherung dieser Gefahr kann jederzeit gekündigt 
werden. Die Kündigung wird eine Woche nach Zugang 
wirksam.

  Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht 
Gebrauch, so kann der Versicherungsnehmer den ge-
samten Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Kündigung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt 
 kündigen.

2 Obliegenheiten

 Auf die Obliegenheit, Schäden durch strafbare Handlungen 
gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen (si-
ehe § B8 Nr. 2 a) ee) ABMG 2008) sowie auf die Rechtsfolgen 
nach § B8 ABMG 2008 wird besonders hingewiesen.

TV-TK 3252 Ausschluss von inneren Betriebsschäden

1 Abweichend von § A2 Nr. 1 und Nr. 2 ABMG 2008 leistet der 
Versicherer Entschädigung für unvorhergesehen eintretende 
Beschädigungen oder Zerstörungen an versicherten Sachen 
(Sachschaden)

 a) als unmittelbare Folge eines von außen her einwirkenden 
Ereignisses;

 b) durch Brand, Blitzschlag, Explosion; dies gilt jedoch nicht 
für Baubüros, Baucontainer, Baubuden, Baubaracken, 
Werkstätten, Magazine, Labors und Gerätewagen;

 c) durch Sturm, Eisgang, Erdrutsch, Erdbeben, Überschwem-
mung oder Hochwasser;

2 Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen keine Entschädigung für innere Betriebsschäden und 
Bruchschäden.

 Entschädigung wird jedoch geleistet für Schäden gemäß 
Nr. 1, die infolge eines inneren Betriebsschadens oder Bruch-
schadens eintreten.

TV-TK 3258 Abhandenkommen (gilt nur für die im
Vertrag genannten Positionen)

1 Obligatorischer Versicherungsschutz 

 Versicherungsschutz für Schäden durch Abhandenkommen 
infolge Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Raub gilt nur für 
die Positionen, für die diese Gefahr besonders vereinbart ist.

2 Versicherte Gefahren und Schäden

 Der Versicherer leistet Entschädigung für das Abhandenkom-
men versicherter Sachen durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl 
oder Raub sowie den Versuch einer solchen Tat.

 Zubehör-, Bestands- und Ersatzteile sind dann gegen Dieb-
stahl, Einbruchdiebstahl und Raub mitversichert, wenn sie 
angebaut oder durch Kette oder Schloss gesichert sind, sich 
sonst in einem verschlossenen Behältnis/Gebäude befinden 
oder ein Eigengewicht von mindestens 100 Kg haben.

3 Obliegenheiten

 Auf die Obliegenheit, Schäden durch strafbare Handlungen 
gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen (sie-
he § B8 Nr. 2 a) ee)) sowie auf die Rechtsfolgen nach § B8 
ABMG 2008 wird besonders hingewiesen.
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TV-TK 3260 Tunnelarbeiten oder Arbeiten unter 
Tage

1. In Erweiterung von § A2 Nr. 3 b) ABMG 2008 leistet der Ver-
sicherer Entschädigung für Schäden und Verluste durch die 
besonderen Gefahren des Einsatzes unter Tage.

 Dies sind insbesondere Versaufen und Verschlammen oder 
wenn die versicherte Sache eingeschlossen bzw. verschüttet 
ist. Dies gilt auch, wenn nicht feststeht, ob die versicherte 
Sache zerstört ist.

 Bei einer späteren Bergung wird die Möglichkeit der Wieder-
verwendung geprüft.

2 Steckenbleiben im Erdreich ist kein ersatzpflichtiger Schaden 
im Sinne von Nr. 1.

TV-TK 3261 Biologische und chemische Kontamina-
tion

Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen sind Kontaminationen 
durch biologische oder chemische Substanzen nicht mitver sichert.

TV-TK 3262 Mitversicherung von Schäden durch
Versaufen oder Verschlammen 

In Erweiterung von § A2 Nr. 3 c) ABMG 2008 leistet der Versicherer 
Entschädigung für Schäden durch Versaufen oder Verschlammen 
infolge der besonderen Gefahren des Einsatzes auf Wasserbau-
stellen.

TV-TK 3263 Besondere Vereinbarungen für die
Maschinen-Teilversicherung  (gilt nur 
für die im Vertrag genannten Positi-
onen)

1 Obligatorischer Versicherungsschutz

 Versicherungsschutz im Rahmen der Maschinen-Teilversiche-
rung gilt nur für die Positionen, für die dies besonders verein-
bart ist.

2 Entschädigung für Schäden

 In Abänderung des § A2 ABMG 2008 leistet der Versicherer 
Entschädigung nur für die Beschädigung, die Zerstörung 
und den Verlust der im Maschinen-/Geräteverzeichnis aufge-
führten Sachen und ihrer unter Verschluss verwahrten oder an 
ihr befestigten Teile nach Art der Fahrzeug-Teilversicherung 
(AKB, Teil C) durch:

 a) Brand oder Explosion,

 b) Entwendung, insbesondere Diebstahl, unbefugten Ge-
brauch durch betriebsfremde Personen, Raub und Un-
terschlagung. Die Unterschlagung durch denjenigen, an 
den der Versicherungsnehmer die versicherten Sachen 
unter Vorbehalt seines Eigentums veräußert hat oder 
durch denjenigen, dem es zum Gebrauch oder zur Ver-
äußerung überlassen wurde, ist von der Versicherung 
ausgeschlossen.

 c) unmittelbare Einwirkungen von Sturm, Hagel, Blitzschlag 
oder Überschwemmung. Eingeschlossen sind Schäden, 
die dadurch verursacht werden, dass durch diese Natur-
gewalten Gegenstände auf oder gegen die versicherten 
Sachen geworfen werden. Ausgeschlossen sind Schäden, 
die auf ein durch diese Naturgewalten veranlasstes Ver-
halten des Fahrers zurückzuführen sind.

 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Bruchschä-
den an der Verglasung der versicherten Sache.

2 Obliegenheiten

 In Ergänzung zu § B8 Nr. 2 a) ee) ABMG 2008 sind auch 
– neben Schäden durch strafbare Handlungen gegen das 
Eigen tum – Schäden durch Feuer unverzüglich der Polizei an-
zuzeigen. Auf die Rechtsfolgen nach § B8 ABMG 2008 wird 
besonders hingewiesen.

TV-TK 3264 Fahrzeug-Teilkasko-Schäden

Schäden, die durch eine Teilkasko-Versicherung gedeckt werden 
können, sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

TV-TK 3265 Fahrzeug-Vollkasko-Schäden

Schäden, die durch eine Vollkasko-Versicherung gedeckt werden 
können, sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

TV-TK 3266 Betriebseinflüsse

Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
keine Entschädigung für Schäden durch korrosive Angriffe, Ab-
zehrungen oder Ablagerungen jeder Art an den von Flüssigkeiten, 
Dämpfen oder Gasen berührten Teilen.

TV-TK 3350 Vermietung, Verpachtung, Verleih und
Verwahrung

1 Mitversichert ist das Interesse Dritter als Mieter, Pächter, Ent-
leiher oder Verwahrer der versicherten Sache.

2 Der Versicherungsnehmer hat dafür Sorge zu tragen (z. B. 
durch einen besonderen Hinweis im Vertrag), dass keine Wei-
tervermietung, -verpachtung, -verleih bzw. Weitergabe durch 
den Dritten erfolgen darf.

3 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach 
Nr. 2 ergeben sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.

TV-TK 3351 Vermieter als Versicherungsnehmer

1 Versichert gilt bei Vermietung von versicherten Sachen das 
Interesse des Vermieters und des Mieters.

2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an 
versicherten Sachen, die dadurch entstehen, dass der Ver-
mieter an den versicherten Sachen selbst Reparaturen bzw. 
Wartungen durchführt, für die bei Beauftragung einer Fach-
werkstatt im Falle der Beschädigung eine Haftung aus dem 
Werkvertrag bestehen würde. 

3 Der Versicherungsnehmer hat dafür Sorge zu tragen (z. B. 
durch einen besonderen Hinweis im Vertrag), dass keine Wei-
tervermietung, -verpachtung, -verleih bzw. Weitergabe durch 
den Dritten erfolgen darf.

4 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach 
Nr. 3 ergeben sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.

TV-TK 3352 Mieter als Versicherungsnehmer

1 Versichert gilt das Interesse des Vermieters und des Mieters.

2 Das Hersteller-/Lieferantenrisiko ist nicht versichert.

3 Der Versicherungsnehmer darf die versicherte Sache nicht an Drit-
te weitervermieten, -verpachten, -verleihen bzw.  weitergeben.

4 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach 
Nr. 3 ergeben sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.

TV-TK 3507 Angleichung der Beiträge und
Versicherungssummen 

1 Beiträge und Versicherungssummen werden im Versiche-
rungsvertrag nach dem Stand der Löhne und Preise in der 
Investitionsgüter-Industrie vom Januar/März 1971 angege-
ben.

 Eine Änderung dieser Löhne und Preise hat eine entspre-
chende Angleichung der Beiträge und Versicherungssummen 
zur Folge, wenn sich eine Veränderung der Beiträge um mehr 
als 2 Prozent ergibt. Unterbleibt hiernach eine Angleichung 
der Beiträge und Versicherungssummen, ist für die nächste 
Veränderung der Prozentsatz maßgebend, um den sich die 
Löhne und Preise gegenüber dem Zeitpunkt geändert haben, 
der für die letzte Angleichung maßgebend war.

2 Für die Angleichung der Beiträge wird zu 30 Prozent die Preis-
entwicklung und zu 70 Prozent die Lohnentwicklung berück-
sichtigt. Die Angleichung der Versicherungssummen erfolgt 
unter Berücksichtigung der Preisentwicklung. Eine Anglei-
chung der Beiträge erfolgt nur, wenn die Versicherungssum-
men gleichzeitig angepasst werden.

 Wäre die Versicherungssumme höher, wenn sie entsprechend 
dem Anstieg des Versicherungswertes angeglichen würde, 
dann ist die Grenze der Entschädigung dieser höhere Betrag.
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 Maßgebend für die Angleichung sind die vom Statistischen 
Bundesamt veröffentlichten Indizes, und zwar

 a) für die Preisentwicklung der Index der Erzeugerpreise ge-
werblicher Produkte (Inlandabsatz), Gruppe Investitions-
güter; für Baugeräte tritt an die Stelle des Index für die 
Gruppe Investitionsgüter der Index für den Warenzweig 
Maschinen für die Bauwirtschaft;

 b) für die Lohnentwicklung der Index der Bruttostunden-
verdienste der Arbeiter in der Investitionsgüter-Industrie 
(alle Arbeiter).

3 Die Angleichung wird mit den letzten vor Ende eines Kalen-
derjahres veröffentlichten Indizes ermittelt und für den im fol-
genden Kalenderjahr fälligen Jahresbeitrag wirksam.

4 Unterversicherung besteht nur, soweit zum Zeitpunkt der Ver-
einbarung der Versicherungssumme nach dem Stand März 
1971 Unterversicherung vorgelegen hätte.

5 Der Versicherungsnehmer kann diese Klausel kündigen, wenn 
sich durch diese Klausel die Beiträge für das folgende Versi-
cherungsjahr um mehr als 10 Prozent erhöht oder die Bei-
tragssteigerung in drei aufeinander folgenden Versicherungs-
jahren mehr als 20 Prozent beträgt.

 Die Kündigung ist spätestens einen Monat nach der Mittei-
lung über die Beitragserhöhung schriftlich zu erklären. Sie 
wird zu Beginn des Versicherungsjahres wirksam, für das der 
Beitrag erhöht werden sollte. 

 Erläuterung zur Berechnung der Beiträge und der 
Versicherungssumme

 Die Beitrag B des jeweiligen Versicherungsjahres berechnet 
sich zu

 B = B0 x Beitragsfaktor

 Beitragsfaktor = 0,3 x E/E0 + 0,7 x L/L0
 Versicherungssumme

 Die Versicherungssumme S des jeweiligen  Versicherungsjahres 
berechnet sich zu

 S = S0 x Summenfaktor

 Summenfaktor = E/E0
 Es bedeuten:

 B0 =  Im Versicherungsvertrag genannter Beitrag, Stand Januar/
März 1971

 S0 =  Im Versicherungsvertrag genannte  Versicherungssumme, 
Stand März 1971

 E =  Letzter im Ermittlungsjahr veröffentlichter Index der Er-
zeugerpreise gewerblicher Produkte, Gruppe Investitions-
güter; für Baugeräte letzter im Ermittlungsjahr veröffent-
lichter Index für den Warenzweig Maschinen für die 
Bau wirtschaft

 E0 =  Stand März 1971 der Erzeugerpreise gewerblicher Pro-
dukte, Gruppe Investitionsgüter; für Baugeräte Stand 
März 1971 der Warenzweig Maschinen für die Bauwirt-
schaft

 L =  Letzter im Ermittlungsjahr veröffentlichter Index der 
durchschnittlichen Bruttostundenverdienste der Arbei-
ter, Gruppe Investitionsgüter-Industrie (alle Arbeiter)

 L0 =  Stand Januar 1971 der durchschnittlichen Bruttostunden-
verdienste der Arbeiter, Gruppe  Investitionsgüter-Industrie 
(alle Arbeiter)

TV-TK 3650 Eich- und Kalibrierungskosten

Der Versicherer leistet im Teilschadenfall auch Entschädigung für 
notwendige Eich- und Kalibrierungskosten, sofern diese bei der 
Bildung der Versicherungssumme berücksichtigt wurden.

Die Entschädigungsleistung für Eich- und Kalibrierungskosten wird 
um die gehabte Nutzung (= im Verhältnis der tatsächlichen Nut-
zung seit letzter Eichung/Kalibrierung zum vorgeschriebenen Eich-
intervall) gekürzt.

TV-TK 3651 Maschinen ausländischen Fabrikats

Muss das Objekt zur Behebung eines Schadens ins europäische 
oder außereuropäische Ausland gesandt werden, so vergütet der 

Versicherer die Transportkosten (jedoch nicht Kosten für Eil- und 
Luftfracht) nur zwischen dem Ort, an dem sich das versicherte 
Objekt befindet, und der Grenze der Bundesrepublik Deutschland. 
Für Transportkosten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
kommt der Versicherer nicht auf.

Sind Facharbeiter oder Ersatzteile aus dem Ausland für die Re-
paratur des Objektes notwendig, so sind nur die Transport-, 
Fahrtkosten und Tagegelder (jedoch nicht Kosten für Eil- und 
Luftfracht, Überstunden- und Feiertagsschichten) versichert, die 
in der Bundesrepublik Deutschland angefallen sind. Absatz 1 gilt 
sinngemäß.

TV-TK 3652 Zusätzliche Eich- und Kalibrierungsko-
sten

1 In Erweiterung zu § A6 Nr. 3 ABMG 2008 ersetzt der Versiche-
rer bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme (auf 
Erstes Risiko) zusätzlich Eich- und Kalibrierungskosten, die der 
Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versi-
cherten Total- oder Teilschaden aufwenden muss.

2 Zusätzliche Eich- und Kalibrierungskosten sind Aufwendun-
gen, die dadurch entstehen, dass zum Zwecke der Wieder-
herstellung der versicherten Sache andere Sachen erneut ge-
eicht/kalibriert werden müssen. Die Entschädigungsleistung 
für Eich- und Kalibrierungskosten wird um die gehabte Nut-
zung (= im Verhältnis der tatsächlichen Nutzung seit letzter 
Eichung/Kalibrierung zum vorgeschriebenen Eichintervall/
empfohlenen Kalibrierungsintervall) gekürzt.

3 Der nach Nr. 1 und 2 ermittelte Betrag wird je Versicherungs-
fall um den je Position vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

TV-TK 3656 Bergungskosten im Totalschadenfall

Im Totalschadenfall gemäß § A7 Nr. 3 ABMG 2008 gelten Ber-
gungskosten gemäß Deklaration mitversichert.

TV-TK 3756 Selbstbehalt bei Abhandenkommen

Der gemäß § A7 ABMG 2008 ermittelte Entschädigungsbetrag 
wird bei Schäden infolge Abhandenkommens der versicherten Sa-
che um 10 Prozent, mindestens jedoch den vereinbarten Grund-
selbstbehalt gekürzt.

TV-TK 3757 Selbstbehalt bei Abhandenkommen

Der gemäß § A7 ABMG 2008 ermittelte Entschädigungsbetrag 
wird bei Schäden infolge Abhandenkommens der versicherten Sa-
che um 25 Prozent, mindestens jedoch den vereinbarten Grund-
selbstbehalt gekürzt.

TV-TK 3758 Akkumulatorenbatterien

Bei Schäden an Akkumulatorenbatterien wird ein Abzug „neu für 
alt“ vorgenommen, der sich nach der normalen Lebensdauer der 
Batterien richtet.

TV-TK 3850 Mitversicherungs- und Prozessführungs-
klausel für die Technischen Versiche-
rungszweige

1 Bei Versicherungen, die von mehreren Versicherern gezeich-
net worden sind, haften diese stets nur für ihren Anteil und 
nicht als Gesamtschuldner.

2 Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, Anzeigen und 
Willenserklärungen des Versicherungsnehmers für alle beteilig-
ten Versicherer entgegenzunehmen und in deren Namen im 
Rahmen von § B8 Nr. 1 ABMG 2008 die Versicherungsverträ-
ge zu kündigen.

3 Die vom führenden Versicherer abgegebenen Erklärungen 
oder mit dem Versicherungsnehmer getroffenen Vereinba-
rungen sind für die beteiligten Versicherer verbindlich. Der 
führende Versicherer ist jedoch ohne Zustimmung (Einwilli-
gung oder Genehmigung) der beteiligten Versicherer, von 
denen jeder einzeln zu entscheiden hat, nicht berechtigt

 a) zur Erhöhung von Versicherungssummen und/oder Ent-
schädigungsgrenzen über die im Versicherungsschein 
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genannten prozentualen Werte bzw. Maximalbeträge 
hinaus. Dies gilt nicht für Summenanpassungen im Rah-
men der Bestimmungen für die vertraglich vorgesehenen 
Abrechnungsverfahren (Summe/Beitrag);

 b) zur Änderung der Kündigungsbestimmungen oder der 
Versicherungsdauer. Dies gilt nicht für Verlängerungen 
der Versicherungsdauer, die aufgrund einer im Versiche-
rungsvertrag getroffenen Regelung gewährt werden; 
ferner bleibt die Berechtigung des führenden Versiche-
rers zur Kündigung gemäß § B8 Nr. 1 ABMG 2008 unbe-
rührt;

 c) zur Erweiterung des Deckungsumfanges, zur Verminde-
rung des Selbstbehaltes und/oder des Beitrages. 

4 Bei Schäden, die voraussichtlich den im Versicherungsvertrag 
vereinbarten Betrag übersteigen oder für die Mitversicherer 
von grundsätzlicher Bedeutung sind, ist auf Verlangen der be-
teiligten Versicherer eine Abstimmung herbeizuführen.

5 Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versi-
cherer die Gleichen sind, ist folgendes vereinbart:

 a) Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus die-
sem Vertrag seine Ansprüche nur gegen den führenden 
Versicherer und nur wegen dessen Anteil gerichtlich gel-
tend machen.

 b) Der führende Versicherer ist von den beteiligten Versi-
cherern ermächtigt, alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im 
Zusammenhang mit diesem Vertrag (einschließlich der 
Verfolgung von Regressansprüchen) auch bezüglich ih-
rer Anteile als Kläger oder Beklagte zu führen. Ein gegen 
oder vom führenden Versicherer erstrittenes, rechtskräf-
tig gewordenes Urteil wird deshalb von den beteiligten 
Versicherern als auch für sie verbindlich anerkannt. Das 
gilt ebenfalls für die mit dem Versicherungsnehmer nach 
Rechtshängigkeit geschlossenen Vergleiche.

 c) Falls der Anteil des führenden Versicherers die Berufungs-
summe oder Revisionsbeschwer nicht erreicht, ist der 
Versicherungsnehmer berechtigt und auf Verlangen des 
führenden Versicherers verpflichtet, die Klage auf einen 
zweiten, erforderlichenfalls auf weitere Versicherer auszu-
dehnen, bis diese Summe erreicht ist. Wird diesem Ver-
langen nicht entsprochen, so gilt Nr. 5 b (Satz 2) nicht.

TV-TK 3854 Repräsentanten

Der Versicherungsnehmer oder die Mitversicherten müssen sich 
die Kenntnis und das Verhalten ihrer Repräsentanten zurechnen 
lassen.

Als Repräsentanten gelten bei

a) Aktiengesellschaften:

 die Mitglieder des Vorstandes und die Generalbevollmächtig-
ten,

b) Gesellschaften mit beschränkter Haftung:

 die Geschäftsführer,

c) Kommanditgesellschaften:

 die Komplementäre,

d) offenen Handelsgesellschaften:

 die Gesellschafter,

e) Gesellschaften bürgerlichen Rechts:

 die Gesellschafter,

f) Einzelfirmen:

 die Inhaber,

g) anderen Unternehmensformen:

 die nach gesetzlichen Vorschriften berufenen obersten Körper-
schaften des öffentlichen Rechts (z. B. Genossenschaften, Ver-
bände, Vertretungsorgane, Kommunen),

h) ausländischen Firmen:

 der entsprechende Personenkreis.

TV-TK 3855 Wartung

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, vor jedem Jahreseinsatz 
eine Inspektion von einer Fachfirma durchführen zu lassen. Dieser 
Nachweis ist im Schadenfall dem Versicherer einzureichen.

Die Rechtsfolgen von Verletzungen dieser Obliegenheiten ergeben 
sich aus § B8, B9 ABMG 2008.

TV-TK 3911 Datenversicherung

1 Versicherte und nicht versicherte Kosten

 a) Versichert sind zusätzlich Kosten für die Wiederherstel-
lung von

  aa) Daten;

  bb) betriebsfertigen und funktionsfähigen Standardpro-
grammen und individuell hergestellten  Programmen, 
zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer berech-
tigt ist,

  soweit sich diese auf einem Datenträger befinden. 

 b) Nicht versichert sind Kosten für die Wiederherstellung 
von Daten und Programmen, die sich nur im Arbeitsspei-
cher der Zentraleinheit befinden.

2 Versicherte Sachen

 Abweichend von § A1 Nr. 4 a ABMG 2008 sind Wechseldaten-
träger versichert. Wechseldatenträger gelten nicht als elektro-
nisches Bauelement.

3 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden

 Der Versicherer leistet Entschädigung, sofern der Verlust, die 
Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten oder Pro-
gramme infolge

 a) von Blitzeinwirkung oder

 b) eines dem Grunde nach versicherten Schadens gemäß 
§ A2 ABMG 2008 an dem Datenträger oder der Daten-
verarbeitungsanlage, auf dem diese gespeichert waren

 eingetreten ist.

4 Versicherungsort

 In Ergänzung zu § A4 ABMG 2008 besteht Versicherungs-
schutz für Sicherungsdatenträger und Sicherungsdaten in 
deren Auslagerungsstätten sowie auf den Verbindungswegen 
zwischen Versicherungsort und Auslagerungsstätte.

5 Versicherungswert, Versicherungssumme

 a) Versicherungswert sind abweichend von § A5 Nr. 1 
ABMG 2008 bei

  aa) Daten und Programmen die Wiederbeschaffungs- 
bzw. Wiedereingabekosten (siehe Nr. 6 a), 

  bb) Wechseldatenträgern die Wiederbeschaffungs-
kosten.

 b) Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert 
entsprechen.

6 Umfang der Entschädigung für Daten und Programme

 a) Entschädigt werden abweichend von § A7 ABMG 2008 
die für die Wiederherstellung des früheren, betriebsferti-
gen Zustandes der Daten und Programme notwendigen 
Aufwendungen. Aufwendungen zur Wiederherstellung 
sind insbesondere erforderliche

  aa) maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungsdaten-
trägern;

  bb) Wiederbeschaffung und Wiedereingabe oder Wie-
derherstellung von Stamm- und Bewegungsdaten 
(einschl. dafür erforderlicher Belegaufbereitung/In-
formationsbeschaffung);

  cc) Wiederbeschaffung und Neuinstallation von Stan-
dardprogrammen;

  dd) Wiedereingabe von Programmdaten individuell her-
gestellter Programme und Programmerweiterungen 
(z. B. Konfigurationen, Funktionsblöcke) aus beim 
Versicherungsnehmer vorhandenen Belegen (z. B. 
Quellcodes).
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 b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung 

  aa) für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die versi-
cherten Daten oder Programme durch Kopierschutz-,
Zugriffsschutz- oder vergleichbare Vorkehrungen 
(z. B. Kopierschutzstecker, Verschlüsselungsmaß-
nahmen) gesichert sind (z. B. Kosten für neuerlichen 
Lizenzerwerb);

  bb) für die Korrektur von manuell fehlerhaft eingege-
benen Daten;

  cc) für Fehlerbeseitigungskosten in Programmen;

  dd) für Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesse-
rungen, die über die Wiederherstellung hinausgehen;

  ee) für sonstige Vermögensschäden;

  ff) soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe 
der Daten oder Programme nicht notwendig ist;

  gg soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereinga-
be der Daten oder Programme nicht innerhalb von 
12 Monaten nach Eintritt des Schadens durchge-
führt wurde.

 c) Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten Ver-
sicherungssummen.

 d) Bei Unterversicherung wird kein Abzug von der Entschä-
digung vorgenommen.

 e) Der nach a) bis c) ermittelte Betrag wird je Versicherungs-
fall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. Entstehen 
mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils ein-
zeln abgezogen.

7 Sonstige vertraglich vereinbarte Obliegenheiten vor Eintritt 
des Versicherungsfalls 

 a) Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a ABMG 2008 hat der Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles

  aa) eine übliche, jedoch mindestens einmal wöchent-
liche Datensicherung vorzunehmen, d. h. Duplikate 
der versicherten Daten und Programme anzufer-
tigen und so aufzubewahren, dass bei einem Ver-
sicherungsfall Originale und Duplikate nicht gleich-
zeitig beschädigt werden oder abhanden kommen 
können. Die technischen Einrichtungen zur Daten-
sicherung müssen jeweils dem Stand der Technik 
entsprechen;

  bb) sicherzustellen, dass Form und Struktur der Daten 
auf dem Sicherungsdatenträger so beschaffen sind, 
dass deren Rücksicherung technisch möglich ist, 
z. B. durch Sicherung mit Prüfoption (Verify) und 
Durchführung von Rücksicherungstests.

 b) Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten 
nach a) ergeben sich aus §§ B8, B9 ABMG 2008.

TV-TK 3953 Vorsorgeversicherung/Investitionen 

1 Mitversichert gelten die während eines Versicherungsjahres 
neu angeschafften fahrbaren und transportablen Geräte bis 
zu der unter Besonderen Vereinbarungen aufgeführten Ver-
sicherungssumme. Voraussetzung hierfür ist, dass die neu 
hinzukommenden fahrbaren und transportablen Geräte den 
bereits vorhandenen in Art und Verwendungszweck entspre-
chen, also zu der Kategorie gehören, für die auch bereits Ver-
sicherungsschutz genommen wurde.

 Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Hinzukommen der 
fahrbaren und transportablen Geräte und endet drei Monate 
nach Ablauf der Versicherungsperiode, in welcher die Geräte 
hinzugekommen sind.

 Darüber hinausgehender Versicherungsschutz muss bean-
tragt werden.

 Im Schadenfall gilt der im Geräteverzeichnis für gleichartige 
Objekte dokumentierte Selbstbehalt.

2 Neu angeschaffte fahrbare und transportable Geräte, deren 
Einzelwert die unter Besonderen Vereinbarungen aufgeführte 
Versicherungssumme übersteigt, sind gesondert zur Versiche-
rung anzumelden. Hierfür beginnt der Versicherungsschutz 

zum beantragten Zeitpunkt, frühestens nach Kenntnis durch 
den Versicherer.

3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, innerhalb von drei 
Monaten nach Beginn eines jeden Versicherungsjahres, die 
aufgrund der im vorhergehenden Versicherungsjahr einge-
tretenen Veränderungen (Aus- und Einschlüsse) an den Ver-
sicherer in Textform zu melden. Falls keine Veränderungen 
eingetreten sind, ist die Meldung entbehrlich.

4 Die Beitragsabrechnung infolge der Veränderungen erfolgt zu 
Beginn des laufenden Versicherungsjahres.

TV-TK 3960 Pauschale Maschinen-Gruppen-Versiche-
rung für fahrbare oder transportable 
Geräte

1 Versicherte Sachen

 Abweichend von § A1 Nr. 1 ABMG 2008 sind die in der Dekla-
ration genannten fahrbaren oder transportablen Gerätegrup-
pen versichert.

2 Nicht versicherte Sachen

 Nicht versichert gelten Geräte, die

 a) bei Antragstellung älter als 10 Jahre sind;

 b) vermietet/verliehen werden;

 c) unter erschwerten Bedingungen (unter Tage, Steinbruch, 
Schrottplätze) eingesetzt werden;

 d) sich auf Schwimmkörpern befinden;

 e) in der Anlage zur pauschalen Maschinen- und Kaskogrup-
penversicherung als nicht versicherbar angegeben sind;

 f) Prototypen;

 g) Handelsware und Vorführgeräte;

 h) Anlagen und Geräte, für die der Versicherungsnehmer 
nicht die Gefahr trägt, z. B. durch Haftungsfreistellung 
bei gemieteten Sachen.

3 Erst-Risiko-Positionen

 Beitragsfrei mitversichert sind:

 a) Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskos-
ten (gemäß § A6 Nr. 3 a) ABMG 2008) im vereinbarten 
Umfang; es gilt ein Selbstbehalt von 500 EUR je Schaden 
vereinbart;

 b) Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich 
(gemäß § A6 Nr. 3 b) ABMG 2008) im vereinbarten Um-
fang; es gilt ein Selbstbehalt von 500 EUR je Schaden 
vereinbart;

 c) Bewegungs- und Schutzkosten (gemäß § A6 Nr. 3 c) 
ABMG 2008) im vereinbarten Umfang; es gilt ein Selbst-
behalt von 500 EUR je Schaden vereinbart;

 d) Luftfrachtkosten (gemäß § A6 Nr. 3 d) ABMG 2008) 
im vereinbarten Umfang; es gilt ein Selbstbehalt von 
500 EUR je Schaden vereinbart;

 e) Reserveteile, soweit sie der durch den Schaden betrof-
fenen versicherten Sache eindeutig zuzuordnen sind und 
es sich nicht um Normteile bzw. Teile handelt, die im 
Zuge von Wartungsarbeiten regelmäßig ausgewechselt 
werden;

 f) Hydrauliköle, wenn sie infolge eines ersatzpflichtigen 
Maschinenschadens beschädigt oder zerstört werden. 
Die Entschädigung erfolgt unter Abzug einer Wertver-
besserung. § A7 Nr. 2 b) ABMG 2008 wird entsprechend 
abgeändert;

 g) Werkzeuge, wenn sie infolge eines ersatzpflichtigen Ma-
schinenschadens beschädigt oder zerstört werden und 
zum Schadenzeitpunkt in der betroffenen Anlage einge-
baut und im laufenden Arbeitsgang in Eingriff waren. Die 
Entschädigung erfolgt unter Abzug einer Wertverbesse-
rung. § A7 Nr. 2 b) ABMG 2008 wird entsprechend er-
setzt;

 h) Kabel, soweit sie der unmittelbaren Stromversor-
gung oder Steuerung der versicherten, vom Schaden 
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betroffenen Anlagen dienen. § A7 Nr. 2 b)  bb) ABMG 
2008 gilt entsprechend abgeändert;

 i) Mehrkosten durch Technologiefortschritt. Ersetzt werden 
die tatsächlich entstandenen Mehrkosten für die Wieder-
herstellung der versicherten und vom Teilschaden be-
troffenen Sache durch Technologiefortschritt, wenn die 
Wiederherstellung der Sache in derselben Art und Güte 
nicht möglich oder wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Maß-
gebend ist der Betrag, der für ein Ersatzgut aufzuwenden 
ist, das der vom Schaden betroffenen Sache in Art und 
Güte am nächsten kommt.

4 Versicherungssumme

 Die Versicherungssumme je Maschinengruppe wird zu Be-
ginn der Versicherung gebildet. Sie muss der Summe der Ein-
zel-Versicherungswerte (§ A5 Nr. 1 ABMG 2008) aller Geräte 
entsprechen, die dieser Gruppe im Betrieb zuzuordnen sind. 
Ist die Versicherungssumme niedriger als Summe der Einzel-
positionen, so liegt Unterversicherung vor. § A5 Nr. 3 ABMG 
2008 gilt sinngemäß.

5 Vorsorgeversicherung/Jahresmeldung für Veränderungen

 a) Für die während des jeweiligen Versicherungsjahres ein-
tretenden Veränderungen (Erweiterungen, Austausch, 
Neuanschaffungen) gilt eine Vorsorgeversicherung von 
30 Prozent der zuletzt dokumentierten Versicherungs-
summe vereinbart.

 b) Die Vorsorge gilt nur für Maschinen und Anlagen, die den 
bereits versicherten in Art und Einsatzweise  entsprechen.

 c) Der Versicherungsschutz beginnt mit der Veränderung 
nach a), frühestens jedoch nach deren Betriebsfertigkeit 
(siehe § A1 Nr. 1 Abs. 2 ABMG 2008) und Gefahrübertra-
gung auf den Versicherungsnehmer. Der Versicherungs-
schutz endet drei Monat nach Ablauf der Versicherungs-
periode, in welcher die Veränderung nach a) war.

  Darüber hinausgehender Versicherungsschutz muss be-
antragt werden.

 d) Die Entschädigung ist je Grundstück und Versicherungs-
fall auf den hierfür vereinbarten Betrag begrenzt. 

 e) Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je 
Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt ge-
kürzt.

 f) Die Vorsorgeversicherung gilt nicht für

  aa) den Ausgleich einer etwaigen Unterversicherung;

  bb) Erst-Risiko-Positionen.

6 Obliegenheiten

 Auf die Obliegenheit, Schäden durch strafbare Handlungen 
gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen (sie-
he § B8 Nr. 2 a) ee) ABMG 2008) sowie auf die Rechtsfolgen 
nach § B8 ABMG 2008 wird besonders hingewiesen.

TV-TK 3962 Subsidiärhaftung

Sind Schäden an versicherten Sachen auch durch eine Haft-
pflichtversicherung (z. B. Kfz-Haftpflicht, Betriebshaftpflicht) 

oder Sach-Versicherung gedeckt, so geht diese Versicherung der 
Maschinen- und Kaskoversicherung vor.

Die Maschinen- und Kaskoversicherung bietet ausschließlich sub-
sidiären Versicherungsschutz.

TV-TK 3990 Dauernachlass

Steht dem Versicherer wegen eines vorzeitigen Vertragsendes 
nicht mindestens der Beitrag für die vereinbarte Vertragsdauer zu, 
so entfällt rückwirkend der vereinbarte Dauernachlass. Der Unter-
schiedsbetrag ist nachzuzahlen. Dies gilt nicht, wenn der Versiche-
rer den Vertrag kündigt.

TV-TK 3991 Schadenverlaufsabhängiger Beitrags-
nachlass

Der Jahresbeitrag enthält den in der Abrechnung genannten 
schadenverlaufsabhängigen Beitragsnachlass. Dieser entfällt beim 
Überschreiten einer Schadenquote (*) von 60 Prozent ab der näch-
sten Hauptfälligkeit des Vertrages.

Sobald die Schadenquote 60 Prozent wieder unterschreitet, wird 
dieser Beitragsnachlass – ab Beginn der nächsten Versicherungs-
periode – erneut gewährt.

*)  Verhältnis der gezahlten und reservierten Schäden zum erhobenen Beitrag 
(ohne Versicherungssteuer), seit Gültigkeit dieser Vereinbarung, jedoch maxi-
mal innerhalb der letzten 5 Jahre.

TV-TK 3994 Beitragsregulierung

Unter der Voraussetzung eines mindestens fünfjährigen Bestehens 
dieses Vertrages wird vereinbart:

70 Prozent des während des Zeitraumes von jeweils fünf Jahren 
nach Beginn des Vertrages oder nach der letzten Beitragsregulie-
rung gezahlten vorläufigen Beitrages werden den in derselben Zeit 
angefallenen Schäden gegenübergestellt. Wenn die Schadenzah-
lungen einschließlich der Rückstellungen für noch nicht erledigte 
Schadenfälle niedriger sind als 70 Prozent des erhobenen vorläu-
figen Beitrages, wird der endgültige Beitrag so festgesetzt, dass 
der Versicherungsnehmer von dem so ermittelten Unterschied 
30 Prozent zurückerhält.

TV-TK 3996 Stundung zur Beitragsregulierung

Im Vorgriff auf eine mögliche Beitragserstattung wird ein Stun-
dungsnachlass gemäß Beitragsabrechnung gewährt. Die gestun-
deten Anteile des Beitrages sind nach zu entrichten, sobald die an-
gemeldeten Schäden erkennen lassen, dass eine Beitragserstattung 
nicht in Betracht kommt oder die vereinbarte  Beitragsregulierung 
auf Grund einer vorzeitigen Aufhebung des Vertrages entfällt. Dies 
gilt nicht, wenn der Versicherer den Vertrag kündigt.

TV-TK 3997 Neumaschinennachlass

Der Neumaschinennachlass gilt für die entsprechend gekenn-
zeichneten Deklarationen. Dieser Nachlass entfällt ab dem jeweils 
dokumentierten Zeitpunkt.
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Identität des Versicherers

Name: AachenMünchener Versicherung AG
Anschrift: Aureliusstraße 2, 52064 Aachen
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Sitz: Aureliusstraße 2, 52064 Aachen
Handelsregister: Registergericht Aachen – HR B 1043
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dietmar Meister

Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 

AachenMünchener Versicherung AG
Aureliusstraße 2
52064 Aachen

vertreten durch den Vorstand: Michael Westkamp, Vorsitzender; 
Johannes Booms, Ulrich Rieger, Thomas Sänger, Manfred Schell

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers

Die AachenMünchener Versicherung AG betreibt alle Arten der 
Schaden- und Unfallversicherung.

Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Es gelten bei entsprechender Beantragung die zu den einzelnen 
Versicherungen aufgeführten Versicherungsbedingungen und Klau-
seln, die in den entsprechenden Registern dieser Produktmappe 
enthalten sind: 

• Elektronikversicherung

 Allgemeine Bedingungen für die Elektronik-Versicherung (ABE 
2008) sowie weitere im entsprechenden Register enthaltene 
Klauseln

• Maschinenversicherung

 Allgemeine Maschinenversicherungsbedingungen (AMB 2008) 
sowie weitere im entsprechenden Register enthaltene Klauseln

• Maschinen- und Kaskoversicherung

 Allgemeine Bedingungen für die Maschinen- und Kaskoversi-
cherung von fahrbaren oder transportablen Geräten (ABMG 
2008) sowie weitere im entsprechenden Register enthaltene 
Klauseln

Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung unserer Leistung

In unseren Produktübersichten haben wir Sie bereits näher über Art 
und Umfang der jeweiligen Versicherung informiert. 

Nach Eintritt des Versicherungsfalles und Feststellung unserer Lei-
stungspflicht erbringen wir die im jeweiligen Versicherungsvertrag 
für diesen Fall vereinbarte Leistung.

Weitere Einzelheiten zu Art, Umfang und Fälligkeit sowie Erfüllung 
unserer Leistungen sind in den maßgeblichen Versicherungsbedin-
gungen und Klauseln geregelt.

Gesamtbeitrag der Versicherung

Der Gesamtbeitrag des Vertrages/der Verträge einschließlich aller 
Bestandteile wie z. B. gesetzliche Versicherungsteuern oder Raten-
zahlungszuschlag ergibt sich aus dem Antrag. 

Zahlung, Erfüllung und Zahlweise der Beiträge

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Abschluss 
des Vertrages, jedoch nicht vor dem Beginn des Versicherungs-
schutzes, fällig.

Wann Sie die Folgebeiträge zu zahlen haben, richtet sich nach der 
im Antrag vereinbarten Zahlweise (z. B. monatlich oder jährlich). Ist 

die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, sorgen Sie 
bitte für entsprechende Deckung; die Zahlung gilt als rechtzeitig, 
wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und 
einer berechtigten Einziehung nicht widersprochen wird.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster 
Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrages. Es gelten die 
ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als 
gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode wer-
den sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate 
ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn in der Sachversiche-
rung eine Entschädigung fällig wird.

Bei halbjährlicher Zahlweise beträgt der Ratenzuschlag 3 %, bei 
vierteljährlicher Zahlweise 5 % und bei monatlicher Zahlweise 7 %. 
Monatliche Zahlung setzt eine zu unseren Gunsten erteilte Einzugs-
ermächtigung voraus. Entfällt diese Voraussetzung nachträglich, 
gilt vierteljährliche Zahlweise vereinbart.

Nähere Einzelheiten zu diesen Themen sind in den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen des jeweils gewählten Produktes zu 
finden.

Gültigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen 

Die Informationen dieser Produktmappe einschließlich der im An-
trag genannten Beiträge behalten für die Dauer von drei Monaten 
nach ihrer Aushändigung Gültigkeit.

Zustandekommen des Vertrages

Der Versicherungsvertrag kommt durch Ihren Antrag und Zugang 
des Versicherungsscheines oder einer gesonderten Annahmeerklä-
rung durch den Versicherer zustande.

Als Antragsteller sind Sie einen Monat an den Antrag gebunden; 
Ihr Widerrufsrecht bleibt hiervon unberührt. Innerhalb dieser Frist 
können wir Ihren Antrag annehmen.

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung ohne Angabe von Gründen 
innerhalb von 14 Tagen in Textform (z. B. als Brief, Fax, E-Mail) 
widerrufen. Eine ausführliche Belehrung zu Ihrem Widerrufsrecht 
finden Sie im Antrag. 

Beendigung des Vertrages, Kündigungsmöglichkeiten

Jeder Vertragspartner kann den Vertrag zum Ablauf der vereinbar-
ten Vertragsdauer kündigen. Verträge von mindestens einjähriger 
Dauer verlängern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer 
stillschweigend um jeweils ein Jahr, wenn nicht vor Ablauf durch ei-
nen Vertragspartner gekündigt wird. Bei einer Vertragslaufzeit von 
mehr als drei Jahren können Sie den Vertrag zum Ablauf des dritten 
oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. 

Eine Kündigung ist nur wirksam, wenn sie drei Monate vor dem 
jeweiligen Ablauf dem anderen Vertragspartner in Schriftform zu-
gegangen ist.

Der Vertrag kann vorzeitig gekündigt werden, insbesondere 

• im Versicherungsfall 

• bei Eigentumswechsel 

• bei Obliegenheitsverletzung

Darüber hinaus endet der Vertrag bei Fortfall des versicherten Risikos.

Einzelheiten befinden sich in den entsprechenden Versicherungs-
bedingungen.

FK 9-IVN  0110
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Anwendbares Recht 

Auf die vorvertraglichen Verhandlungen und auf das Vertragsverhält-
nis findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

Verwendete Sprache

Sämtliche Kommunikation und Korrespondenz erfolgt in deutscher 
Sprache.

Außergerichtliche Beschwerde- und Behelfsverfahren

Aufsichtsbehörde

Wir werden uns stets gut und zuvorkommend um Ihre Versiche-
rungsangelegenheiten kümmern. Kommt es aber doch einmal zu 

Meinungsverschiedenheiten, so können Sie Ihre Beschwerde an 
die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Bereich Versiche-
rungen – Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

richten.

Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon un-
berührt.
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Vorbemerkung

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der 
elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich 
Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; 
auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemein-
schaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuellen 
Verfah ren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer 
Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. 
Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung  zulässig, wenn das 
BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der 
Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung 
und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung 
eines Vertragsver hältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensver-
hältnisses geschieht oder soweit es zur  Wahrung berechtigter Inte-
ressen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen 
an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.

Einwilligungserklärung

Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenab-
wägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die 
Daten verarbeitung ist in Ihrem Versicherungsantrag eine Einwilli-
gungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt 
über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet je-
doch —  außer in der Lebens- und Unfallversicherung — schon mit 
Ablehnung des Antrages oder durch Ihren jederzeit möglichen Wider-
ruf, der allerdings den Grundsätzen von Treu und Glauben unterliegt. 
Wird die Einwilli gungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise 
ge strichen kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz 
Wider ruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung 
kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten ge-
setzlich zuläs sigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, 
erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklärung

Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie z. B. beim 
Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis 
des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, 
Kran ken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher 
in der Produktmappe auch eine Schweigepflichtentbindungsklausel 
enthalten.

Beispiele für Datenverarbeitung und -nutzung

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die 
Datenverarbeitung und -nutzung nennen.

1 Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer

 Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig 
sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). 
Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie 
Kundennum mer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versi-
cherungsdauer, Bei trag, Bankverbindung sowie erforderlichen-
falls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sach-
verständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem 
Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und 
ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten 
Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerk-
statt über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebens-
versicherung den Auszahlungsbetrag (Lei stungsdaten).

2 Datenübermittlung an Rückversicherer

 Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer 
stets auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken 
achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken 
an Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer 

benötigen ebenfalls ent sprechende versicherungstechnische 
 Angaben von uns, wie Versiche rungsnummer, Beitrag, Art des 
Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlages 
sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer 
bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden Ihnen 
auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt.

 In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer 
Rück ver sicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten über-
geben.

3 Datenübermittlung und Datenspeicherung bei der Generali  

Deutschland Schadenmanagement GmbH

 Um die Schadenbearbeitung möglichst schnell, effektiv und kos -
ten günstig zu gestalten, hat die Generali Deutschland Gruppe 
eine Schadenmanagementgesellschaft gegründet, die kon-
zernweit als eigen ständige Tochtergesellschaft für bestimmte 
Versicherer der Generali Deutschland Gruppe tätig wird. Dies 
sind derzeit die AachenMünchener Versicherung AG sowie die 
Generali Versicherung AG.

 Die Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH übernimmt 
in unserem Auftrag die Bearbeitung von Groß- und  Spezialschäden 
auf dem Gebiet der Schaden-, Unfall-, Haftpflicht- und Kfz-Versi-
cherung. Zu diesen Zwecken benötigt die Generali Deutschland 
Schadenmangement GmbH Ihre Vertrags- und Schadendaten. 
Dazu gehören beispielsweise Ihre Angaben im Antrag, auch Ge-
sundheitsdaten, insbesondere in der Unfallversicherung, versiche-
rungstechnische Daten wie Vertragslaufzeit, Versicherungssumme 
oder Bankverbindung sowie erforderlichenfalls Angaben eines 
Dritten, z. B. eines Vermittlers, Sachverständigen oder eines Arztes 
(u. a. Behandlungsberichte).

 Die Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH ist ver-
pflichtet, ein angemessenes Datenschutzniveau sicher zu stellen, 
einen zweckgebundenen und rechtlich zulässigen Umgang mit 
den  Daten zu gewährleisten sowie den Grundsatz der Verschwie-
genheit zu beachten.

4 Datenübermittlung an andere Versicherer

 Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei 
Antrag stellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem 
Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Scha-
denabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören 
z. B. frühere Krank heiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen 
über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehen-
de, abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch 
zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Ver-
sicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen 
zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich 
sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entspre-
chende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen. Auch sonst bedarf 
es in bestimmten Fällen (Mehrfachversicherungen, gesetzlicher 
Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Aus-
tausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. 
Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name 
und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes 
und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe 
und Schadentag.

5 Zentrale Hinweissysteme

 Bei Prüfung eines Antrages oder eines Schadens kann es not-
wendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des 
Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmiss-
brauch, Anfragen an den zuständigen Fachverband bzw. an an-
dere Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen 
anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen beim Ge-
samtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. und 
beim Verband der privaten Krankenversicherung e. V. zentrale 
Hinweissysteme.

TA 13  0109
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 Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung er-
folgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt 
werden dürfen, also nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
sind.

Bei spiele:

 Allgemeine Haftpflichtversicherung
 –  Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von Personen, 

bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht.
 Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.

 Kfz-Versicherer
 –  Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen 

sowie von Personen, bei denen der Verdacht des Versiche-
rungsmissbrauchs besteht.

 Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.

 Lebensversicherer
 –  Aufnahme von Sonderrisiken, z. B. Ablehnung des Risikos bzw. 

Annahme mit Beitragszuschlag,
 –  aus versicherungsmedizinischen Gründen,
 –  aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer,
 –  wegen verweigerter Nachuntersuchung.
 Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung sei-

tens des Versicherers; Ablehnung des Vertrages seitens des 
Versicherungsneh mers wegen geforderter Beitragszuschläge.

 Zweck: Risikoprüfung.

 Rechtsschutzversicherer
 –  vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Ver-

tragsablauf durch den Versicherer nach mindestens zwei Versi-
cherungsfällen innerhalb von 12 Monaten,

 –  Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versi-
cherer nach mindestens 3 Versicherungsfällen innerhalb von 
36 Monaten,

 –  vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Ver-
tragsablauf bei konkret begründetem Verdacht einer betrüge-
rischen Inanspruchnahme der Versicherung.

 Zweck:  Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der 
Antragstellung.

 Sachversicherer
 –  Aufnahme von Schäden und Personen, wenn  Brandstiftung 

vorliegt oder wenn aufgrund des Verdachts des Versi che-
rungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird und bestimmte 
Scha densummen erreicht sind.

 Zweck:  Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren 
Missbrauchs.

 Transportversicherer
 –  Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmiss-

brauchs) Schadenfällen, insbesondere in der Reisegepäckver-
sicherung.

 Zweck:  Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungs-
missbrauch.

 Unfallversicherer
 –  Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzei-

gepflicht,
 –  Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverlet-

zung im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder 
von Unfallfolgen,

 –  außerordentliche Kündigung durch den Versicherer nach Leis-
tungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung.

 Zweck:  Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmiss-
brauch.

6 Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe

 Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sach-
ver si cherung) und andere Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, 
Bau sparen, Kapitalanlagen) werden durch rechtlich  selbstständige 
Un ternehmen betrieben. Um den Kunden einen umfassenden 
Versiche rungsschutz und Finanzservice anbieten zu können,  arbeiten 
die Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen  zusammen.

 Zur Kostenersparnis können dabei einzelne Bereiche zentralisiert 
wer den, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So kann z. B. 
Ihre Adresse nur einmal gespeichert werden, auch wenn Sie Ver-
träge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen. 
Dies gilt auch für Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge, 
ggf. Ihr Geburtsdatum, Ihre Kontonummer und Bankleitzahl, d. h., 
dass Ihre allgemeinen Antrags-, Ver trags- und Leistungsdaten in 
einer zentralen Datensammlung geführt werden können.

 Dabei sind die sogenannten Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, 
Kunden num mer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträ-
ge) von allen Un ternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise 
kann eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei telefo-
nischen Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden. 
Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen 
 korrekt verbucht werden. Die übrigen allgemeinen Antrags-, Ver-
trags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den Versiche-
rungsunternehmen der Gruppe abfrag bar.

 Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des 
jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet 
werden, spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, 
bei der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu be-
achten sind. Branchenspezifi sche Daten – wie z. B. Gesundheits- 
oder Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter ausschließlicher 
Verfügung der jeweiligen Unternehmen. Unserer Unternehmens-
gruppe gehören zurzeit u. a. folgende Unterneh men an:

 AachenMünchener Lebensversicherung AG

 AachenMünchener Versicherung AG

 Advocard Rechtsschutzversicherung AG

 Generali Deutschland Pensionsfonds AG

 Generali Deutschland Pensionskasse AG

 Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH

 Generali Deutschland Services GmbH

 Generali Deutschland Informatik Services GmbH

 AMPAS GmbH

 Central Krankenversicherung AG

 Cosmos Lebensversicherungs-AG

 Cosmos Versicherung AG

 Deutsche Bausparkasse Badenia AG

 Dialog Lebensversicherungs-AG

 ENVIVAS Krankenversicherung AG

 Generali Lebensversicherung AG

 Generali Versicherung AG

 Pensor Pensionsfonds AG

 Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Ver-
mittler zur umfassenden Beratung und Betreuung ihrer Kunden in 
weiteren Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite,  Bausparverträge, 
Kapitalanlagen) auch mit Kreditinstituten, Bausparkassen, Kapital-
anlagegesellschaften sowie anderen Versicherern außerhalb der 
Gruppe zusammen. Zurzeit kooperieren wir u. a. mit:

 Allgemeine Kredit Coface Holding AG

 Generali Deutschland Finanzdienstleistung GmbH

 ATLAS Dienstleistungen für Vermögensberatung GmbH

 COMINVEST Asset Management GmbH

 Commerzbank AG

 Commerz Grundbesitz-Investment-Gesellschaft mbH

 EA Einsatzbetreuungs- und Auslandsdienste GmbH

 Europ Assistance Services GmbH

 Europ Assistance Versicherungs-AG

 Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH

 Generali Investments Luxembourg S.A.

 Uelzener Allgemeine Versicherung a. G.

 Victoria Versicherung Aktiengesellschaft

 Die Einbeziehung von weiteren unterschiedlichen Kooperations-
partnern je nach Einzelfall erfolgt über die

 AachenMünchener Versicherungsvermittlungs GmbH.

 Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Ver mitt-
lung der jeweiligen Produkte und der weiteren Betreuung der so ge-
wonnenen Kunden. So vermitteln z. B. die genannten Kredit institute 
im Rahmen einer Kundenberatung/-betreuung  Versicherungen 
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als Ergänzung zu den eigenen Finanzdienstleistungs produkten. 
Für die Datenverarbei tung der vermittelnden Stelle gelten die fol-
genden Ausführungen unter Punkt 7.

7 Betreuung durch Vermittler

 In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des 
sonsti gen Dienstleistungsangebots unserer  Unternehmensgruppe 
bzw. un serer Kooperationspartner werden Sie durch einen unserer 
Vermittler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in  sonstigen 
Finanzdienst leistungen berät. Vermittler in diesem Sinn sind 
 neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften  sowie im 
Rahmen der Zusammenar beit bei Finanzdienstleistungen auch 
Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlagegesellschaften und 
andere. Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, 
erhält der Vermittler zu diesen Zwecken von uns die für die Be-
treuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versiche rungsnummer, Bei-
träge, Art des Versi cherungsschutzes und des Risikos, Zahl der 
Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungs leistungen sowie 
von unseren Partnerunter nehmen Angaben über andere finanzi-
elle Dienstleistungen, z. B. Abschluss und Stand Ihres Bauspar-
vertrages. Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen 
in der Personenversicherung können an den zuständigen Ver-
mittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden. Unsere Ver-
mittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezo genen 
Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des 
 Kunden. Auch werden Sie von uns über Änderungen der kunden-
relevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und 

vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine 

besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis 

und Datengeheim nis) zu beachten.

 Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. 

Endet seine Tätigkeit für unser Unternehmen (z. B. durch Kündi-

gung des Vermittlervertrages), regelt das Unternehmen Ihre Betreu-

ung neu; Sie werden hierüber informiert.

 Die Vermittlung erfolgt u. a. über die:

 Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG (ab 01.01.2008)

 Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG

 FVD Gesellschaft für Finanzplanung und Vermögensberatung 

Deutschland mbH

8 Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte

 Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz 

neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf 

Auskunft, sowie unter bestimmten Voraussetzungen, ein Recht 

auf Berichtigung, Sper rung oder Löschung Ihrer in einer Datei 

gespeicherten Daten. Wegen eventueller weiterer Auskünfte und 

Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Da-

tenschutzbeauftragten Ihres Versi cherers. Richten Sie auch ein 

etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder 

Löschung wegen der beim Rückversiche rer gespeicherten Daten 

stets an Ihren Versicherer.



AachenMünchener Versicherung AG ‡ Aureliusstraße 2 ‡ 52064 Aachen ‡ www.amv.de

Ihre persönliche Beratung erhalten Sie von

Im Versicherungsbereich als gebundener Vermittler nach § 34d Absatz 4 GewO 
ausschließlich vermittelnd tätig für die Unternehmen der Generali Deutschland Gruppe.

Rechtlich verbindliche Bestimmungen sowie 

vollständige Produkt- und Risikobeschreibungen 

enthalten unsere Versicherungsbedingungen 

und die weiteren Kundeninformationen in 

Verbindung mit dem Antrag.

Nach Erhalt des Versicherungsscheins sind 

zudem die dort genannten Werte und Angaben 

rechtlich verbindlich.

AachenMünchener – Träume brauchen Sicherheit 

Mehr als fünf Millionen Kunden vertrauen 

der AachenMünchener. Profitieren auch Sie von 

unseren Stärken

‡  Erfahrung: Mehr als 180 Jahre AachenMünchener 

und über 30 Jahre Deutsche Vermögensberatung

‡  Finanzkraft: Gemeinsam mit der Generali Deutsch-

land Gruppe lässt sich die AachenMünchener von 

allen international renommierten Ratingagenturen 

interaktiv bewerten – und erhält durchweg gute 

Bewertungen für ihre Finanzkraft. Eine Übersicht 

über die aktuellen Ratingeinstufungen finden Sie auf 

unserer Internetseite: www.amv.de/ratings

‡  Qualität: Der TÜV bescheinigt der 

AachenMünchener mit seinem Gütesiegel 

ihre hohe Qualität in der Kundenkommuni -

kation und bei der Schaden regu lierung

‡  Starke Partner: Die AachenMünchener als eines 

der größten deutschen Versicherungsunter nehmen 

und die Deutsche Vermögensberatung sorgen für 

Ihre Zukunft

‡  Service: Persönliche Allfinanzberatung und 

erstklassiger Versicherungsservice – hier sind Ihre 

Träume gut aufgehoben


